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Textgegenüberstellung 

 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung:  

Artikel 1 
Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 

§ 13. (1) bis (8) … § 13. (1) bis (8) … 
 (9) Die Behörde kann Anbringen und andere das Verfahren betreffende Un-

terlagen mit automationsunterstützter Datenverarbeitung erfassen. Diese Er-
fassung beeinträchtigt nicht die Beweiskraft, sofern sichergestellt ist, dass die 
so erfassten Unterlagen nachträglich nicht verändert werden können. 

§ 14. (1) bis (7) … § 14. (1) bis (7) … 
 (8) Niederschriften, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung, 

insbesondere unter Einsatz von Textverarbeitungsprogrammen, erstellt worden 
sind, bedürfen nicht der Unterschrift des Leiters der Amtshandlung und der 
beigezogenen Personen, wenn sichergestellt ist, dass auf andere Weise festge-
stellt werden kann, dass der Leiter der Amtshandlung den Inhalt der Nieder-
schrift bestätigt hat. Es gilt Abs. 3 letzter Halbsatz. 

Akteneinsicht Akteneinsicht  
§ 17. (1) Die Behörde hat, sofern die Verwaltungsvorschriften nicht anderes 

bestimmen, den Parteien Einsicht in die ihre Sache betreffenden Akten oder 
Aktenteile zu gestatten; die Parteien können sich davon an Ort und Stelle Ab-
schriften selbst anfertigen oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen 
Möglichkeiten auf ihre Kosten Kopien anfertigen lassen. 

§ 17. (1) Die Behörde hat, sofern die Verwaltungsvorschriften nicht anderes 
bestimmen, den Parteien Einsicht in die ihre Sache betreffenden Akten oder 
Aktenteile zu gestatten; die Parteien können sich davon an Ort und Stelle Ab-
schriften selbst anfertigen oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen 
Möglichkeiten auf ihre Kosten Kopien anfertigen lassen. Nach Maßgabe der 
vorhandenen technischen Möglichkeiten kann Akteneinsicht auch im Wege 
der automationsunterstützten Datenverarbeitung gestattet werden. 

§ 39. (1) und (2) … § 39. (1) und (2) … 
 (2a) Sind nach den Verwaltungsvorschriften für ein Vorhaben mehrere Be-

willigungen, Genehmigungen oder bescheidmäßige Feststellungen erforderlich 
und werden diese unter einem beantragt, so hat die Behörde die Verfahren zur 
gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden und mit den von 
anderen Behörden geführten Verfahren zu koordinieren. Eine getrennte Ver-
fahrensführung ist zulässig, wenn diese im Interesse der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist. 

… … 
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Mündliche Verhandlung Mündliche Verhandlung  

§ 40. (1) Mündliche Verhandlungen sind unter Zuziehung aller bekannten 
Beteiligten sowie der erforderlichen Zeugen und Sachverständigen vorzuneh-
men und, sofern sie mit einem Augenschein verbunden sind, womöglich an 
Ort und Stelle, sonst am Sitz der Behörde oder an dem Ort abzuhalten, der 
nach der Sachlage am zweckmäßigsten erscheint. Bei der Auswahl des Ver-
handlungsortes ist, sofern die mündliche Verhandlung nicht mit einem Augen-
schein verbunden ist, darauf zu achten, daß dieser für körperbehinderte Betei-
ligte gefahrlos und tunlichst ohne fremde Hilfe zugänglich ist. 

§ 40. (1) Mündliche Verhandlungen sind unter Zuziehung aller bekannten 
Beteiligten sowie der erforderlichen Zeugen und Sachverständigen vorzuneh-
men und, sofern sie mit einem Augenschein verbunden sind, womöglich an 
Ort und Stelle, sonst am Sitz der Behörde oder an dem Ort abzuhalten, der 
nach der Sachlage am zweckmäßigsten erscheint. Bei der Auswahl des Ver-
handlungsortes ist, sofern die mündliche Verhandlung nicht mit einem Augen-
schein verbunden ist, darauf zu achten, daß dieser für körperbehinderte Betei-
ligte gefahrlos und tunlichst ohne fremde Hilfe zugänglich ist. In verbundenen 
Verfahren (§ 39 Abs. 2a) abzuhaltende mündliche Verhandlungen sind von 
der Behörde tunlichst gemeinsam durchzuführen. 

… … 

 § 58a. In verbundenen Verfahren (§ 39 Abs. 2a) hat die Behörde über die 
nach den Verwaltungsvorschriften erforderlichen Bewilligungen oder Geneh-
migungen in einem Bescheid zu entscheiden. Der Spruch des Bescheides ist 
nach den jeweils angewendeten Verwaltungsvorschriften in Spruchpunkte zu 
gliedern. Die Behörde kann über einzelne oder mehrere Bewilligungen geson-
dert absprechen, wenn dies zweckmäßig erscheint. 

Zuständigkeit; Besetzung Zuständigkeit; Besetzung  

§ 67a. (1) Die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern entschei-
den: 

§ 67a. (1) Die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern entschei-
den: 

 1. über Anträge und Berufungen in Angelegenheiten, die ihnen durch die 
Verwaltungsvorschriften zugewiesen sind; 

 1. über Anträge und Berufungen in Angelegenheiten, die ihnen durch die 
Verwaltungsvorschriften zugewiesen sind; 

 2. über Beschwerden von Personen, die behaupten, durch die Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt in 
ihren Rechten verletzt zu sein, ausgenommen in Finanzstrafsachen des 
Bundes. 

 2. über Beschwerden von Personen, die behaupten, durch die Ausübung 
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt in 
ihren Rechten verletzt zu sein, ausgenommen in Finanzstrafsachen des 
Bundes. 

Die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern entscheiden durch Ein-
zelmitglied; in den Angelegenheiten der Z 1 entscheiden sie, soweit gesetzlich 
nicht anderes bestimmt ist, durch Kammern, die aus drei Mitgliedern bestehen. 

Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, entscheiden die unabhängigen 
Verwaltungssenate in den Ländern durch Einzelmitglied. In den Angelegen-
heiten der Z 1 entscheiden sie über Anträge, für deren Erledigung sie als erste 
Instanz oder gemäß § 73 Abs. 2 zuständig sind, und über Berufungen gegen 
Bescheide des Landeshauptmannes, der Landesregierung, einer sonstigen Be-
hörde, deren Sprengel das gesamte Landesgebiet, soweit es sich nicht um das 
Gebiet des Landes Wien handelt, umfasst, oder eines Kollegialorgans durch 
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Kammern, die aus drei Mitgliedern bestehen. Über Berufungen gegen verfah-
rensrechtliche Bescheide entscheiden sie durch Einzelmitglied. 

(2) … (2) … 

 Entscheidung über Berufungen nach den Verwaltungsvorschriften  

 § 67h. (1) In den Angelegenheiten des § 67a Abs. 1 Z 1 kann der unabhän-
gige Verwaltungssenat den angefochtenen Bescheid im Fall notwendiger Er-
gänzungen des Ermittlungsverfahrens beheben und die Angelegenheit zur Er-
lassung eines neuen Bescheides an eine im Instanzenzug untergeordnete Be-
hörde zurückverweisen. 

 (2) Wenn die Berufung nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen 
ist, hat der unabhängige Verwaltungssenat  

  1. den angefochtenen Bescheid aufzuheben, wenn er von einer unzustän-
digen Behörde oder einer nicht richtig zusammengesetzten Kollegial-
behörde erlassen wurde oder  

  2. alle in der Berufung vorgebrachten Berufungsgründe zu prüfen und den 
angefochtenen Bescheid aufzuheben, wenn er seinem Inhalt nach oder 
durch die Verletzung von Verfahrensvorschriften, bei deren Einhaltung 
die Behörde zu einem anderen Bescheid hätte kommen können, Rechte 
des Berufungswerbers verletzt. 

 (3) Die Behörde ist bei der neuerlichen Entscheidung an die Rechtsansicht 
des unabhängigen Verwaltungssenates gebunden. 

 (4) Gegen die neuerliche Entscheidung kann jede Partei Berufung erheben. 
Über diese Berufung entscheidet der unabhängige Verwaltungssenat in der 
Sache, wenn  

  1. im fortgesetzten Verfahren keine wesentliche Änderung des Sachver-
haltes oder der Rechtslage eingetreten ist und  

  2. die Behörde bei der neuerlichen Entscheidung von der Rechtsansicht 
des unabhängigen Verwaltungssenates abgewichen ist. 

 In allen anderen Fällen ist nach Abs. 1 und 2 vorzugehen. 

§ 73. (1) Die Behörden sind verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvor-
schriften nicht anderes bestimmt ist, über Anträge von Parteien (§ 8) und Be-
rufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren 
Einlangen den Bescheid zu erlassen. 

§ 73. (1) Die Behörden sind verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvor-
schriften nicht anderes bestimmt ist, über Anträge von Parteien (§ 8) und Be-
rufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren 
Einlangen den Bescheid zu erlassen. Sofern sich in verbundenen Verfahren 
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(§ 39 Abs. 2a) aus den anzuwendenden Rechtsvorschriften unterschiedliche 
Entscheidungsfristen ergeben, ist die zuletzt ablaufende maßgeblich. 

§ 82. (1) bis (10) … § 82. (1) bis (10) … 
 (11) § 13 Abs. 9, § 14 Abs. 8, § 17 Abs. 1 letzter Satz, § 39 Abs. 2a, § 40 

Abs. 1 letzter Satz, § 58a, § 67a Abs. 1, § 73 Abs. 1 letzter Satz in der Fassung 
des Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. XXX, treten mit 1. Jänner 
2002, jedoch nicht vor dem der Kundmachung des genannten Gesetzes fol-
genden Tag in Kraft. Die §§ 39 Abs. 2a, 40 Abs. 1 letzter Satz, 58a und 73 
Abs. 1 letzter Satz in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 2001, 
BGBl. I Nr. XXX, sind auf Verfahren, die am 1. Jänner 2002 anhängig sind, 
nicht anzuwenden. § 67h in der Fassung des genannten Gesetzes tritt mit 
XXX, jedoch nicht vor dem vierten der Kundmachung des Verwaltungsre-
formgesetzes 2001 folgenden Monatsersten in Kraft. Er ist auf Verfahren, die 
zum In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt anhängig sind, nicht anzuwenden. 

Artikel 2 
Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 

Absehen von der Strafe Absehen von der Strafe  
§ 21. (1) … § 21. (1) … 
 (1a) Die Behörde kann von der Einleitung und Durchführung eines Straf-

verfahrens absehen, wenn die Verfolgung aussichtslos erscheint oder der hie-
für erforderliche Aufwand in einem Missverhältnis zum Grad und zur Bedeu-
tung der in der Verwaltungsübertretung liegenden Verletzung öffentlicher In-
teressen steht. 

 (1b) Unter den in Abs. 1 genannten Voraussetzungen können die Verwal-
tungsbehörden von der Erstattung einer Anzeige absehen. 

(2) … (2) … 
§ 24. Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht anderes ergibt, gilt das 

AVG auch im Verwaltungsstrafverfahren. Die §§ 2, 3, 4, 11, 12, 13 Abs. 8, 14 
Abs. 3 zweiter Satz, 36 Abs. 2, 37 zweiter Satz, 39 Abs. 3, 41, 42, 44a bis 44g, 
51, 51d, 57, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 66 Abs. 2, 67a bis 67d, 68 Abs. 2 und 3, 75, 
76a zweiter Satz, 78, 78a, 79, 79a, 80, 81 und 82 AVG sind im Verwaltungs-
strafverfahren nicht anzuwenden. 

§ 24. Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht anderes ergibt, gilt das 
AVG auch im Verwaltungsstrafverfahren. Die §§ 2, 3, 4, 11, 12, 13 Abs. 8, 14 
Abs. 3 zweiter Satz, 36 Abs. 2, 37 zweiter Satz, 39 Abs. 3, 41, 42, 44a bis 44g, 
51, 51d, 57, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 66 Abs. 2, 67a bis 67d, 67h, 68 Abs. 2 und 
3, 75, 76a zweiter Satz, 78, 78a, 79, 79a, 80, 81 und 82 AVG sind im Verwal-
tungsstrafverfahren nicht anzuwenden. 
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§ 51c. Wenn in dem mit Berufung angefochtenen Bescheid weder eine pri-
märe Freiheitsstrafe noch eine 10 000 S übersteigende Geldstrafe verhängt 
wurde, entscheiden die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern 
durch Einzelmitglied. Ansonsten entscheiden sie, abgesehen von den gesetz-
lich besonders geregelten Fällen, durch Kammern, die aus drei Mitgliedern 
bestehen. 

§ 51c. Wenn in dem mit Berufung angefochtenen Bescheid weder eine pri-
märe Freiheitsstrafe noch eine 2 000 € übersteigende Geldstrafe verhängt wur-
de, entscheiden die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern durch 
Einzelmitglied. Ansonsten entscheiden sie, abgesehen von den gesetzlich be-
sonders geregelten Fällen, durch Kammern, die aus drei Mitgliedern bestehen. 

§ 51e. (1) und (2) … § 51e. (1) und (2) … 
(3) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von einer Berufungsverhand-

lung absehen, wenn 
(3) Der unabhängige Verwaltungssenat kann von einer Berufungsverhand-

lung absehen, wenn  
 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. im angefochtenen Bescheid eine 3 000 S nicht übersteigende Geldstrafe 

verhängt wurde oder 
 3. im angefochtenen Bescheid eine 500 € nicht übersteigende Geldstrafe 

verhängt wurde oder  
… … 
§ 66b. (1) bis (10) … § 66b. (1) bis (10) … 
 (11) § 21 Abs. 1a und 1b, § 24, § 51c und § 51e Abs. 3 Z 3 in der Fassung 

des Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. XXX, treten mit 1. Jänner 
2002, jedoch nicht vor dem der Kundmachung des genannten Gesetzes fol-
genden Tag in Kraft. 

Artikel 3 
Änderung des Zustellgesetzes 

§ 1. (1) … § 1. (1) … 
(2) Soweit die Verfahrensvorschriften vorsehen, daß Erledigungen auch te-

legraphisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise übermit-
telt werden können, gelten solche Übermittlungen als Zustellung. Außer den 
§§ 24 und 26a gelten für solche Übermittlungen die §§ 4, 6, 7, 8, 8a, 9 und 13, 
für die telegraphische Übermittlung auch § 18 sinngemäß. 

(2) Soweit die Verfahrensvorschriften vorsehen, dass Erledigungen auch te-
legrafisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Da-
tenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise übermittelt 
werden können, gelten solche Übermittlungen als Zustellung. Außer den 
§§ 17a, 24 und 26a sowie 28 bis 30 gelten für solche Übermittlungen die §§ 4, 
6, 7, 8, 8a, 9 und 13, für die telegrafische Übermittlung auch § 18 sinngemäß. 

… … 
 Elektronische Bereithaltung  

 § 17a. Soweit schriftliche Erledigungen im Weg automationsunterstützter 
Datenübertragung oder in jeder anderen technischen möglichen Weise über-
mittelt werden können und der Behörde keine Mitteilung zugegangen ist, dass 
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der Empfänger unter seiner elektronischen Adresse nicht erreichbar ist, kann 
die Behörde den Empfänger an dieser Adresse auffordern, die zuzustellende 
Sendung an einer von der Behörde betriebenen technischen Einrichtung abzu-
holen. Die Bereithaltung der zuzustellenden Sendung an der genannten Ein-
richtung entspricht der Hinterlegung. § 17 Abs. 2 letzter Satz, Abs. 3 und 
Abs. 4 gilt sinngemäß. 

§ 30. (1) und (2) … § 30. (1) und (2) … 
 (3) § 1 Abs. 2 letzter Satz und § 17a samt Überschrift in der Fassung des 

Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. XXX, treten mit 1. Jänner 
2002, jedoch nicht vor dem der Kundmachung des genannten Gesetzes fol-
genden Tag in Kraft. 

Artikel 4 
Änderung des Forstgesetzes 1975 

§ 170. (1) bis (4) … § 170. (1) bis (4) … 
(5) Unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 3 und 4 hat ein Verfahren 

nach diesem Bundesgesetz durchzuführen und die Entscheidung zu fällen: 
 

 a) der Landeshauptmann, wenn sich das Verfahren auf den Bereich zweier 
oder mehrer politischer Bezirke innerhalb eines Bundeslandes und 

 

 b) der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, wenn sich das Ver-
fahren auf den Bereich zweier oder mehrerer Bundesländer erstreckt. 

 

(6) Ist in einer Sache der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft o-
der der Landeshauptmann zuständig, so können sie zur Durchführung des Ver-
fahrens einschließlich der Erlassung des Bescheides die nachgeordnete Behör-
de ermächtigen, sofern dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Ein-
fachheit und Kostenersparnis gelegen ist. In diesem Fall tritt die ermächtigte 
Behörde vollständig an die Stelle der bisher zuständigen Behörde; Abs. 8 
bleibt unberührt. 

(5) Ist in einer Sache der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft oder der Landeshauptmann zuständig, so kön-
nen sie zur Durchführung des Verfahrens einschließlich der Erlassung des Be-
scheides die nachgeordnete Behörde ermächtigen, sofern dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist. In 
diesem Fall tritt die ermächtigte Behörde vollständig an die Stelle der bisher 
zuständigen Behörde. 

(7) In den Angelegenheiten des § 5, des § 19 Abs. 1 lit. b und des § 35 
Abs. 2 endet der Instanzenzug beim Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft. 

(6) Über Berufungen gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde, die 
sich auf gewerbliche Anlagen beziehen, entscheidet der unabhängige Verwal-
tungssenat. 

(8) Die Behörden haben Bescheide, mit denen gemäß § 19 Abs. 1 lit. b Ro-
dungen oder gemäß § 82 Abs. 3 Ausnahmen vom Großkahlhiebverbot bewil-
ligt wurden, binnen zwei Wochen nach deren Rechtskraft unter Anschluss der 

Entfällt. 
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Entscheidungsunterlagen dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
vorzulegen. Dieser kann gegen solche Bescheide Beschwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof erheben. 

§ 179. (1) bis (5) … § 179. (1) bis (5) … 
 (6) § 170 Abs. 5 und 6 in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 

2001, BGBl. I Nr. XXX, treten mit XXX, jedoch nicht vor dem vierten der 
Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten 
in Kraft. Zugleich treten § 170 Abs. 5, 7 und 8 in der zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Fassung außer Kraft. In diesem Zeitpunkt anhängige Verfahren sind 
nach der bis zum In-Kraft-Treten des Verwaltungsreformgesetzes 2001 gel-
tenden Rechtslage zu Ende zu führen. 

Artikel 5 
Änderung des Wasserrechtsgesetzes 1959 

§ 99. (1) … § 99. (1) … 
 d) für direkte Einleitungen von Abwässern der in Anlage C genannten 

Abwasserherkunftsbereiche; 
Entfällt. 

… … 
 g) für sonstige Einwirkungen auf Gewässer, die nicht von Haushalten, von 

gewerblichen Betrieben oder aus der Land- und Forstwirtschaft stam-
men; 

Entfällt. 

… … 
§ 101. (1) bis (3) … § 101. (1) bis (3) … 
 (4) Auf mit der Errichtung, dem Betrieb oder der Änderung einer gewerbli-

chen Betriebsanlage (§ 74 GewO 1994) in einem sachlichen Zusammenhang 
stehende wasserrechtliche Tatbestände (§§ 98, 99, 100), die gemäß § 39 
Abs. 2a AVG verbunden oder koordiniert werden, finden die Abs. 1 und 2 
keine Anwendung. 

 Zuständigkeit des unabhängigen Verwaltungssenates in Anlagenverfah-
ren  

 § 101a. Über Berufungen gegen Bescheide, die über nachstehende mit der 
Errichtung, dem Betrieb oder der Änderung einer gewerblichen Betriebsanlage 
(§ 74 GewO 1994) verbundene Tatbestände absprechen, entscheidet der unab-
hängige Verwaltungssenat: 
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  1. Wasserentnahmen für Feuerlöschzwecke (§§ 9 und 10); 
  2. Erd- und Wasserwärmepumpen (§ 31c Abs. 6); 
  3. Abwassereinleitungen in Gewässer (§ 32 Abs. 2 lit. a, b und e) ausge-

nommen Abwassereinleitungen aus Anlagen zur Behandlung der in ei-
ner öffentlichen Kanalisation gesammelten Abwässer; 

  4. Lagerung von Stoffen, die zur Folge haben, dass durch Eindringen 
(Versickern) von Stoffen in den Boden das Grundwasser verunreinigt 
wird (§ 32 Abs. 2 lit. c); 

  5. Abwassereinleitungen in wasserrechtlich bewilligte Kanalisationsanla-
gen (§ 32b). 

 Dem wasserwirtschaftlichen Planungsorgan kommt in diesen Verfahren, ein-
schließlich der Verfahren vor dem unabhängigen Verwaltungssenat und den 
Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts, zur Wahrung der wasserwirtschaftli-
chen Interessen Parteistellung zu. 

§ 145. (1) bis (7) … § 145. (1) bis (7) … 
 (8) § 101 Abs. 4 und § 101a samt Überschrift in der Fassung des Verwal-

tungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. XXX, treten mit XXX, jedoch nicht 
vor dem vierten der Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 fol-
genden Monatsersten in Kraft. Zugleich treten § 99 Abs. 1 lit. d und g sowie 
Anhang C außer Kraft. Die zu diesem Zeitpunkt anhängigen Verfahren sind 
nach der vorher geltenden Rechtslage weiterzuführen. 

Anhang C zum Wasserrechtsgesetz Entfällt. 
Abwasserherkunftsbereiche gemäß § 99 Abs. 1 lit. d  

Die direkte Einleitung von Abwasser (§ 32) aus Anlagen und Betrieben der 
nachstehend genannten Herkunftsbereiche fällt in die Zuständigkeit des Lan-
deshauptmannes als Wasserrechtsbehörde erster Instanz nach § 99 Abs. 1 
lit. d. 

 

 1. Schwerpunktkrankenanstalten und Zentralkrankenanstalten …  
 2. Erzeugung von gebleichtem Zellstoff  
 3. bis 34. …  
 35. Sickerwasser aus Abfalldeponien  
 36. Physikalisch-chemische oder biologische Abfallbehandlung.  

Artikel 6 
Änderung des Abfallwirtschaftsgesetzes 
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§ 29. (1) bis (15) … § 29. (1) bis (15) … 
(16) Der Landeshauptmann ist in Bezug auf Abfallbehandlungsanlagen ge-

mäß Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 die zuständige Behörde zur nachträglichen Vor-
schreibung von Auflagen, zur Vorschreibung und Durchführung von Maß-
nahmen sowie zur Überwachung der Anlage auf Grund der maßgeblichen 
Verwaltungsvorschriften, wobei § 360 Abs. 4 Gewerbeordnung 1994, in der 
jeweils geltenden Fassung, auch auf Anlagen anzuwenden ist, die nicht ge-
werblich im Sinne des § 1 der Gewerbeordnung 1994 betrieben werden. Be-
steht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 39 Abs. 1 lit. a Z 4, so hat die 
Behörde unabhängig von der Einleitung eines Strafverfahrens den Anlagenbe-
treiber bzw. den Anlageninhaber mit Verfahrensanordnung zur Herstellung 
des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes innerhalb einer angemesse-
nen, von der Behörde zu bestimmenden Frist aufzufordern; eine solche Auf-
forderung hat auch dann zu ergehen, wenn der Verdacht einer Übertretung 
gemäß § 39 Abs. 1 lit. b Z 18 besteht. Kommt der Anlagenbetreiber bzw. der 
Anlageninhaber dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, 
so hat die Behörde mit Bescheid die zur Herstellung des der Rechtsordnung 
entsprechenden Zustandes jeweils notwendigen Maßnahmen, wie die Stille-
gung von Maschinen oder die Schließung von Teilen des Betriebes zu verfü-
gen. Der Instanzenzug richtet sich nach Abs. 17. 

(16) Der Landeshauptmann ist in Bezug auf Abfallbehandlungsanlagen ge-
mäß Abs. 1 Z 1, 2 oder 3 die zuständige Behörde zur nachträglichen Vor-
schreibung von Auflagen, zur Vorschreibung und Durchführung von Maß-
nahmen sowie zur Überwachung der Anlage auf Grund der maßgeblichen 
Verwaltungsvorschriften, wobei § 360 Abs. 4 Gewerbeordnung 1994, in der 
jeweils geltenden Fassung, auch auf Anlagen anzuwenden ist, die nicht ge-
werblich im Sinne des § 1 der Gewerbeordnung 1994 betrieben werden. Be-
steht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 39 Abs. 1 lit. a Z 4, so hat die 
Behörde unabhängig von der Einleitung eines Strafverfahrens den Anlagenbe-
treiber bzw. den Anlageninhaber mit Verfahrensanordnung zur Herstellung 
des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes innerhalb einer angemesse-
nen, von der Behörde zu bestimmenden Frist aufzufordern; eine solche Auf-
forderung hat auch dann zu ergehen, wenn der Verdacht einer Übertretung 
gemäß § 39 Abs. 1 lit. b Z 18 besteht. Kommt der Anlagenbetreiber bzw. der 
Anlageninhaber dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, 
so hat die Behörde mit Bescheid die zur Herstellung des der Rechtsordnung 
entsprechenden Zustandes jeweils notwendigen Maßnahmen, wie die Stille-
gung von Maschinen oder die Schließung von Teilen des Betriebes zu verfü-
gen. 

(17) Berufungsbehörde und sachlich in Betracht kommende Oberbehörde 
ist hinsichtlich der Abfallbehandlungsanlagen gemäß Abs. 1 Z 5 der Bundes-
minister für Wirtschaft und Arbeit. 

 

 § 30g. (1) Der Landeshauptmann als zuständige Anlagenbehörde kann mit 
der Durchführung eines Verfahrens ganz oder teilweise die Bezirksverwal-
tungsbehörde betrauen und diese auch ermächtigen, in seinem Namen zu ent-
scheiden. Gesetzliche Mitwirkungs- und Anhörungsrechte werden dadurch 
nicht berührt. 

 (2) Über Berufungen gegen Bescheide des Landeshauptmanns oder der Be-
zirksverwaltungsbehörde als zuständige Anlagenbehörde nach diesem Bun-
desgesetz entscheidet der unabhängige Verwaltungssenat des Landes. 

Artikel VIII Artikel VIII 
(1) bis (13) … (1) bis (13) … 
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 (14) § 29 Abs. 16 und § 30g in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 
2001, BGBl. I Nr. XXX, treten mit XXX, jedoch nicht vor dem vierten der 
Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten 
in Kraft. Zugleich tritt § 29 Abs. 17 in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fas-
sung außer Kraft. Die zu diesem Zeitpunkt anhängigen Verfahren sind nach 
der vorher geltenden Rechtslage weiterzuführen. 

Artikel 7 
Änderung des Immissionsschutzgesetzes – Luft 

§ 17. (1) … § 17. (1) … 
(2) Erfolgt nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften, ausgenom-

men das Berggesetz 1975, die Vollziehung einer Angelegenheit in unmittelba-
rer Bundesverwaltung, so ist für die Vollziehung der in einem Maßnahmenka-
talog gemäß § 10 angeordneten Maßnahmen der Landeshauptmann zuständig. 

(2) Erfolgt nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften die Vollzie-
hung einer Angelegenheit in unmittelbarer Bundesverwaltung, so ist für die 
Vollziehung der in einem Maßnahmenkatalog gemäß § 10 angeordneten Maß-
nahmen die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig. 

(3) … (3) … 
 (4) Über Berufungen gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde. o-

der des Landeshauptmannes entscheidet der unabhängige Verwaltungssenat, 
sofern nicht nach den gemäß Abs. 1 für die Zuständigkeit anzuwendenden 
Verwaltungsvorschriften eine andere Rechtsmittelbehörde zuständig ist. 

Artikel VII Artikel VII 
(1) bis (4) … (1) bis (4) … 
 (5) § 17 Abs. 2 und 4 in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 2001, 

BGBl. I Nr. XXX, tritt mit XXX, jedoch nicht vor dem vierten der Kundma-
chung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten, in Kraft. 
Die zum In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt anhängigen Verfahren sind nach der vor-
her geltenden Rechtslage weiterzuführen. 

Artikel 8 
Änderung des Strahlenschutzgesetzes 

§ 41. (1) … § 41. (1) … 
 1. …  1. … 
 2. der Landeshauptmann hinsichtlich Entfällt. 
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 a) der Anlagen gemäß §§ 5 und 6, sofern es sich nicht um Anlagen im 
Sinne der Z 1 lit. a bis c handelt, und 

 

 b) der Röntgeneinrichtungen, für die auch eine elektrizitätsbehördliche 
Genehmigung erforderlich ist; 

 

 3. in allen übrigen Fällen die Bezirksverwaltungsbehörden.  2. in allen übrigen Fällen die Bezirksverwaltungsbehörden. 
(2) In den Angelegenheiten des Abs. 1 Z 2 und 3 sind in erster Instanz zu-

ständig; 
 a) für die der bergbehördlichen Aufsicht unterliegenden Betriebe die 

Berghauptmannschaft, 
 b) für die der Gewerbeordnung unterliegenden Betriebe die in erster In-

stanz berufenen Behörden gemäß §§ 141 bis 143 der Gewerbeordnung 
und der darauf gegründeten Verordnungen, 

 c) auf den Gebieten des Eisenbahn-, Luft- und Schiffsverkehrs sowie auf 
dem Gebiet des Post- und Telegraphenwesens die nach den für diese 
Gebiete maßgeblichen Rechtsvorschriften in erster Instanz zuständigen 
Behörden, 

(2) In den Angelegenheiten des Abs. 1 Z 2 sind in erster Instanz zuständig: 
 1. für Betriebe, die dem Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, un-

terliegen, die gemäß dem Mineralrohstoffgesetz zuständigen Behörden, 
 2. für die der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, unterliegenden Be-

triebe die gemäß der Gewerbeordnung 1994 zuständigen Behörden, 
 3. auf den Gebieten des Eisenbahn-, Luft- und Schiffsverkehr sowie auf 

dem Gebiet des Post- und Telegraphenwesens die nach den für diese 
Gebiete maßgeblichen Rechtsvorschriften in erster Instanz zuständigen 
Behörden. 

 d) für die wissenschaftlichen Hochschulen, die Forschungsinstitute der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften und die gleichwertigen 
wissenschaftlichen Anstalten sowie für die unter § 3 Abs. 1 Z 1 lit. c 
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl. Nr. 240/1962, fallenden 
Schulen das Bundesministerium für Unterricht, für die sonstigen unter 
dieses Bundesgesetz fallenden Schulen der Landesschulrat. 

 

(3) … (3) … 

(4) Der administrative Instanzenzug geht bei der Vollziehung dieses Bun-
desgesetzes und der auf Grund desselben erlassenen Verordnungen bis zum 
zuständigen Bundesministerium. 

(4) Über Berufungen gegen Entscheidungen gemäß Abs. 1 Z 2 entscheidet 
der unabhängige Verwaltungssenat. 

§ 42. (1) … § 42. (1) … 

(2) Auf dieses Bundesgesetz gestützte Verordnungen können schon vor die-
sem Zeitpunkt erlassen werden, treten aber frühestens zugleich mit diesem 
Bundesgesetz in Kraft. 

(2) § 41 Abs. 1, 2 und 4 in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 
2001, BGBl. I Nr. XXX, tritt mit XXX, jedoch nicht vor dem vierten der 
Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten 
in Kraft. Die zum In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt anhängigen Verfahren sind nach 
der vorher geltenden Rechtslage weiterzuführen. 

772 der B
eilagen X

X
I. G

P - G
esetzestextgegenüberstellung

11 von 78

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

772 der B
eilagen

73  

 

 Verordnungen 

 § 42a. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in seiner jeweiligen 
Fassung dürfen bereits von dem Tag an erlassen werden, der der Kundma-
chung des durchzuführenden Bundesgesetzes folgt; sie dürfen jedoch nicht vor 
den durchzuführenden Gesetzesbestimmungen in Kraft treten. 

Artikel 11 

Änderung des Epidemiegesetzes 1950 

§ 36. (1) … § 36. (1) … 
(2) Über Ansprüche, die nach Abs. 1 erhoben werden, entscheidet der Lan-

deshauptmann. 
(2) Über Ansprüche, die nach Abs. 1 erhoben werden, entscheidet die Be-

zirksverwaltungsbehörde. 
(3) … (3) … 
(4) Die Einleitung, Durchführung und Sicherstellung sämtlicher in diesem 

Gesetze vorgeschriebener Erhebungen und Vorkehrungen zur Verhütung und 
Bekämpfung anzeigepflichtiger Krankheiten beziehungsweise die Überwa-
chung und Förderung der in erster Linie von den Gemeinden oder im Sinne 
des Abs. 3 von den zuständigen Sanitätsorganen getroffenen Vorkehrungen 
sind Aufgabe der zur Handhabung des staatlichen Wirkungskreises in Sani-
tätsangelegenheiten berufenen Behörden der allgemeinen staatlichen Verwal-
tung. 

(4) Die Einleitung, Durchführung und Sicherstellung sämtlicher in diesem 
Gesetze vorgeschriebener Erhebungen und Vorkehrungen zur Verhütung und 
Bekämpfung anzeigepflichtiger Krankheiten beziehungsweise die Überwa-
chung und Förderung der in erster Linie von den Gemeinden oder im Sinne 
des Abs. 3 von den zuständigen Sanitätsorganen getroffenen Vorkehrungen 
sind Aufgabe der Bezirksverwaltungsbehörde. 

 (5) Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde kann Berufung an den 
unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 

§ 50. … § 50. … 
 (2) Die Änderungen im § 36 Abs. 2 und § 43 Abs. 4 sowie § 43 Abs. 5 in 

der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. xxx/2001, tre-
ten mit XXX, jedoch nicht vor dem vierten der Kundmachung des Verwal-
tungsreformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten in Kraft. 

 (3) Zum in Abs. 2 bestimmten In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt anhängige Ver-
fahren sind nach der vor diesem Zeitpunkt in Kraft gestandenen Rechtslage 
durchzuführen. 

Artikel 12 
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Änderung des Tuberkulosegesetzes 

§ 45. (1) und (2) … § 45. (1) und (2) … 
(3) Die Entscheidung auf Übernahme von Behandlungskosten obliegt dem 

Landeshauptmann. Gegen den Bescheid des Landeshauptmannes ist eine Be-
rufung an den Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen zuläs-
sig. 

(3) Die Entscheidung auf Übernahme der Behandlungskosten obliegt der 
Bezirksverwaltungsbehörde. Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde 
kann Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben 
werden. 

§ 47. (1) … § 47. (1) … 
(2) Über Ansprüche, die nach Abs. 1 Z 1, 2, 3 und 5 erhoben werden, ent-

scheidet der Landeshauptmann, über Ansprüche nach Abs. 1 Z 4 entscheidet 
die Bezirksverwaltungsbehörde. 

(2) Über Ansprüche, die nach Abs. 1 erhoben werden, entscheidet die Be-
zirksverwaltungsbehörde. Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde 
kann Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben 
werden. 

§ 54. … § 54. (1) … 
 (2) § 45 Abs. 3 und § 47 Abs. 2 in der Fassung des Verwaltungsreformge-

setzes 2001, BGBl. I Nr. xxx/2001, treten mit XXX, jedoch nicht vor dem 
vierten der Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden 
Monatsersten in Kraft. 

 (3) Zum in Abs. 2 bestimmten In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt anhängige Ver-
fahren sind nach der vor diesem Zeitpunkt in Kraft gestandenen Rechtslage 
durchzuführen. 

Artikel 13 
Änderung des Ärztegesetzes 1998 

Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin  
§ 9. (1) Ausbildungsstätten gemäß § 7 Abs. 3 sind Krankenanstalten ein-

schließlich der Universitätskliniken und Universitätsinstitute, die vom Bun-
desminister für soziale Sicherheit und Generationen nach Anhörung der Öster-
reichischen Ärztekammer als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Arzt 
für Allgemeinmedizin anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Anerkennung 
von Universitätskliniken und Universitätsinstituten hat der Bundesminister für 
soziale Sicherheit und Generationen das Einvernehmen mit dem Bundesminis-
ter für Bildung, Wissenschaft und Kultur herzustellen. Die anerkannten Aus-
bildungsstätten sind in das beim Bundesministerium für soziale Sicherheit und 

§ 9. (1) Ausbildungsstätten gemäß § 7 Abs. 3 sind Krankenanstalten ein-
schließlich der Universitätskliniken und Universitätsinstitute, die von der Ös-
terreichischen Ärztekammer als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum 
Arzt für Allgemeinmedizin anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Anerken-
nung von Universitätskliniken und Universitätsinstituten hat die Österreichi-
sche Ärztekammer das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur herzustellen. Die anerkannten Ausbildungsstätten 
sind in das von der Österreichischen Ärztekammer geführte Verzeichnis der 
anerkannten Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Arzt für Allgemein-
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Generationen geführte Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsstätten für die 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin aufzunehmen. Soweit es sich um 
die Ausbildung in einem Wahlfach handelt, gelten auch die für die Ausbildung 
zum Facharzt anerkannten Ausbildungsstätten als Ausbildungsstätten für die 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin. 

medizin aufzunehmen. Soweit es sich um die Ausbildung in einem Wahlfach 
handelt, gelten auch die für die Ausbildung zum Facharzt anerkannten Ausbil-
dungsstätten als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Arzt für Allge-
meinmedizin. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Arzt 
für Allgemeinmedizin ist zu erteilen, wenn die für die Ausbildung in Aussicht 
genommenen Abteilungen oder Organisationseinheiten über die erforderlichen 
krankenanstaltenrechtlichen Genehmigungen verfügen und gewährleistet ist, 
daß die Einrichtung 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Arzt 
für Allgemeinmedizin ist zu erteilen, wenn die für die Ausbildung in Aussicht 
genommenen Abteilungen oder Organisationseinheiten über die erforderlichen 
krankenanstaltenrechtlichen Genehmigungen verfügen und gewährleistet ist, 
dass die Einrichtung  

 1. der Untersuchung und Behandlung bettlägeriger Kranker sowie der 
Vor- und Nachsorge dient; 

 1. der Untersuchung und Behandlung bettlägeriger Kranker sowie der 
Vor- und Nachsorge dient; 

 2. für alle Gebiete, auf denen die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinme-
dizin erfolgt, über Abteilungen oder Organisationseinheiten (mehrere 
Abteilungen oder auch Teile von Abteilungen) verfügt, die von Fach-
ärzten der betreffenden Sonderfächer geleitet werden; 

 2. für alle Gebiete, auf denen die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinme-
dizin erfolgt, über Abteilungen oder Organisationseinheiten (mehrere 
Abteilungen oder auch Teile von Abteilungen) verfügt, die von Fach-
ärzten der betreffenden Sonderfächer geleitet werden; 

 3. im Hinblick auf die von ihr erbrachten medizinischen Leistungen nach 
Inhalt und Umfang den in Ausbildung stehenden Ärzten die erforderli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf dem gesamten Gebiet 
vermittelt; 

 3. im Hinblick auf die von ihr erbrachten medizinischen Leistungen nach 
Inhalt und Umfang den in Ausbildung stehenden Ärzten die erforderli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf dem gesamten Gebiet 
vermittelt; 

 4. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachli-
chen Einrichtungen und Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- 
und Untersuchungsmaterials verfügt. 

 4. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachli-
chen Einrichtungen und Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- 
und Untersuchungsmaterials verfügt. 

(3) Die Anerkennung einer Krankenanstalt als Ausbildungsstätte für die 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin kann auch bei Fehlen von Abtei-
lungen oder Organisationseinheiten auf den Gebieten Hals-, Nasen- und Oh-
renkrankheiten, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Kinder- und Jugendheil-
kunde sowie Neurologie oder Psychiatrie erteilt werden, sofern eine praktische 
Ausbildung auf diesen Gebieten durch Fachärzte als Konsiliarärzte (§ 2a 
Abs. 1 lit. a des Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/1957) im Rahmen der 
Krankenanstalt oder, unter Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses zur 
Krankenanstalt, im Rahmen von anerkannten fachärztlichen Lehrpraxen oder 
Lehrgruppenpraxen gewährleistet ist. In allen anderen Fällen, in denen die 
Krankenanstalt nicht über Abteilungen oder Organisationseinheiten auf allen 
der im § 7 Abs. 2 genannten Gebiete verfügt, ist eine entsprechend einge-

(3) Die Anerkennung einer Krankenanstalt als Ausbildungsstätte für die 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin kann auch bei Fehlen von Abtei-
lungen oder Organisationseinheiten auf den Gebieten Hals-, Nasen- und Oh-
renkrankheiten, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Kinder- und Jugendheil-
kunde sowie Neurologie oder Psychiatrie erteilt werden, sofern eine praktische 
Ausbildung auf diesen Gebieten durch Fachärzte als Konsiliarärzte (§ 2a 
Abs. 1 lit. a des Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/1957) im Rahmen der 
Krankenanstalt oder, unter Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses zur 
Krankenanstalt, im Rahmen von anerkannten fachärztlichen Lehrpraxen oder 
Lehrgruppenpraxen gewährleistet ist. In allen anderen Fällen, in denen die 
Krankenanstalt nicht über Abteilungen oder Organisationseinheiten auf allen 
der im § 7 Abs. 2 genannten Gebiete verfügt, ist eine entsprechend einge-
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schränkte Anerkennung zu erteilen schränkte Anerkennung zu erteilen. 

(4) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum 
Arzt für Allgemeinmedizin kann hinsichtlich eines Gebietes gemäß § 7 Abs. 2 
die Anrechenbarkeit der Ausbildungsdauer entsprechend zeitlich einge-
schränkt werden, wenn die Krankenanstalt nicht das gesamte Gebiet umfaßt 
oder die erbrachten medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, daß sich 
die in Ausbildung stehenden Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und Erfah-
rungen auf dem gesamten Gebiet aneignen können. 

(4) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum 
Arzt für Allgemeinmedizin kann hinsichtlich eines Gebietes gemäß § 7 Abs. 2 
die Anrechenbarkeit der Ausbildungsdauer entsprechend zeitlich einge-
schränkt werden, wenn die Krankenanstalt nicht das gesamte Gebiet umfasst 
oder die erbrachten medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, dass sich 
die in Ausbildung stehenden Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und Erfah-
rungen auf dem gesamten Gebiet aneignen können. 

(5) Die Träger der anerkannten Ausbildungsstätten haben in kürzestmögli-
cher Zeit und unter Beachtung der für die Ausbildung zum Arzt für Allge-
meinmedizin vorgesehenen Ausbildungszeiten in der Ausbildungsstätte für die 
bestqualifizierende Ausbildung der Turnusärzte zu sorgen. Der Leiter jener 
Abteilung, in deren Bereich die in Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin 
stehenden Ärzte ihre Ausbildung absolvieren, ist zur Ausbildung, soweit es 
Organisationseinheiten (Teile von Abteilungen) betrifft, insbesondere auch zur 
Organisation der Ausbildung dieser Ärzte mit dem Ziel der selbständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin verpflichtet 
und dafür verantwortlich (Ausbildungsverantwortlicher). Er kann hiebei von 
einem zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Arzt für Allgemeinme-
dizin oder Facharzt unterstützt werden (Ausbildungsassistent). Soweit es Or-
ganisationseinheiten (mehrere Abteilungen) betrifft, ist der ärztliche Leiter der 
anerkannten Ausbildungsstätte zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte 
verpflichtet. 

(5) Die Träger der anerkannten Ausbildungsstätten haben in kürzestmögli-
cher Zeit und unter Beachtung der für die Ausbildung zum Arzt für Allge-
meinmedizin vorgesehenen Ausbildungszeiten in der Ausbildungsstätte für die 
bestqualifizierende Ausbildung der Turnusärzte zu sorgen. Der Leiter jener 
Abteilung, in deren Bereich die in Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin 
stehenden Ärzte ihre Ausbildung absolvieren, ist zur Ausbildung, soweit es 
Organisationseinheiten (Teile von Abteilungen) betrifft, insbesondere auch zur 
Organisation der Ausbildung dieser Ärzte mit dem Ziel der selbstständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin verpflichtet 
und dafür verantwortlich (Ausbildungsverantwortlicher). Er kann hiebei von 
einem zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Arzt für Allgemein-
medizin oder Facharzt unterstützt werden (Ausbildungsassistent). Soweit es 
Organisationseinheiten (mehrere Abteilungen) betrifft, ist der ärztliche Leiter 
der anerkannten Ausbildungsstätte zur Organisation der Ausbildung dieser 
Ärzte verpflichtet. 

(6) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die 
Ausbildung auch begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen. Zur 
Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die Wochendienstzeit möglichst 
gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden aufzuteilen; zu-
sätzlich sind Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertagsdienste zu absol-
vieren. 

(6) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die 
Ausbildung auch begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen. Zur 
Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die Wochendienstzeit möglichst 
gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden aufzuteilen; zu-
sätzlich sind Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertagsdienste zu absol-
vieren. 

(7) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt 
hinsichtlich jener Ausbildungsabschnitte, die nicht als Vollzeitausbildung zu 
absolvieren sind, Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes vereinbart 
werden. §§ 15 ff des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221 oder § 8 des 
Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, BGBl. Nr. 651/1989, sind mit der Maßgabe an-

(7) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt 
hinsichtlich jener Ausbildungsabschnitte, die nicht als Vollzeitausbildung zu 
absolvieren sind, Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes vereinbart 
werden. §§ 15 ff des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl. Nr. 221, oder § 8 des 
Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, BGBl. Nr. 651/1989, sind mit der Maßgabe an-
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zuwenden, daß die Wochendienstzeit um höchstens 40 vH der Kernarbeitszeit 
(Abs. 6) herabgesetzt werden darf. Nachtdienste sowie Wochenend- und Fei-
ertagsdienste sind entsprechend eingeschränkt zu absolvieren. Die Gesamt-
dauer der Ausbildung wird, sofern Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genom-
men wird, entsprechend verlängert. Der Bundesminister für soziale Sicherheit 
und Generationen hat mit Verordnung festzulegen, welche Ausbildungsab-
schnitte sowohl in Ausbildungsstätten, die für die Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin anerkannt worden sind, als auch in Einrichtungen, die der 
medizinischen Erstversorgung dienen, als Vollzeitausbildung zu absolvieren 
sind. 

zuwenden, dass die Wochendienstzeit um höchstens 40 vH der Kernarbeitszeit 
(Abs. 6) herabgesetzt werden darf. Nachtdienste sowie Wochenend- und Fei-
ertagsdienste sind entsprechend eingeschränkt zu absolvieren. Die Gesamt-
dauer der Ausbildung wird, sofern Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genom-
men wird, entsprechend verlängert. Der Bundesminister für soziale Sicherheit 
und Generationen hat mit Verordnung festzulegen, welche Ausbildungsab-
schnitte sowohl in Ausbildungsstätten, die für die Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin anerkannt worden sind, als auch in Einrichtungen, die der 
medizinischen Erstversorgung dienen, als Vollzeitausbildung zu absolvieren 
sind. 

(8) Die in Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin stehenden Ärzte 
sind vom Leiter der Ausbildungsstätte bis längstens 15. Jänner und 15. Juli 
eines jeden Jahres schriftlich im Wege der Landesärztekammer der Österrei-
chischen Ärztekammer unter Angabe des Namens und des Geburtsdatums je-
weils zum Stichtag 1. Jänner und 1. Juli eines jeden Jahres bekanntzugeben. 

(8) Die in Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin stehenden Ärzte 
sind vom Leiter der Ausbildungsstätte bis längstens 15. Jänner und 15. Juli 
eines jeden Jahres schriftlich im Wege der Landesärztekammer der Österrei-
chischen Ärztekammer unter Angabe des Namens und des Geburtsdatums je-
weils zum Stichtag 1. Jänner und 1. Juli eines jeden Jahres bekannt zu geben. 

(9) Eine rückwirkende Anerkennung von Ausbildungsstätten für die Aus-
bildung zum Arzt für Allgemeinmedizin ist nur auf Antrag und nur für einen 
Zeitraum zulässig, in dem die hiefür geltenden Voraussetzungen ohne Unter-
brechung vorgelegen sind. Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin ist vom Bundesminister für sozia-
le Sicherheit und Generationen nach Anhörung der Österreichischen Ärzte-
kammer zurückzunehmen oder einzuschränken, wenn sich die für die Aner-
kennung als Ausbildungsstätte maßgeblichen Umstände geändert haben oder 
nachträglich hervorkommt, daß eine für die Anerkennung erforderliche Vo-
raussetzung schon ursprünglich nicht bestanden hat. Betrifft die Entscheidung 
Universitätskliniken oder Universitätsinstitute, so hat der Bundesminister für 
soziale Sicherheit und Generationen das Einvernehmen mit dem Bundesminis-
ter für Bildung, Wissenschaft und Kultur herzustellen. 

(9) Eine rückwirkende Anerkennung von Ausbildungsstätten für die Aus-
bildung zum Arzt für Allgemeinmedizin ist nur auf Antrag und nur für einen 
Zeitraum zulässig, in dem die hiefür geltenden Voraussetzungen ohne Unter-
brechung vorgelegen sind. Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin ist von der Österreichischen Ärz-
tekammer zurückzunehmen oder einzuschränken, wenn sich die für die Aner-
kennung als Ausbildungsstätte maßgeblichen Umstände geändert haben oder 
nachträglich hervorkommt, dass eine für die Anerkennung erforderliche Vo-
raussetzung schon ursprünglich nicht bestanden hat. Betrifft die Entscheidung 
Universitätskliniken oder Universitätsinstitute, so hat die Österreichische Ärz-
tekammer das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur herzustellen. 

Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Facharzt Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Facharzt  

§ 10. (1) Ausbildungsstätten gemäß § 8 Abs. 1 sind Abteilungen bzw. sons-
tige Organisationseinheiten von Krankenanstalten einschließlich der Universi-
tätskliniken und Universitätsinstitute sowie Untersuchungsanstalten der Ge-
sundheitsverwaltung und arbeitsmedizinische Zentren gemäß § 80 des Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetzes (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994, die vom Bundes-
minister für soziale Sicherheit und Generationen nach Anhörung der Österrei-

§ 10. (1) Ausbildungsstätten gemäß § 8 Abs. 1 sind Abteilungen bzw. sons-
tige Organisationseinheiten von Krankenanstalten einschließlich der Universi-
tätskliniken und Universitätsinstitute sowie Untersuchungsanstalten der Ge-
sundheitsverwaltung und arbeitsmedizinische Zentren gemäß § 80 des Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetzes (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994, die von der Öster-
reichischen Ärztekammer als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum 
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chischen Ärztekammer als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Fach-
arzt eines Sonderfaches anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Anerkennung 
von Universitätskliniken und Universitätsinstituten hat der Bundesminister für 
soziale Sicherheit und Generationen das Einvernehmen mit dem Bundesminis-
ter für Bildung, Wissenschaft und Kultur herzustellen. Die anerkannten Aus-
bildungsstätten sind in das beim Bundesministerium für soziale Sicherheit und 
Generationen geführte Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsstätten für die 
Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches aufzunehmen. Die Ausbildung 
in einem Nebenfach kann auch an einer für die Ausbildung zum Arzt für All-
gemeinmedizin anerkannten Ausbildungsstätte erfolgen. 

Facharzt eines Sonderfaches anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Aner-
kennung von Universitätskliniken und Universitätsinstituten hat die Österrei-
chische Ärztekammer das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur herzustellen. Die anerkannten Ausbildungsstätten 
sind in das von der Österreichischen Ärztekammer geführte Verzeichnis der 
anerkannten Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Facharzt eines Son-
derfaches aufzunehmen. Die Ausbildung in einem Nebenfach kann auch an 
einer für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin anerkannten Ausbil-
dungsstätte erfolgen. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Fach-
arzt eines Sonderfaches ist zu erteilen, wenn die für die Ausbildung in Aus-
sicht genommenen Abteilungen oder Organisationseinheiten über die erforder-
lichen krankenanstaltenrechtlichen Genehmigungen verfügen und gewährleis-
tet ist, daß entsprechend den fachlichen Erfordernissen die Einrichtung 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Fach-
arzt eines Sonderfaches ist zu erteilen, wenn die für die Ausbildung in Aus-
sicht genommenen Abteilungen oder Organisationseinheiten über die erforder-
lichen krankenanstaltenrechtlichen Genehmigungen verfügen und gewährleis-
tet ist, dass entsprechend den fachlichen Erfordernissen die Einrichtung  

 1. der mittelbaren oder unmittelbaren Untersuchung und Behandlung 
Kranker oder auch bettlägeriger Kranker, der Vor- und Nachsorge oder 
der Vorbeugung von Krankheiten dient; 

 1. der mittelbaren oder unmittelbaren Untersuchung und Behandlung 
Kranker oder auch bettlägeriger Kranker, der Vor- und Nachsorge oder 
der Vorbeugung von Krankheiten dient; 

 2. für alle Gebiete, auf denen die Ausbildung zum Facharzt eines Sonder-
faches erfolgt, über Abteilungen oder Organisationseinheiten (§ 9 
Abs. 2 Z 2) verfügt, die von Fachärzten des betreffenden Sonderfaches 
geleitet werden; unter Bedachtnahme auf die Besonderheit einzelner 
Sonderfächer kann für diese durch Verordnung des Bundesministers für 
soziale Sicherheit und Generationen nach Anhörung der Österreichi-
schen Ärztekammer festgelegt werden, daß die Leitung einer Abteilung 
oder Organisationseinheit durch Absolventen entsprechender naturwis-
senschaftlicher Studienrichtungen der Anerkennung nicht entgegen-
steht, sofern mit der unmittelbaren Anleitung und Aufsicht des auszu-
bildenden Arztes ein Facharzt des betreffenden Sonderfaches betraut 
worden ist; 

 2. für alle Gebiete, auf denen die Ausbildung zum Facharzt eines Sonder-
faches erfolgt, über Abteilungen oder Organisationseinheiten (§ 9 
Abs. 2 Z 2) verfügt, die von Fachärzten des betreffenden Sonderfaches 
geleitet werden; unter Bedachtnahme auf die Besonderheit einzelner 
Sonderfächer kann für diese durch Verordnung des Bundesministers für 
soziale Sicherheit und Generationen nach Anhörung der Österreichi-
schen Ärztekammer festgelegt werden, dass die Leitung einer Abtei-
lung oder Organisationseinheit durch Absolventen entsprechender na-
turwissenschaftlicher Studienrichtungen der Anerkennung nicht entge-
gensteht, sofern mit der unmittelbaren Anleitung und Aufsicht des aus-
zubildenden Arztes ein Facharzt des betreffenden Sonderfaches betraut 
worden ist; 

 3. im Hinblick auf die von ihr erbrachten medizinischen Leistungen nach 
Inhalt und Umfang den in Ausbildung stehenden Ärzten die erforderli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf dem gesamten Gebiet 
vermittelt; 

 3. im Hinblick auf die von ihr erbrachten medizinischen Leistungen nach 
Inhalt und Umfang den in Ausbildung stehenden Ärzten die erforderli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf dem gesamten Gebiet 
vermittelt; 

 4. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachli-
chen Einrichtungen und Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- 

 4. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachli-
chen Einrichtungen und Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- 
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und Untersuchungsmaterials verfügt; und Untersuchungsmaterials verfügt; 
 5. neben dem Abteilungsverantwortlichen oder dem mit der unmittelbaren 

Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betrauten 
Facharzt (Z 2 zweiter Halbsatz) mindestens einen weiteren zur selbst-
ständigen Berufsausübung berechtigten Facharzt des betreffenden Son-
derfaches beschäftigt. 

 5. neben dem Abteilungsverantwortlichen oder dem mit der unmittelbaren 
Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betrauten 
Facharzt (Z 2 zweiter Halbsatz) mindestens einen weiteren zur selbst-
ständigen Berufsausübung berechtigten Facharzt des betreffenden Son-
derfaches beschäftigt. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Ausbildungsstätte für die Aus-
bildung zum Facharzt eines Sonderfaches – ausgenommen Universitätsklini-
ken, Universitätsinstitute und Untersuchungsanstalten der Gesundheitsverwal-
tung – ist die Zahl der Ausbildungsstellen für die Ausbildung im Hauptfach, 
die wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten werden darf, unter Be-
rücksichtigung der im Abs. 2 für die Anerkennung als Ausbildungsstätte ge-
nannten Voraussetzungen einschließlich der Zahl der ausbildenden Ärzte fest-
zusetzen. In Universitätskliniken, Universitätsinstituten und Untersuchungsan-
stalten der Gesundheitsverwaltung gilt die Zahl der jeweils im Rahmen von 
Dienstverhältnissen beschäftigten und zur selbständigen Berufsausübung be-
rechtigten Fachärzte des betreffenden Sonderfaches als Höchstzahl der Aus-
bildungsstellen für die Ausbildung im Hauptfach. Bei ihrer Besetzung sind die 
Bettenzahl, der Inhalt und Umfang der medizinischen Leistungen und der 
Ausbildungseinrichtungen entsprechend zu berücksichtigen. Die Zahl der zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigten Fachärzte des betreffenden Son-
derfaches in Universitätskliniken, Universitätsinstituten und Untersuchungsan-
stalten der Gesundheitsverwaltung sind vom Ausbildungsverantwortlichen bis 
längstens 15. Jänner und 15. Juli eines jeden Jahres schriftlich, auch per Tele-
fax oder E-Mail im Wege der Landesärztekammer der Österreichischen Ärzte-
kammer jeweils zum Stichtag 1. Jänner und 1. Juli eines jeden Jahres bekannt-
zugeben. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Ausbildungsstätte für die Aus-
bildung zum Facharzt eines Sonderfaches – ausgenommen Universitätsklini-
ken, Universitätsinstitute und Untersuchungsanstalten der Gesundheitsverwal-
tung – ist die Zahl der Ausbildungsstellen für die Ausbildung im Hauptfach, 
die wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten werden darf, unter Be-
rücksichtigung der im Abs. 2 für die Anerkennung als Ausbildungsstätte ge-
nannten Voraussetzungen einschließlich der Zahl der ausbildenden Ärzte fest-
zusetzen. In Universitätskliniken, Universitätsinstituten und Untersuchungsan-
stalten der Gesundheitsverwaltung gilt die Zahl der jeweils im Rahmen von 
Dienstverhältnissen beschäftigten und zur selbstständigen Berufsausübung be-
rechtigten Fachärzte des betreffenden Sonderfaches als Höchstzahl der Aus-
bildungsstellen für die Ausbildung im Hauptfach. Bei ihrer Besetzung sind die 
Bettenzahl, der Inhalt und Umfang der medizinischen Leistungen und der 
Ausbildungseinrichtungen entsprechend zu berücksichtigen. Die Zahl der zur 
selbstständigen Berufsausübung berechtigten Fachärzte des betreffenden Son-
derfaches in Universitätskliniken, Universitätsinstituten und Untersuchungsan-
stalten der Gesundheitsverwaltung sind vom Ausbildungsverantwortlichen bis 
längstens 15. Jänner und 15. Juli eines jeden Jahres schriftlich, auch per Tele-
fax oder E-Mail im Wege der Landesärztekammer der Österreichischen Ärzte-
kammer jeweils zum Stichtag 1. Jänner und 1. Juli eines jeden Jahres bekannt 
zu geben. 

(4) Für jede Ausbildungsstelle (Abs. 3) – ausgenommen Universitätsklini-
ken, Universitätsinstitute und Untersuchungsanstalten der Gesundheitsverwal-
tung – ist neben dem Ausbildungsverantwortlichen oder dem mit der unmittel-
baren Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betrauten 
Facharzt (Abs. 2 Z 2 zweiter Halbsatz) mindestens ein weiterer zur selbständi-
gen Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden Sonderfaches zu 
beschäftigen. Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 
kann nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer im Rahmen der Ärz-

(4) Für jede Ausbildungsstelle (Abs. 3) – ausgenommen Universitätsklini-
ken, Universitätsinstitute und Untersuchungsanstalten der Gesundheitsverwal-
tung – ist neben dem Ausbildungsverantwortlichen oder dem mit der unmittel-
baren Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betrauten 
Facharzt (Abs. 2 Z 2 zweiter Halbsatz) mindestens ein weiterer zur selbststän-
digen Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden Sonderfaches zu 
beschäftigen. Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 
kann nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer im Rahmen der Ärz-
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te-Ausbildungsordnung festlegen, daß diese Voraussetzung bei einer einge-
schränkten Anerkennung als Ausbildungsstätte auch durch Fachärzte eines an-
deren Sonderfaches erfüllt wird, sofern das zu vermittelnde Gebiet durch den 
Umfang der Berufsberechtigung dieser Fachärzte abgedeckt wird. 

te-Ausbildungsordnung festlegen, dass diese Voraussetzung bei einer einge-
schränkten Anerkennung als Ausbildungsstätte auch durch Fachärzte eines an-
deren Sonderfaches erfüllt wird, sofern das zu vermittelnde Gebiet durch den 
Umfang der Berufsberechtigung dieser Fachärzte abgedeckt wird. 

(5) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum 
Facharzt eines Sonderfaches kann die Anrechenbarkeit der Ausbildungsdauer 
entsprechend zeitlich eingeschränkt werden, wenn die Einrichtung nicht das 
gesamte Gebiet des betreffenden Sonderfaches umfaßt oder die erbrachten 
medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, daß sich die in Ausbildung ste-
henden Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem gesam-
ten Gebiet aneignen können. 

(5) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum 
Facharzt eines Sonderfaches kann die Anrechenbarkeit der Ausbildungsdauer 
entsprechend zeitlich eingeschränkt werden, wenn die Einrichtung nicht das 
gesamte Gebiet des betreffenden Sonderfaches umfasst oder die erbrachten 
medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, dass sich die in Ausbildung 
stehenden Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem ge-
samten Gebiet aneignen können. 

(6) Die Träger der anerkannten Ausbildungsstätten haben in kürzestmögli-
cher Zeit und unter Beachtung der für die Ausbildung zum Facharzt vorgese-
henen Ausbildungszeiten in der Ausbildungsstätte für die bestqualifizierende 
Ausbildung der Turnusärzte zu sorgen. Der Leiter jener Abteilung, in deren 
Bereich die in Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches stehenden Ärzte 
ihre Ausbildung absolvieren, ist zur Ausbildung, soweit es Organisationsein-
heiten (Teile von Abteilungen) betrifft, insbesondere auch zur Organisation 
der Ausbildung dieser Ärzte mit dem Ziel der selbständigen Ausübung des 
ärztlichen Berufes als Facharzt des jeweiligen Sonderfaches verpflichtet und 
dafür verantwortlich (Ausbildungs-verantwortlicher). Er kann hiebei von ei-
nem zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Facharzt des jeweiligen 
Sonderfaches unterstützt werden (Ausbildungsassistent). Soweit es Organisa-
tionseinheiten (mehrere Abteilungen) betrifft, ist der ärztliche Leiter der aner-
kannten Ausbildungsstätte zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte ver-
pflichtet. 

(6) Die Träger der anerkannten Ausbildungsstätten haben in kürzestmögli-
cher Zeit und unter Beachtung der für die Ausbildung zum Facharzt vorgese-
henen Ausbildungszeiten in der Ausbildungsstätte für die bestqualifizierende 
Ausbildung der Turnusärzte zu sorgen. Der Leiter jener Abteilung, in deren 
Bereich die in Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches stehenden Ärzte 
ihre Ausbildung absolvieren, ist zur Ausbildung, soweit es Organisationsein-
heiten (Teile von Abteilungen) betrifft, insbesondere auch zur Organisation 
der Ausbildung dieser Ärzte mit dem Ziel der selbstständigen Ausübung des 
ärztlichen Berufes als Facharzt des jeweiligen Sonderfaches verpflichtet und 
dafür verantwortlich (Ausbildungsverantwortlicher). Er kann hiebei von einem 
zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Facharzt des jeweiligen Son-
derfaches unterstützt werden (Ausbildungsassistent). Soweit es Organisations-
einheiten (mehrere Abteilungen) betrifft, ist der ärztliche Leiter der anerkann-
ten Ausbildungsstätte zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte verpflich-
tet. 

(7) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die 
Ausbildung auch begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen. Zur 
Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die Wochendienstzeit möglichst 
gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden aufzuteilen; zu-
sätzlich sind, sofern fachlich erforderlich, Nachtdienste sowie Wochenend- 
und Feiertagsdienste zu absolvieren. 

(7) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die 
Ausbildung auch begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen. Zur 
Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die Wochendienstzeit möglichst 
gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden aufzuteilen; zu-
sätzlich sind, sofern fachlich erforderlich, Nachtdienste sowie Wochenend- 
und Feiertagsdienste zu absolvieren. 

(8) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes vereinbart werden. §§ 15 ff des 
Mutterschutzgesetzes 1979 oder § 8 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes sind 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Wochendienstzeit um höchstens die 

(8) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes vereinbart werden. §§ 15 ff des 
Mutterschutzgesetzes 1979 oder § 8 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes sind 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Wochendienstzeit um höchstens die 
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Hälfte der Kernarbeitszeit (Abs. 7) herabgesetzt werden darf. Nachtdienste 
sowie Wochenend- und Feiertagsdienste sind entsprechend eingeschränkt zu 
absolvieren. Die Gesamtdauer der Ausbildung wird, sofern Teilzeitbeschäfti-
gung in Anspruch genommen wird, entsprechend verlängert. 

Hälfte der Kernarbeitszeit (Abs. 7) herabgesetzt werden darf. Nachtdienste 
sowie Wochenend- und Feiertagsdienste sind entsprechend eingeschränkt zu 
absolvieren. Die Gesamtdauer der Ausbildung wird, sofern Teilzeitbeschäfti-
gung in Anspruch genommen wird, entsprechend verlängert. 

(9) Die in Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches stehenden Ärzte 
sind vom Ausbildungsverantwortlichen bis längstens 15. Jänner und 15. Juli 
eines jeden Jahres schriftlich, auch per Telefax oder E-Mail im Wege der Lan-
desärztekammer der Österreichischen Ärztekammer unter Angabe des Namens 
und des Geburtsdatums jeweils zum Stichtag 1. Jänner und 1. Juli eines jeden 
Jahres bekannt zu geben. 

(9) Die in Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches stehenden Ärzte 
sind vom Ausbildungsverantwortlichen bis längstens 15. Jänner und 15. Juli 
eines jeden Jahres schriftlich, auch per Telefax oder E-Mail im Wege der Lan-
desärztekammer der Österreichischen Ärztekammer unter Angabe des Namens 
und des Geburtsdatums jeweils zum Stichtag 1. Jänner und 1. Juli eines jeden 
Jahres bekannt zu geben. 

(10) Eine rückwirkende Anerkennung von Ausbildungsstätten für die Aus-
bildung zum Facharzt eines Sonderfaches oder Festsetzung von Ausbildungs-
stellen ist nur auf Antrag und nur für einen Zeitraum zulässig, in dem die hie-
für geltenden Voraussetzungen ohne Unterbrechung vorgelegen sind. Die An-
erkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt eines Son-
derfaches oder die Festsetzung einer Ausbildungsstelle ist vom Bundesminis-
ter für soziale Sicherheit und Generationen nach Anhörung der Österreichi-
schen Ärztekammer zurückzunehmen oder einzuschränken, wenn sich die für 
die Anerkennung als Ausbildungsstätte oder für die Festsetzung der Ausbil-
dungsstelle maßgeblichen Umstände geändert haben oder nachträglich hervor-
kommt, daß eine hiefür erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht 
bestanden hat. Betrifft die Entscheidung Universitätskliniken oder Universi-
tätsinstitute, so hat der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 
das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur herzustellen. 

(10) Eine rückwirkende Anerkennung von Ausbildungsstätten für die Aus-
bildung zum Facharzt eines Sonderfaches oder Festsetzung von Ausbildungs-
stellen ist nur auf Antrag und nur für einen Zeitraum zulässig, in dem die hie-
für geltenden Voraussetzungen ohne Unterbrechung vorgelegen sind. Die An-
erkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt eines Son-
derfaches oder die Festsetzung einer Ausbildungsstelle ist von der Österreichi-
schen Ärztekammer zurückzunehmen oder einzuschränken, wenn sich die für 
die Anerkennung als Ausbildungsstätte oder für die Festsetzung der Ausbil-
dungsstelle maßgeblichen Umstände geändert haben oder nachträglich hervor-
kommt, dass eine hiefür erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht 
bestanden hat. Betrifft die Entscheidung Universitätskliniken oder Universi-
tätsinstitute, so hat die Österreichische Ärztekammer das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur herzustellen. 

(11) Die Ausbildungsverantwortlichen haben den in Ausbildung zum Fach-
arzt eines Sonderfaches stehenden Ärzten auf Verlangen nach der Hälfte der 
Ausbildungszeit im Hauptfach eine Bestätigung über die bis dahin vermittelten 
Kenntnisse und Erfahrungen auszustellen. 

(11) Die Ausbildungsverantwortlichen haben den in Ausbildung zum Fach-
arzt eines Sonderfaches stehenden Ärzten auf Verlangen nach der Hälfte der 
Ausbildungszeit im Hauptfach eine Bestätigung über die bis dahin vermittelten 
Kenntnisse und Erfahrungen auszustellen. 

(12) Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen kann auf 
Antrag des Trägers einer anerkannten Ausbildungsstätte unter Wahrung der 
Qualität der Ausbildung nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer 
sowie hinsichtlich der Universitätskliniken und Universitätsinstitute im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
über Abs. 3 hinaus weitere Ausbildungsstellen festsetzen, die ausschließlich 

(12) Die Österreichische Ärztekammer kann auf Antrag des Trägers einer 
anerkannten Ausbildungsstätte unter Wahrung der Qualität der Ausbildung 
sowie hinsichtlich der Universitätskliniken und Universitätsinstitute im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
über Abs. 3 hinaus weitere Ausbildungsstellen festsetzen, die ausschließlich 
von Personen gemäß § 8 Abs. 5 besetzt werden können, sofern die Ausbil-
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von Personen gemäß § 8 Abs. 5 besetzt werden können, sofern die Ausbil-
dungskosten, einschließlich der Kosten aus Arbeitsverhältnissen, nachweislich 
aus Mitteln des Herkunftstaates, der Weltgesundheitsorganisation, von Ein-
richtungen der Entwicklungshilfe oder anderen vergleichbaren internationalen 
oder supranationalen Organisationen getragen werden. 

dungskosten, einschließlich der Kosten aus Arbeitsverhältnissen, nachweislich 
aus Mitteln des Herkunftstaates, der Weltgesundheitsorganisation, von Ein-
richtungen der Entwicklungshilfe oder anderen vergleichbaren internationalen 
oder supranationalen Organisationen getragen werden. 

Ausbildungsstätten für die ergänzende spezielle Ausbildung auf einem 
Teilgebiet eines Sonderfaches 

Ausbildungsstätten für die ergänzende spezielle Ausbildungauf einem 
Teilgebiet eines Sonderfaches  

§ 11. (1) Ausbildungsstätten für die ergänzende spezielle Ausbildung auf 
einem Teilgebiet eines Sonderfaches sind Abteilungen bzw. sonstige Organi-
sationseinheiten von Krankenanstalten einschließlich der Universitätskliniken 
und Universitätsinstitute sowie Untersuchungsanstalten der Gesundheitsver-
waltung, die vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen 
nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als Ausbildungsstätten für 
die ergänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches 
anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Anerkennung von Universitätsklini-
ken und Universitätsinstituten hat der Bundesminister für soziale Sicherheit 
und Generationen das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur herzustellen. Die anerkannten Ausbildungsstätten 
sind in das beim Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen 
geführte Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsstätten für die ergänzende 
spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches aufzunehmen. 

§ 11. (1) Ausbildungsstätten für die ergänzende spezielle Ausbildung auf 
einem Teilgebiet eines Sonderfaches sind Abteilungen bzw. sonstige Organi-
sationseinheiten von Krankenanstalten einschließlich der Universitätskliniken 
und Universitätsinstitute sowie Untersuchungsanstalten der Gesundheitsver-
waltung, die von der Österreichischen Ärztekammer als Ausbildungsstätten für 
die ergänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches 
anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Anerkennung von Universitätsklini-
ken und Universitätsinstituten hat die Österreichische Ärztekammer das Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
herzustellen. Die anerkannten Ausbildungsstätten sind in das von der Österrei-
chischen Ärztekammer geführte Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsstät-
ten für die ergänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Son-
derfaches aufzunehmen  

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die ergänzende spezielle 
Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches ist zu erteilen, wenn die 
für die Ausbildung in Aussicht genommenen Abteilungen oder Organisations-
einheiten über die erforderlichen krankenanstaltenrechtlichen Genehmigungen 
verfügen und gewährleistet ist, daß entsprechend den fachlichen Erfordernis-
sen die Einrichtung 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die ergänzende spezielle 
Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches ist zu erteilen, wenn die 
für die Ausbildung in Aussicht genommenen Abteilungen oder Organisations-
einheiten über die erforderlichen krankenanstaltenrechtlichen Genehmigungen 
verfügen und gewährleistet ist, dass entsprechend den fachlichen Erfordernis-
sen die Einrichtung  

 1. der mittelbaren oder unmittelbaren Untersuchung und Behandlung 
Kranker oder auch bettlägeriger Kranker, der Vor- und Nachsorge oder 
der Vorbeugung von Krankheiten dient; 

 1. der mittelbaren oder unmittelbaren Untersuchung und Behandlung 
Kranker oder auch bettlägeriger Kranker, der Vor- und Nachsorge oder 
der Vorbeugung von Krankheiten dient; 

 2. für das Teilgebiet, auf dem die ergänzende spezielle Ausbildung eines 
Sonderfaches erfolgt, über Abteilungen oder Organisationseinheiten 
(§ 9 Abs. 2 Z 2) verfügt, die von Fachärzten mit einer ergänzenden 
speziellen Ausbildung auf diesem Teilgebiet des betreffenden Sonder-

 2. für das Teilgebiet, auf dem die ergänzende spezielle Ausbildung eines 
Sonderfaches erfolgt, über Abteilungen oder Organisationseinheiten 
(§ 9 Abs. 2 Z 2) verfügt, die von Fachärzten mit einer ergänzenden 
speziellen Ausbildung auf diesem Teilgebiet des betreffenden Sonder-
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faches geleitet werden; unter Bedachtnahme auf die Besonderheit ein-
zelner Sonderfächer kann für diese durch Verordnung des Bundesmi-
nisters für soziale Sicherheit und Generationen nach Anhörung der Ös-
terreichischen Ärztekammer festgelegt werden, daß die Leitung einer 
Abteilung oder Organisationseinheit durch Absolventen entsprechender 
naturwissenschaftlicher Studienrichtungen der Anerkennung nicht ent-
gegensteht, sofern mit der unmittelbaren Anleitung und Aufsicht des 
auszubildenden Arztes ein Facharzt mit einer ergänzenden speziellen 
Ausbildung auf dem jeweiligen Teilgebiet betraut worden ist; 

faches geleitet werden; unter Bedachtnahme auf die Besonderheit ein-
zelner Sonderfächer kann für diese durch Verordnung des Bundesmi-
nisters für soziale Sicherheit und Generationen nach Anhörung der Ös-
terreichischen Ärztekammer festgelegt werden, dass die Leitung einer 
Abteilung oder Organisationseinheit durch Absolventen entsprechender 
naturwissenschaftlicher Studienrichtungen der Anerkennung nicht ent-
gegensteht, sofern mit der unmittelbaren Anleitung und Aufsicht des 
auszubildenden Arztes ein Facharzt mit einer ergänzenden speziellen 
Ausbildung auf dem jeweiligen Teilgebiet betraut worden ist; 

 3. im Hinblick auf die von ihr erbrachten medizinischen Leistungen nach 
Inhalt und Umfang den in Ausbildung stehenden Ärzten die erforderli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf dem gesamten Teilgebiet 
vermittelt; 

 3. im Hinblick auf die von ihr erbrachten medizinischen Leistungen nach 
Inhalt und Umfang den in Ausbildung stehenden Ärzten die erforderli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf dem gesamten Teilgebiet 
vermittelt; 

 4. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachli-
chen Einrichtungen und Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- 
und Untersuchungsmaterials verfügt; 

 4. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachli-
chen Einrichtungen und Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- 
und Untersuchungsmaterials verfügt; 

 5. neben dem Abteilungsverantwortlichen oder dem mit der unmittelbaren 
Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betrauten 
Facharzt (Z 2 zweiter Halbsatz) mindestens einen weiteren zur selbst-
ständigen Berufsausübung berechtigten Facharzt, der selbst über eine 
ergänzende spezielle Ausbildung auf dem jeweiligen Teilgebiet des be-
treffenden Sonderfaches verfügt, beschäftigt 

 5. neben dem Abteilungsverantwortlichen oder dem mit der unmittelbaren 
Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betrauten 
Facharzt (Z 2 zweiter Halbsatz) mindestens einen weiteren zur selbst-
ständigen Berufsausübung berechtigten Facharzt, der selbst über eine 
ergänzende spezielle Ausbildung auf dem jeweiligen Teilgebiet des be-
treffenden Sonderfaches verfügt, beschäftigt. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Ausbildungsstätte für die er-
gänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches – 
ausgenommen Universitätskliniken, Universitätsinstitute und Untersuchungs-
anstalten der Gesundheitsverwaltung – ist die Zahl der Ausbildungsstellen für 
die Ausbildung im bezeichnungsrelevanten Teilgebiet des betreffenden Son-
derfaches, die wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten werden darf, 
unter Berücksichtigung der im Abs. 2 für die Anerkennung als Ausbildungs-
stätte genannten Voraussetzungen einschließlich der Zahl der ausbildenden 
Ärzte festzusetzen. In Universitätskliniken, Universitätsinstituten und Unter-
suchungsanstalten der Gesundheitsverwaltung gilt die Zahl der jeweils im 
Rahmen von Dienstverhältnissen beschäftigten und zur selbständigen Berufs-
ausübung berechtigten Fachärzte mit ergänzender spezieller Ausbildung auf 
dem jeweiligen Teilgebiet als Höchstzahl der Ausbildungsstellen im bezeich-
nungsrelevanten Teilgebiet des betreffenden Sonderfaches. Bei ihrer Beset-

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Ausbildungsstätte für die er-
gänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches – 
ausgenommen Universitätskliniken, Universitätsinstitute und Untersuchungs-
anstalten der Gesundheitsverwaltung – ist die Zahl der Ausbildungsstellen für 
die Ausbildung im bezeichnungsrelevanten Teilgebiet des betreffenden Son-
derfaches, die wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten werden darf, 
unter Berücksichtigung der im Abs. 2 für die Anerkennung als Ausbildungs-
stätte genannten Voraussetzungen einschließlich der Zahl der ausbildenden 
Ärzte festzusetzen. In Universitätskliniken, Universitätsinstituten und Unter-
suchungsanstalten der Gesundheitsverwaltung gilt die Zahl der jeweils im 
Rahmen von Dienstverhältnissen beschäftigten und zur selbstständigen Be-
rufsausübung berechtigten Fachärzte mit ergänzender spezieller Ausbildung 
auf dem jeweiligen Teilgebiet als Höchstzahl der Ausbildungsstellen im be-
zeichnungsrelevanten Teilgebiet des betreffenden Sonderfaches. Bei ihrer Be-
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zung sind die Bettenzahl, der Inhalt und Umfang der medizinischen Leistun-
gen und der Ausbildungseinrichtungen entsprechend zu berücksichtigen. Die 
Zahl der zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Fachärzte mit ergän-
zender spezieller Ausbildung auf dem jeweiligen Teilgebiet in Universitätskli-
niken, Universitätsinstituten und Untersuchungsanstalten der Gesundheitsver-
waltung sind vom Ausbildungsverantwortlichen bis längstens 15. Jänner und 
15. Juli eines jeden Jahres schriftlich, auch per Telefax oder E-Mail im Wege 
der Landesärztekammer der Österreichischen Ärztekammer jeweils zum Stich-
tag 1. Jänner und 1. Juli eines jeden Jahres bekanntzugeben. 

setzung sind die Bettenzahl, der Inhalt und Umfang der medizinischen Leis-
tungen und der Ausbildungseinrichtungen entsprechend zu berücksichtigen. 
Die Zahl der zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Fachärzte mit 
ergänzender spezieller Ausbildung auf dem jeweiligen Teilgebiet in Universi-
tätskliniken, Universitätsinstituten und Untersuchungsanstalten der Gesund-
heitsverwaltung sind vom Ausbildungsverantwortlichen bis längstens 
15. Jänner und 15. Juli eines jeden Jahres schriftlich, auch per Telefax oder E-
Mail im Wege der Landesärztekammer der Österreichischen Ärztekammer je-
weils zum Stichtag 1. Jänner und 1. Juli eines jeden Jahres bekannt zu geben. 

(4) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte für die ergänzende spezielle 
Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches kann die Anrechenbar-
keit der Ausbildungsdauer entsprechend zeitlich eingeschränkt werden, wenn 
die Einrichtung nicht das gesamte Teilgebiet des betreffenden Sonderfaches 
umfaßt oder die erbrachten medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, daß 
sich die in Ausbildung stehenden Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und Er-
fahrungen auf dem gesamten Teilgebiet aneignen können. 

(4) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte für die ergänzende spezielle 
Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches kann die Anrechenbar-
keit der Ausbildungsdauer entsprechend zeitlich eingeschränkt werden, wenn 
die Einrichtung nicht das gesamte Teilgebiet des betreffenden Sonderfaches 
umfasst oder die erbrachten medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, 
dass sich die in Ausbildung stehenden Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen auf dem gesamten Teilgebiet aneignen können. 

(5) Die Träger der anerkannten Ausbildungsstätten haben in kürzestmögli-
cher Zeit und unter Beachtung der für die ergänzende spezielle Ausbildung auf 
einem Teilgebiet eines Sonderfaches vorgesehenen Ausbildungszeiten in der 
Ausbildungsstätte für die bestqualifizierende Ausbildung der Turnusärzte zu 
sorgen. Der Leiter jener Abteilung, in deren Bereich Ärzte die ergänzende 
spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches absolvieren, ist 
zur Ausbildung, soweit es Organisationseinheiten (Teile von Abteilungen) be-
trifft, insbesondere auch zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte ver-
pflichtet und dafür verantwortlich (Ausbildungsverantwortlicher). Er kann 
hiebei von einem zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Facharzt mit 
einer ergänzenden speziellen Ausbildung auf dem jeweiligen Teilgebiet unter-
stützt werden (Ausbildungsassistent). Soweit es Organisationseinheiten (meh-
rere Abteilungen) betrifft, ist der ärztliche Leiter der anerkannten Ausbil-
dungsstätte zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte verpflichtet. 

(5) Die Träger der anerkannten Ausbildungsstätten haben in kürzestmögli-
cher Zeit und unter Beachtung der für die ergänzende spezielle Ausbildung auf 
einem Teilgebiet eines Sonderfaches vorgesehenen Ausbildungszeiten in der 
Ausbildungsstätte für die bestqualifizierende Ausbildung der Turnusärzte zu 
sorgen. Der Leiter jener Abteilung, in deren Bereich Ärzte die ergänzende 
spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches absolvieren, ist 
zur Ausbildung, soweit es Organisationseinheiten (Teile von Abteilungen) be-
trifft, insbesondere auch zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte ver-
pflichtet und dafür verantwortlich (Ausbildungsverantwortlicher). Er kann 
hiebei von einem zur selbstständigen Berufsausübung berechtigten Facharzt 
mit einer ergänzenden speziellen Ausbildung auf dem jeweiligen Teilgebiet 
unterstützt werden (Ausbildungsassistent). Soweit es Organisationseinheiten 
(mehrere Abteilungen) betrifft, ist der ärztliche Leiter der anerkannten Ausbil-
dungsstätte zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte verpflichtet. 

(6) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die 
Ausbildung auch begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen. Zur 
Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die Wochendienstzeit möglichst 
gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden aufzuteilen; zu-
sätzlich sind, sofern fachlich erforderlich, Nachtdienste sowie Wochenend- 

(6) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die 
Ausbildung auch begleitende theoretische Unterweisungen zu umfassen. Zur 
Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die Wochendienstzeit möglichst 
gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden aufzuteilen; zu-
sätzlich sind, sofern fachlich erforderlich, Nachtdienste sowie Wochenend- 
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und Feiertagsdienste zu absolvieren. und Feiertagsdienste zu absolvieren. 
(7) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt 

Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes vereinbart werden. §§ 15 ff des 
Mutterschutzgesetzes 1979 oder § 8 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes sind 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Wochendienstzeit um höchstens die 
Hälfte der Kernarbeitszeit (Abs. 7) herabgesetzt werden darf. Nachtdienste 
sowie Wochenend- und Feiertagsdienste sind entsprechend eingeschränkt zu 
absolvieren. Die Gesamtdauer der Ausbildung wird, sofern Teilzeitbeschäfti-
gung in Anspruch genommen wird, entsprechend verlängert. 

(7) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes vereinbart werden. §§ 15 ff des 
Mutterschutzgesetzes 1979 oder § 8 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes sind 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Wochendienstzeit um höchstens die 
Hälfte der Kernarbeitszeit (Abs. 7) herabgesetzt werden darf. Nachtdienste 
sowie Wochenend- und Feiertagsdienste sind entsprechend eingeschränkt zu 
absolvieren. Die Gesamtdauer der Ausbildung wird, sofern Teilzeitbeschäfti-
gung in Anspruch genommen wird, entsprechend verlängert. 

(8) Eine rückwirkende Anerkennung von Ausbildungsstätten für die ergän-
zende Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches oder Festsetzung 
von Ausbildungsstellen ist nur auf Antrag und nur für einen Zeitraum zulässig, 
in dem die hiefür geltenden Voraussetzungen ohne Unterbrechung vorgelegen 
sind. Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung auf einem 
Teilgebiet eines Sonderfaches oder die Festsetzung einer Ausbildungsstelle ist 
vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen nach Anhörung 
der Österreichischen Ärztekammer zurückzunehmen oder einzuschränken, 
wenn sich die für die Anerkennung als Ausbildungsstätte oder für die Festset-
zung der Ausbildungsstelle maßgeblichen Umstände geändert haben oder 
nachträglich hervorkommt, daß eine hiefür erforderliche Voraussetzung schon 
ursprünglich nicht bestanden hat. Betrifft die Entscheidung Universitätsklini-
ken oder Universitätsinstitute, so hat der Bundesminister für soziale Sicherheit 
und Generationen das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur herzustellen. 

(8) Eine rückwirkende Anerkennung von Ausbildungsstätten für die ergän-
zende Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches oder Festsetzung 
von Ausbildungsstellen ist nur auf Antrag und nur für einen Zeitraum zulässig, 
in dem die hiefür geltenden Voraussetzungen ohne Unterbrechung vorgelegen 
sind. Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbildung auf einem 
Teilgebiet eines Sonderfaches oder die Festsetzung einer Ausbildungsstelle ist 
von der Österreichischen Ärztekammer zurückzunehmen oder einzuschränken, 
wenn sich die für die Anerkennung als Ausbildungsstätte oder für die Festset-
zung der Ausbildungsstellen maßgeblichen Umstände geändert haben oder 
nachträglich hervorkommt, dass eine hiefür erforderliche Voraussetzung schon 
ursprünglich nicht bestanden hat. Betrifft die Entscheidung Universitätsklini-
ken oder Universitätsinstitute, so hat die Österreichische Ärztekammer das 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
herzustellen  

(9) Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen kann auf 
Antrag des Trägers einer anerkannten Ausbildungsstätte unter Wahrung der 
Qualität der Ausbildung nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer 
sowie hinsichtlich der Universitätskliniken und Universitätsinstitute im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
über Abs. 3 hinaus weitere Ausbildungsstellen festsetzen, die ausschließlich 
von Personen gemäß § 8 Abs. 5 besetzt werden können, sofern die Ausbil-
dungskosten, einschließlich der Kosten aus Arbeitsverhältnissen, nachweislich 
aus Mitteln des Herkunftstaates, der Weltgesundheitsorganisation, von Ein-
richtungen der Entwicklungshilfe oder anderen vergleichbaren internationalen 
oder supranationalen Organisationen getragen werden. 

(9) Die Österreichische Ärztekammer kann auf Antrag des Trägers einer 
anerkannten Ausbildungsstätte unter Wahrung der Qualität der Ausbildung 
sowie hinsichtlich der Universitätskliniken und Universitätsinstitute im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
über Abs. 3 hinaus weitere Ausbildungsstellen festsetzen, die ausschließlich 
von Personen gemäß § 8 Abs. 5 besetzt werden können, sofern die Ausbil-
dungskosten, einschließlich der Kosten aus Arbeitsverhältnissen, nachweislich 
aus Mitteln des Herkunftstaates, der Weltgesundheitsorganisation, von Ein-
richtungen der Entwicklungshilfe oder anderen vergleichbaren internationalen 
oder supranationalen Organisationen getragen werden. 
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Lehrpraxen Lehrpraxen  
§ 12. (1) Als anerkannte Lehrpraxen im Sinne der §§ 7 Abs. 4 und 8 Abs. 2 

gelten die Ordinationsstätten jener Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte, 
denen vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen nach An-
hörung der Österreichischen Ärztekammer die Bewilligung zur Ausbildung 
von Ärzten zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt erteilt worden 
ist. Solche Ärzte sind in ein vom Bundesminister für soziale Sicherheit und 
Generationen geführtes Verzeichnis der Lehrpraxisinhaber aufzunehmen. 

§ 12. (1) Als anerkannte Lehrpraxen im Sinne der §§ 7 Abs. 4 und 8 Abs. 2 
gelten die Ordinationsstätten jener Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte, 
denen von der Österreichischen Ärztekammer die Bewilligung zur Ausbildung 
von Ärzten zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt erteilt worden 
ist. Solche Ärzte sind in das von der Österreichischen Ärztekammer geführte 
Verzeichnis der Lehrpraxisinhaber aufzunehmen. 

(2) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 darf nur bei Erfüllung der nachfolgen-
den Bedingungen erteilt werden: 

(2) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 darf nur bei Erfüllung der nachfolgen-
den Bedingungen erteilt werden: 

 1. der Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt muß über die zur Errei-
chung des Ausbildungszieles erforderliche Berufserfahrung und Patien-
tenfrequenz verfügen; 

 1. der Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt muss über die zur Errei-
chung des Ausbildungszieles erforderliche Berufserfahrung und Patien-
tenfrequenz verfügen; 

 2. die Ordinationsstätte muß die zur Erreichung des Ausbildungszieles 
erforderliche Ausstattung, insbesondere in apparativer Hinsicht, auf-
weisen. 

 2. die Ordinationsstätte muss die zur Erreichung des Ausbildungszieles 
erforderliche Ausstattung, insbesondere in apparativer Hinsicht, auf-
weisen. 

(3) Der Lehrpraxisinhaber ist zur Ausbildung des Turnusarztes mit dem 
Ziel der Vorbereitung auf die Tätigkeit als niedergelassener Arzt verpflichtet. 
Im Rahmen einer Lehrpraxis darf jeweils nur ein Arzt ausgebildet werden. 
Diese praktische Ausbildung hat – ausgenommen die Fälle des § 9 Abs. 3 ers-
ter Satz – im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zum Lehrpraxisinhaber zu 
erfolgen und mindestens 35 Wochenstunden untertags zu umfassen. 

(3) Der Lehrpraxisinhaber ist zur Ausbildung des Turnusarztes mit dem 
Ziel der Vorbereitung auf die Tätigkeit als niedergelassener Arzt verpflichtet. 
Im Rahmen einer Lehrpraxis darf jeweils nur ein Arzt ausgebildet werden. 
Diese praktische Ausbildung hat – ausgenommen die Fälle des § 9 Abs. 3 ers-
ter Satz – im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zum Lehrpraxisinhaber zu 
erfolgen und mindestens 35 Wochenstunden untertags zu umfassen. 

(4) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes vereinbart werden. §§ 15 ff des 
Mutterschutzgesetzes 1979 oder § 8 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes sind 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Wochendienstzeit bei Turnuszeiten in 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin um höchstens 40 vH, bei Turnus-
ärzten in Ausbildung zum Facharzt um höchstens die Hälfte herabgesetzt wer-
den darf. Die Mindestdauer sowie die Höchstdauer der Ausbildung im Rah-
men einer Lehrpraxis werden, sofern Teilzeitbeschäftigung in Anspruch ge-
nommen wird, entsprechend verlängert. 

(4) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes vereinbart werden. §§ 15 ff des 
Mutterschutzgesetzes 1979 oder § 8 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes sind 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Wochendienstzeit bei Turnuszeiten in 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin um höchstens 40 vH, bei Turnus-
ärzten in Ausbildung zum Facharzt um höchstens die Hälfte herabgesetzt wer-
den darf. Die Mindestdauer sowie die Höchstdauer der Ausbildung im Rah-
men einer Lehrpraxis werden, sofern Teilzeitbeschäftigung in Anspruch ge-
nommen wird, entsprechend verlängert. 

(5) Die Bewilligung ist vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Ge-
nerationen nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer zurückzuneh-
men, wenn hervorkommt, daß eines der im Abs. 2 angeführten Erfordernisse 

(5) Die Bewilligung ist von der Österreichischen Ärztekammer zurückzu-
nehmen, wenn hervorkommt, dass eines der im Abs. 2 angeführten Erforder-
nisse schon ursprünglich nicht gegeben war oder nachträglich weggefallen ist. 
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schon ursprünglich nicht gegeben war oder nachträglich weggefallen ist. 

 Lehrgruppenpraxen  

 § 12a. (1) Als anerkannte Lehrgruppenpraxen im Sinne der §§ 7 Abs. 4 und 
8 Abs. 2 gelten jene Gruppenpraxen (§ 52a), denen von der Österreichischen 
Ärztekammer die Bewilligung zur Ausbildung von Ärzten zum Arzt für All-
gemeinmedizin oder zum Facharzt erteilt worden ist. Solche Lehrgruppenpra-
xen sind in das von der Österreichischen Ärztekammer geführte Verzeichnis 
der Lehrgruppenpraxen aufzunehmen. 

 (2) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 darf nur bei Erfüllung der nachfolgen-
den Voraussetzungen erteilt werden: 

  1. die Gruppenpraxis muss die zur Erreichung des Ausbildungszieles er-
forderliche Ausstattung, insbesondere in apparativer Hinsicht, und die 
erforderliche Patientenfrequenz aufweisen; 

  2. die Gruppenpraxis muss gewährleisten, dass die erbrachten medizini-
schen Leistungen nach Inhalt und Umfang den in Ausbildung stehen-
den Ärzten die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen in ambulan-
ten Untersuchungen und Behandlungen vermitteln; 

  3. für die Ausbildung muss zumindest ein zur selbstständigen Berufsaus-
übung berechtigter Arzt des betreffenden medizinischen Faches, der 
über die zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderliche Berufser-
fahrung verfügt (Ausbildungsverantwortlicher), in der Gruppenpraxis 
als Gesellschafter während der Öffnungszeit der Gruppenpraxis tätig 
sein; 

  4. der Ausbildungsverantwortliche muss in einem solchen Ausmaß in der 
Lehrgruppenpraxis tätig sein, dass eine Tätigkeit des Turnusarztes nur 
unter Anleitung und Aufsicht eines für die Ausbildung verantwortli-
chen Arztes gewährleistet ist. 

 (3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Lehrgruppenpraxis ist die Zahl 
der Turnusärzte, die wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten wer-
den darf, unter Berücksichtigung der im Abs. 2 für die Anerkennung als Lehr-
gruppenpraxis genannten Voraussetzungen, festzusetzen. Bei Lehrgruppen-
praxen für die Ausbildung zum Facharzt ist darüber hinaus zu bestimmen für 
welche(s) medizinische Sonderfächer(fach) die Bewilligung erfolgt. 

 (4) Die Gesellschafter einer Lehrgruppenpraxis sind zur Ausbildung der 
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Turnusärzte mit dem Ziel der Vorbereitung auf die Tätigkeit als niedergelasse-
ner Arzt verpflichtet. Sie haben in möglichst kurzer Zeit und unter Beachtung 
der für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt im 
Rahmen der Lehrgruppenpraxis vorgesehenen Ausbildungszeiten in der Lehr-
gruppenpraxis für die bestqualifizierende Ausbildung der Turnusärzte zu sor-
gen. Im Rahmen einer Lehrgruppenpraxis darf jeweils pro Fachgebiet nur ein 
Turnusarzt ausgebildet werden. Diese praktische Ausbildung hat im Rahmen 
eines Arbeitsverhältnisses zur Gruppenpraxis zu erfolgen und mindestens 
35 Wochenstunden untertags zu umfassen. 

 (5) Die praktische Ausbildung ist zur Erreichung des Ausbildungszieles 
möglichst gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden unter-
tags auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen. 

 (6) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes vereinbart werden. §§ 15 ff des 
Mutterschutzgesetzes 1979 oder § 8 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes sind 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Wochendienstzeit bei Turnusärzten in 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin um höchstens 40 vH, bei Turnus-
ärzten in Ausbildung zum Facharzt um höchstens die Hälfte herabgesetzt wer-
den darf. Die Mindestdauer sowie die Höchstdauer der Ausbildung im Rah-
men einer Lehrpraxis werden, sofern Teilzeitbeschäftigung in Anspruch ge-
nommen wird, entsprechend verlängert. 

 (7) Die Bewilligung ist von der Österreichischen Ärztekammer zurückzu-
nehmen, wenn hervorkommt, dass eines der im Abs. 2 angeführten Erforder-
nisse schon ursprünglich nicht gegeben war oder nachträglich weggefallen ist. 
Die Zahl der Turnusärzte ist von der Österreichischen Ärztekammer neu fest-
zusetzen, wenn hervorkommt, dass eine Voraussetzung für die Entscheidung 
gemäß Abs. 3 schon ursprünglich nicht gegeben war oder nachträglich wegge-
fallen ist bzw. sich maßgeblich geändert hat. 

Lehrambulatorien Lehrambulatorien  

§ 13. (1) Lehrambulatorien im Sinne der §§ 7 Abs. 4 und 8 Abs. 2 sind jene 
Krankenanstalten in der Betriebsform selbständiger Ambulatorien, die vom 
Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen nach Anhörung der 

§ 13. (1) Lehrambulatorien im Sinne der §§ 7 Abs. 4 und 8 Abs. 2 sind jene 
Krankenanstalten in der Betriebsform selbstständiger Ambulatorien, die von 
der Österreichischen Ärztekammer als Lehrambulatorien für die Ausbildung 
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Österreichischen Ärztekammer als Lehrambulatorien für die Ausbildung zum 
Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt eines Sonderfaches anerkannt 
worden sind. Die anerkannten Lehrambulatorien sind in das beim Bundesmi-
nisterium für soziale Sicherheit und Generationen geführte Verzeichnis der 
anerkannten Lehrambulatorien aufzunehmen 

zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt eines Sonderfaches aner-
kannt worden sind. Die anerkannten Lehrambulatorien sind in das von der Ös-
terreichischen Ärztekammer geführte Verzeichnis der anerkannten Lehrambu-
latorien aufzunehmen. 

(2) Die Anerkennung als Lehrambulatorium ist zu erteilen, wenn gewähr-
leistet ist, daß 

(2) Die Anerkennung als Lehrambulatorium ist zu erteilen, wenn gewähr- 
leistet ist, dass  

 1. für die Ausbildung ein zur selbständigen Berufsausübung berechtigter 
Facharzt des betreffenden Sonderfaches zur Verfügung steht (Ausbil-
dungsverantwortlicher) und neben diesem mindestens ein weiterer zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden 
Sonderfaches beschäftigt ist; 

 1. für die Ausbildung ein zur selbstständigen Berufsausübung berechtigter 
Facharzt des betreffenden Sonderfaches zur Verfügung steht (Ausbil-
dungsverantwortlicher) und neben diesem mindestens ein weiterer zur 
selbstständigen Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden 
Sonderfaches beschäftigt ist; 

 2. der Ausbildungsverantwortliche oder dessen Stellvertreter in einem 
solchen Ausmaß beschäftigt wird, daß durch deren Anwesenheit wäh-
rend der Betriebszeiten des Lehrambulatoriums eine Tätigkeit der Tur-
nusärzte nur unter Anleitung und Aufsicht eines für die Ausbildung 
verantwortlichen Arztes erfolgen kann; 

 2. der Ausbildungsverantwortliche oder dessen Stellvertreter in einem 
solchen Ausmaß beschäftigt wird, dass durch deren Anwesenheit wäh-
rend der Betriebszeiten des Lehrambulatoriums eine Tätigkeit der Tur-
nusärzte nur unter Anleitung und Aufsicht eines für die Ausbildung 
verantwortlichen Arztes erfolgen kann; 

 3. die erbrachten medizinischen Leistungen nach Inhalt und Umfang den 
in Ausbildung stehenden Ärzten die erforderlichen Kenntnisse und Er-
fahrungen in ambulanten Untersuchungen und Behandlungen vermit-
teln; 

 3. die erbrachten medizinischen Leistungen nach Inhalt und Umfang den 
in Ausbildung stehenden Ärzten die erforderlichen Kenntnisse und Er-
fahrungen in ambulanten Untersuchungen und Behandlungen vermit-
teln; 

 4. das Lehrambulatorium über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles 
erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte einschließlich des 
erforderlichen Lehr- und Untersuchungsmaterials verfügt; 

 4. das Lehrambulatorium über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles 
erforderlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte einschließlich des 
erforderlichen Lehr- und Untersuchungsmaterials verfügt; 

 5. die im Abs. 6 vorgesehenen wöchentlichen Ausbildungszeiten durch 
die Betriebszeiten eingehalten werden. 

 5. die im Abs. 6 vorgesehenen wöchentlichen Ausbildungszeiten durch 
die Betriebszeiten eingehalten werden. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Lehrambulatorium ist die Zahl der 
Ausbildungsstellen, die wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten 
werden darf, unter Berücksichtigung der im Abs. 2 für die Anerkennung als 
Lehrambulatorium genannten Voraussetzungen einschließlich der Zahl der 
ausbildenden Ärzte festzusetzen. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Lehrambulatorium ist die Zahl der 
Ausbildungsstellen, die wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten 
werden darf, unter Berücksichtigung der im Abs. 2 für die Anerkennung als 
Lehrambulatorium genannten Voraussetzungen einschließlich der Zahl der 
ausbildenden Ärzte festzusetzen. 

(4) Für jede Ausbildungsstelle ist neben dem Ausbildungsverantwortlichen 
mindestens ein weiterer zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Fach-
arzt des betreffenden Sonderfaches zu beschäftigen. 

(4) Für jede Ausbildungsstelle ist neben dem Ausbildungsverantwortlichen 
mindestens ein weiterer zur selbstständigen Berufsausübung berechtigter 
Facharzt des betreffenden Sonderfaches zu beschäftigen. 

(5) Die Träger der Lehrambulatorien haben in kürzestmöglicher Zeit und (5) Die Träger der Lehrambulatorien haben in kürzestmöglicher Zeit und 
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unter Beachtung der für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder 
zum Facharzt im Rahmen eines Lehrambulatoriums vorgesehenen Ausbil-
dungszeiten im Lehrambulatorium für die bestqualifizierende Ausbildung der 
Turnusärzte zu sorgen. Der Ausbildungsverantwortliche ist zur Ausbildung 
dieser Ärzte mit dem Ziel der selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 
als Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt des jeweiligen Sonderfaches ver-
pflichtet. Er kann hiebei von einem zur selbständigen Berufsausübung berech-
tigten Facharzt des jeweiligen Sonderfaches unterstützt werden (Ausbildungs-
assistent). 

unter Beachtung der für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder 
zum Facharzt im Rahmen eines Lehrambulatoriums vorgesehenen Ausbil-
dungszeiten im Lehrambulatorium für die bestqualifizierende Ausbildung der 
Turnusärzte zu sorgen. Der Ausbildungsverantwortliche ist zur Ausbildung 
dieser Ärzte mit dem Ziel der selbstständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 
als Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt des jeweiligen Sonderfaches ver-
pflichtet. Er kann hiebei von einem zur selbstständigen Berufsausübung be-
rechtigten Facharzt des jeweiligen Sonderfaches unterstützt werden (Ausbil-
dungsassistent). 

(6) Die praktische Ausbildung ist zur Erreichung des Ausbildungszieles 
möglichst gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden unter-
tags auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen. 

(6) Die praktische Ausbildung ist zur Erreichung des Ausbildungszieles 
möglichst gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden unter-
tags auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen. 

(7) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes vereinbart werden. §§ 15 ff des 
Mutterschutzgesetzes 1979 oder § 8 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes sind 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Wochendienstzeit bei Turnusärzten in 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin um höchstens 40 vH, bei Turnus-
ärzten in Ausbildung zum Facharzt um höchstens die Hälfte der Kernarbeits-
zeit (Abs. 6) herabgesetzt werden darf. Die Mindestdauer sowie die Höchst-
dauer der Ausbildung im Rahmen eines Lehrambulatoriums wird, sofern Teil-
zeitbeschäftigung in Anspruch genommen wird, entsprechend verlängert. 

(7) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes vereinbart werden. §§ 15 ff des 
Mutterschutzgesetzes 1979 oder § 8 des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes sind 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Wochendienstzeit bei Turnusärzten in 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin um höchstens 40 vH, bei Turnus-
ärzten in Ausbildung zum Facharzt um höchstens die Hälfte der Kernarbeits-
zeit (Abs. 6) herabgesetzt werden darf. Die Mindestdauer sowie die Höchst-
dauer der Ausbildung im Rahmen eines Lehrambulatoriums wird, sofern Teil-
zeitbeschäftigung in Anspruch genommen wird, entsprechend verlängert. 

(8) Die in Ausbildung stehenden Turnusärzte sind vom Leiter des Lehram-
bulatoriums bis längstens 15. Jänner und 15. Juli eines jeden Jahres schriftlich 
im Wege der Landesärztekammer der Österreichischen Ärztekammer unter 
Angabe des Namens und des Geburtsdatums jeweils zum Stichtag 1. Jänner 
und 1. Juli eines jeden Jahres bekanntzugeben. 

(8) Die in Ausbildung stehenden Turnusärzte sind vom Leiter des Lehram-
bulatoriums bis längstens 15. Jänner und 15. Juli eines jeden Jahres schriftlich 
im Wege der Landesärztekammer der Österreichischen Ärztekammer unter 
Angabe des Namens und des Geburtsdatums jeweils zum Stichtag 1. Jänner 
und 1. Juli eines jeden Jahres bekannt zu geben. 

(9) Eine rückwirkende Anerkennung von Lehrambulatorien oder Festset-
zung von Ausbildungsstellen ist nur auf Antrag und nur für einen Zeitraum 
zulässig, in dem die hiefür geltenden Voraussetzungen ohne Unterbrechung 
vorgelegen sind. Die Anerkennung als Lehrambulatorium oder Festsetzung 
einer Ausbildungsstelle ist vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Ge-
nerationen nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer zurückzuneh-
men, wenn sich die für die Anerkennung als Lehrambulatorium oder für die 
Festsetzung einer Ausbildungsstelle maßgeblichen Umstände geändert haben 
oder nachträglich hervorkommt, daß eine hiefür erforderliche Voraussetzung 

(9) Eine rückwirkende Anerkennung von Lehrambulatorien oder Festset-
zung von Ausbildungsstellen ist nur auf Antrag und nur für einen Zeitraum 
zulässig, in dem die hiefür geltenden Voraussetzungen ohne Unterbrechung 
vorgelegen sind. Die Anerkennung als Lehrambulatorium oder Festsetzung 
einer Ausbildungsstelle ist von der Österreichischen Ärztekammer zurückzu-
nehmen, wenn sich die für die Anerkennung als Lehrambulatorium oder für 
die Festsetzung einer Ausbildungsstelle maßgeblichen Umstände geändert ha-
ben oder nachträglich hervorkommt, dass eine hiefür erforderliche Vorausset-
zung schon ursprünglich nicht bestanden hat. 
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schon ursprünglich nicht bestanden hat. 

 Rechtsmittelverfahren  
 § 13a. Bescheide der Österreichischen Ärztekammer in den Angelegenhei-

ten der §§ 9, 10, 11, 12, 12a und 13 können durch Bescheid unmittelbar beim 
unabhängigen Verwaltungssenat des Landes, in dessen Bereich die Anerken-
nung der Ausbildungseinrichtung beabsichtigt ist, angefochten werden. 

§ 15. (1) bis (3) … § 15. (1) bis (3) … 
 (4) Gegen Bescheide der Österreichischen Ärztekammer gemäß Abs. 3 

steht die Berufung an den Landeshauptmann offen, in dessen Bereich der 
Hauptwohnsitz oder, wenn der Arzt keinen Hauptwohnsitz in Österreich hat, 
der zuletzt in Österreich innegehabte Hauptwohnsitz oder, sofern ein solcher 
nicht bestanden hat, der letzte Wohnsitz oder Aufenthalt des Arztes in Öster-
reich gelegen ist. 

§ 22. (1) und (2) … § 22. (1) und (2) … 
 (3) Gegen Bescheide der Österreichischen Ärztekammer gemäß Abs. 2 

steht die Berufung an den Landeshauptmann offen, in dessen Bereich der 
Hauptwohnsitz oder, wenn ein Hauptwohnsitz in Österreich nicht besteht, der 
zuletzt in Österreich innegehabte Hauptwohnsitz oder, sofern ein solcher nicht 
bestanden hat, der letzte Wohnsitz oder Aufenthalt des Facharztes für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde in Österreich gelegen ist. 

Verordnung über die Ärzteausbildung Verordnung über die Ärzteausbildung  

§ 24. Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen hat unter 
Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der medizinisch-wissenschaftlichen 
und zahnmedizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse nach Anhörung der Ös-
terreichischen Ärztekammer durch Verordnung Näheres zu bestimmen über 

§ 24. Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen hat unter 
Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der medizinisch-wissenschaftlichen 
und zahnmedizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse nach Anhörung der Ös-
terreichischen Ärztekammer durch Verordnung Näheres zu bestimmen über  

 1. die für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Fach-
arzt vorzusehenden Ausbildungserfordernisse einschließlich Inhalt, Art 
und Dauer der Ausbildung, ausgenommen die Arztprüfung (Prüfung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin und Facharztprüfung), 

 1. die für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Fach-
arzt vorzusehenden Ausbildungserfordernisse einschließlich Inhalt, Art 
und Dauer der Ausbildung, ausgenommen die Arztprüfung (Prüfung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin und Facharztprüfung), 

 2. die ergänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Son-
derfaches, 

 2. die ergänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Son-
derfaches sowie über  

 3. die Anerkennung von Ausbildungsstätten und Lehrambulatorien sowie 
die Bewilligung zur Führung von Lehrpraxen und Lehrgruppenpraxen, 
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 4. die Festsetzung von Ausbildungsstellen in den Ausbildungsstätten und 
Lehrambulatorien sowie über 

 

 5. den Erfolgsnachweis für die praktische Ausbildung zum Arzt für All-
gemeinmedizin oder zum Facharzt, hinsichtlich der Ausgestaltung und 
Form von Rasterzeugnissen und Prüfungszertifikaten jedoch nur, so-
weit die Österreichische Ärztekammer nicht nähere Vorschriften erlas-
sen hat. 

 3. den Erfolgsnachweis für die praktische Ausbildung zum Arzt für All-
gemeinmedizin oder zum Facharzt, hinsichtlich der Ausgestaltung und 
Form von Rasterzeugnissen und Prüfungszertifikaten jedoch nur, so-
weit die Österreichische Ärztekammer nicht nähere Vorschriften erlas-
sen hat. 

Lehr- und Lernzielkatalog Lehr- und Lernzielkatalog  

§ 25. Die Österreichische Ärztekammer kann unter Beachtung der Bestim-
mungen über die Ärzteausbildung als Grundlage für das Anhörungsrecht ge-
mäß den §§ 9 Abs. 1, 10 Abs. 1, 11 Abs. 1, 12 Abs. 1, 12a Abs. 1 und 13 
Abs. 1 Näheres über die von den Ausbildungsstätten, Lehrpraxen, Lehrgrup-
penpraxen und Lehrambulatorien nach Inhalt und Umfang zu erbringenden 
medizinischen bzw. zahnmedizinischen Leistungen bestimmen (Lehr- und 
Lernzielkatalog). 

§ 25. Die Österreichische Ärztekammer kann unter Beachtung der Bestim-
mungen über die Ärzteausbildung Näheres über die von den Ausbildungsstät-
ten, Lehrpraxen, Lehrgruppenpraxen und Lehr-ambulatorien nach Inhalt und 
Umfang zu erbringenden medizinischen bzw. zahnmedizinischen Leistungen 
bestimmen (Lehr- und Lernzielkatalog). 

§ 28. Gegen Bescheide der Österreichischen Ärztekammer gemäß § 27 
Abs. 8 steht die Berufung an den Landeshauptmann offen, in dessen Bereich 
der Hauptwohnsitz oder, wenn der Arzt keinen Hauptwohnsitz in Österreich 
hat, der zuletzt in Österreich innegehabte Hauptwohnsitz oder, sofern ein sol-
cher nicht bestanden hat, der letzte Wohnsitz oder Aufenthalt des Arztes in 
Österreich oder, sofern auch ein solcher nicht besteht, der in Aussicht genom-
mene Wohnsitz, Berufssitz oder Dienstort gelegen ist. Der Landeshauptmann 
hat Bescheide, mit denen Berufungen stattgegeben wurde, binnen zwei Wo-
chen nach deren Rechtskraft unter Anschluß der Entscheidungsunterlagen dem 
Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen vorzulegen. Dieser 
kann gegen solche Bescheide Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof er-
heben. 

§ 28. Gegen Bescheide der Österreichischen Ärztekammer gemäß § 27 
Abs. 8 steht die Berufung an den Landeshauptmann offen, in dessen Bereich 
der Hauptwohnsitz oder, wenn der Arzt keinen Hauptwohnsitz in Österreich 
hat, der zuletzt in Österreich innegehabte Hauptwohnsitz oder, sofern ein sol-
cher nicht bestanden hat, der letzte Wohnsitz oder Aufenthalt des Arztes in 
Österreich oder, sofern auch ein solcher nicht besteht, der in Aussicht genom-
mene Wohnsitz, Berufssitz oder Dienstort gelegen ist. 

Selbstständige Berufsausübung auf Grund einer Bewilligung Selbstständige Berufsausübung auf Grund einer Bewilligung  
§ 32. (1) Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen hat 

nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer Personen, die 
§ 32. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat Personen, die  

 1. im Ausland eine Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärztli-
chen Berufes erworben haben, 

 1. im Ausland eine Berechtigung zur selbstständigen Ausübung des ärztli-
chen Berufes erworben haben, 

 2. nicht gemäß den §§ 4, 5, 18 oder 19 zur selbständigen Ausübung des 
ärztlichen Berufes berechtigt sind, 

 2. nicht gemäß den §§ 4, 5, 18 oder 19 zur selbstständigen Ausübung des 
ärztlichen Berufes berechtigt sind, 

 3. die allgemeinen Erfordernisse des § 4 Abs. 2 Z 2 bis 5 oder des § 18  3. die allgemeinen Erfordernisse des § 4 Abs. 2 Z 2 bis 5 oder des § 18 
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Abs. 2 Z 2 bis 5 erfüllen und Abs. 2 Z 2 bis 5 erfüllen und  
 4. einen Qualifikationsnachweis gemäß § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 

Abs. 4 Z 2 oder § 4 Abs. 5 Z 2 oder gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 oder 3 in 
Verbindung mit einer Bescheinigung nach § 44 Abs. 2 oder gemäß § 5 
Abs. 2 Z 2 und 3 oder § 5 Abs. 2 Z 4 oder gemäß § 18 Abs. 3 oder 4 
oder § 19 Abs. 1 Z 2, 3, 4 oder 5 oder Abs. 2 erbringen, 

 4. einen Qualifikationsnachweis gemäß § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 
Abs. 4 Z 2 oder § 4 Abs. 5 Z 2 oder gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 oder 3 in 
Verbindung mit einer Bescheinigung nach § 44 Abs. 2 oder gemäß § 5 
Abs. 2 Z 2 und 3 oder § 5 Abs. 2 Z 4 oder gemäß § 18 Abs. 3 oder 4 
oder § 19 Abs. 1 Z 2, 3, 4 oder 5 oder Abs. 2 erbringen, 

eine auf höchstens drei Jahre befristete Bewilligung zur selbständigen Aus-
übung des ärztlichen Berufes im Rahmen eines Dienstverhältnisses als Arzt für 
Allgemeinmedizin, Facharzt oder Zahnarzt in Krankenanstalten oder Justizan-
stalten zu erteilen. 

eine auf höchstens drei Jahre befristete Bewilligung zur selbstständigen Aus-
übung des ärztlichen Berufes im Rahmen eines Dienstverhältnisses als Arzt für 
Allgemeinmedizin, Facharzt oder Zahnarzt in Krankenanstalten oder Justizan-
stalten zu erteilen. 

(2) Voraussetzung für die Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 1 ist (2) Voraussetzung für die Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 1 ist  
 1. der Nachweis, dass die Bewilligung zur Aufrechterhaltung einer ausrei-

chenden allgemeinärztlichen, fachärztlichen oder zahnärztlichen Be-
treuung der Patienten erforderlich ist und ein gemäß § 31 zur selbstän-
digen Berufsausübung in Österreich berechtigter Arzt trotz Ausschrei-
bung im jeweiligen offiziellen Presseorgan der Österreichischen Ärzte-
kammer und des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger nicht zur Verfügung steht, und 

 1. der Nachweis, dass die Bewilligung zur Aufrechterhaltung einer ausrei-
chenden allgemeinärztlichen, fachärztlichen oder zahnärztlichen Be-
treuung der Patienten erforderlich ist und ein gemäß § 31 zur selbst-
ständigen Berufsausübung in Österreich berechtigter Arzt trotz Aus-
schreibung im jeweiligen offiziellen Presseorgan der Österreichischen 
Ärztekammer und des Hauptverbandes der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger nicht zur Verfügung steht, und  

 2. die Bestätigung des Dienstgebers über den beabsichtigten Abschluss 
eines Dienstverhältnisses mit dem Antragsteller. 

 2. die Bestätigung des Dienstgebers über den beabsichtigten Abschluss 
eines Dienstverhältnisses mit dem Antragsteller. 

(3) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erteilt worden ist, sind 
nicht berechtigt, den ärztlichen Beruf freiberuflich außerhalb der im Bewilli-
gungsbescheid genannten Krankenanstalt oder Justizanstalt auszuüben. Eine 
selbständige Ausübung des ärztlichen Berufes in einer anderen als der im Be-
willigungsbescheid genannten Krankenanstalt oder Justizanstalt ist nur zum 
Zwecke von kurzfristigen Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen im Falle eines 
identen Rechtsträgers zulässig. 

(3) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erteilt worden ist, sind 
nicht berechtigt, den ärztlichen Beruf freiberuflich außerhalb der im Bewilli-
gungsbescheid genannten Krankenanstalt oder Justizanstalt auszuüben. Eine 
selbstständige Ausübung des ärztlichen Berufes in einer anderen als der im 
Bewilligungsbescheid genannten Krankenanstalt oder Justizanstalt ist nur zum 
Zwecke von kurzfristigen Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen im Falle eines 
identen Rechtsträgers zulässig. 

(4) Die Bewilligung ist (4) Die Bewilligung ist  
 1. der nach dem Dienstort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde,  1. der nach dem Dienstort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie  
 2. dem Landeshauptmann, in dessen Bereich die Ausübung der ärztlichen 

Tätigkeit beabsichtigt ist, und 
 2. dem Landeshauptmann, in dessen Bereich die Ausübung der ärztlichen 

Tätigkeit beabsichtigt ist  
 3. der Österreichischen Ärztekammer  
in Abschrift zur Kenntnis zu bringen. in Abschrift zur Kenntnis zu bringen. 

(5) Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen hat eine 
Bewilligung gemäß Abs. 1 zurückzunehmen, wenn hervorkommt, dass 

(5) Die Österreichische Ärztekammer hat eine Bewilligung gemäß Abs. 1 
zurückzunehmen, wenn hervorkommt, dass  
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 1. eines der in den Abs. 1 oder 2 angeführten Erfordernisse schon ur-
sprünglich nicht gegeben war oder 

 1. eines der in den Abs. 1 oder 2 angeführten Erfordernisse schon ur-
sprünglich nicht gegeben war oder  

 2. ein Erfordernis gemäß Abs. 1 nachträglich weggefallen ist.  2. ein Erfordernis gemäß Abs. 1 nachträglich weggefallen ist. 
(6) Bei Fortbestand des Bedarfs hat der Bundesminister für soziale Sicher-

heit und Generationen auf Antrag weitere, jeweils mit drei Jahren zu befris-
tende Bewilligungen zu erteilen. 

(6) Bei Fortbestand des Bedarfs hat die Österreichische Ärztekammer auf 
Antrag weitere, jeweils mit drei Jahren zu befristende Bewilligungen zu ertei-
len. 

(7) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erteilt wurde, sind un-
ter Hinweis auf die Bewilligung in die Ärzteliste gemäß § 27 einzutragen, ein 
Ärzteausweis gemäß § 27 Abs. 7 ist nicht auszustellen. 

(7) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erteilt wurde, sind un-
ter Hinweis auf die Bewilligung in die Ärzteliste gemäß § 27 einzutragen, ein 
Ärzteausweis gemäß § 27 Abs. 7 ist nicht auszustellen. 

(8) Eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn (8) Eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn  
 1. die ärztliche Tätigkeit in der Krankenanstalt oder Justizanstalt, für die 

die Bewilligung erteilt worden ist, vor Fristablauf beendet worden ist, 
oder 

 1. die ärztliche Tätigkeit in der Krankenanstalt oder Justizanstalt, für die 
die Bewilligung erteilt worden ist, vor Fristablauf beendet worden ist, 
oder  

 2. das allgemeine Erfordernis gemäß § 4 Abs. 2 oder § 18 Abs. 2 erfüllt 
und eine Eintragung in die Ärzteliste gemäß § 27 als Arzt für Allge-
meinmedizin, Facharzt oder Zahnarzt erfolgt ist. 

 2. das allgemeine Erfordernis gemäß § 4 Abs. 2 oder § 18 Abs. 2 erfüllt 
und eine Eintragung in die Ärzteliste gemäß § 27 als Arzt für Allge-
meinmedizin, Facharzt oder Zahnarzt erfolgt ist. 

§ 33. (1) Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen hat 
nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer Personen, die 

§ 33. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat Personen, die  

 1. im Ausland eine Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärztli-
chen Berufes erworben haben, 

 1. im Ausland eine Berechtigung zur selbstständigen Ausübung des ärztli-
chen Berufes erworben haben, 

 2. nicht gemäß den §§ 4, 5, 18 oder 19 zur selbständigen Ausübung des 
ärztlichen Berufes berechtigt sind, 

 2. nicht gemäß den §§ 4, 5, 18 oder 19 zur selbstständigen Ausübung des 
ärztlichen Berufes berechtigt sind, 

 3. die allgemeinen Erfordernisse des § 4 Abs. 2 Z 2 bis 5 oder des § 18 
Abs. 2 Z 2 bis 5 erfüllen und 

 3. die allgemeinen Erfordernisse des § 4 Abs. 2 Z 2 bis 5 oder des § 18 
Abs. 2 Z 2 bis 5 erfüllen und  

 4. einen Qualifikationsnachweis gemäß § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 
Abs. 4 Z 2 oder § 4 Abs. 5 Z 2 oder gemäß § 5 Abs. l Z 2 oder 3 in 
Verbindung mit einer Bescheinigung nach § 44 Abs. 2 oder gemäß § 5 
Abs. 2 Z 2 und 3 oder § 5 Abs. 2 Z 4 oder gemäß § 18 Abs. 3 oder 4 
oder gemäß § 19 Abs. 1 Z 2, 3, 4 oder 5 oder der Abs. 2 erbringen, 

 4. einen Qualifikationsnachweis gemäß § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 
Abs. 4 Z 2 oder § 4 Abs. 5 Z 2 oder gemäß § 5 Abs. l Z 2 oder 3 in 
Verbindung mit einer Bescheinigung nach § 44 Abs. 2 oder gemäß § 5 
Abs. 2 Z 2 und 3 oder § 5 Abs. 2 Z 4 oder gemäß § 18 Abs. 3 oder 4 
oder gemäß § 19 Abs. 1 Z 2, 3, 4 oder 5 oder Abs. 2 erbringen, 

eine auf höchstens drei Jahre befristete Bewilligung zur freiberuflichen Aus-
übung des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt oder 
Zahnarzt zu erteilen. 

eine auf höchstens drei Jahre befristete Bewilligung zur freiberuflichen Aus-
übung des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt oder 
Zahnarzt zu erteilen. 

(2) Voraussetzung für die Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 1 ist der 
Nachweis, daß die Bewilligung zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden all-
gemeinärztlichen, fachärztlichen oder zahnärztlichen Betreuung der Patienten 

(2) Voraussetzung für die Erteilung einer Bewilligung gemäß Abs. 1 ist der 
Nachweis, dass die Bewilligung zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden 
allgemein ärztlichen, fachärztlichen oder zahnärztlichen Betreuung der Patien-
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in dem für den Berufssitz in Aussicht genommenen Ort und dessen Einzugs-
gebiet erforderlich ist und ein gemäß § 31 zur selbständigen Berufsausübung 
in Österreich berechtigter Arzt trotz Ausschreibung im jeweiligen offiziellen 
Presseorgan der Österreichischen Ärztekammer und des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger nicht zur Verfügung steht. 

ten in dem für den Berufssitz in Aussicht genommenen Ort und dessen Ein-
zugsgebiet erforderlich ist und ein gemäß § 31 zur selbstständigen Berufsaus-
übung in Österreich berechtigter Arzt trotz Ausschreibung im jeweiligen offi-
ziellen Presseorgan der Österreichischen Ärztekammer und des Hauptverban-
des der österreichischen Sozialversicherungsträger nicht zur Verfügung steht. 

(3) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erteilt worden ist, sind 
berechtigt, den ärztlichen Beruf auch im Rahmen konsiliarärztlicher Tätigkei-
ten auszuüben. 

(3) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erteilt worden ist, sind 
berechtigt, den ärztlichen Beruf auch im Rahmen konsiliarärztlicher Tätigkei-
ten auszuüben. 

(4) Die Bewilligung ist (4) Die Bewilligung ist  
 1. der nach dem Berufssitz zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde,  1. der nach dem Berufssitz zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie  
 2. dem Landeshauptmann, in dessen Bereich die Ausübung der ärztlichen 

Tätigkeit beabsichtigt ist, und 
 2. dem Landeshauptmann, in dessen Bereich die Ausübung der ärztlichen 

Tätigkeit beabsichtigt ist  
 3. der Österreichischen Ärztekammer  
in Abschrift zur Kenntnis zu bringen. in Abschrift zur Kenntnis zu bringen. 

(5) Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen hat eine 
Bewilligung gemäß Abs. 1 zurückzunehmen, wenn hervorkommt, daß 

(5) Die Österreichische Ärztekammer hat eine Bewilligung gemäß Abs. 1 
zurückzunehmen, wenn hervorkommt, dass  

 1. eines der in den Abs. 1 oder 2 angeführten Erfordernisse schon ur-
sprünglich nicht gegeben war oder 

 1. eines der in den Abs. 1 oder 2 angeführten Erfordernisse schon ur-
sprünglich nicht gegeben war oder  

 2. ein Erfordernis gemäß Abs. 1 nachträglich weggefallen ist.  2. ein Erfordernis gemäß Abs. 1 nachträglich weggefallen ist. 
(6) Bei Fortbestand des Bedarfs hat der Bundesminister für soziale Sicher-

heit und Generationen auf Antrag weitere, jeweils mit drei Jahren zu befris-
tende Bewilligungen zu erteilen. 

(6) Bei Fortbestand des Bedarfs hat die Österreichische Ärztekammer auf 
Antrag weitere, jeweils mit drei Jahren zu befristende Bewilligungen zu ertei-
len. 

(7) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erteilt wurde, sind un-
ter Hinweis auf die Bewilligung in die Ärzteliste gemäß § 27 einzutragen, ein 
Ärzteausweis gemäß § 27 Abs. 7 ist nicht auszustellen. 

(7) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erteilt wurde, sind un-
ter Hinweis auf die Bewilligung in die Ärzteliste gemäß § 27 einzutragen, ein 
Ärzteausweis gemäß § 27 Abs. 7 ist nicht auszustellen. 

(8) Eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn (8) Eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erlischt, wenn  
 1. die ärztliche Tätigkeit in dem Ort oder dessen Einzugsgebiet, für den 

die Bewilligung erteilt worden ist, vor Fristablauf beendet worden ist, 
oder 

 1. die ärztliche Tätigkeit in dem Ort oder dessen Einzugsgebiet, für den 
die Bewilligung erteilt worden ist, vor Fristablauf beendet worden ist, 
oder  

 2. das allgemeine Erfordernis gemäß § 4 Abs. 2 oder § 18 Abs. 2 erfüllt 
und eine Eintragung in die Ärzteliste gemäß § 27 als Arzt für Allge-
meinmedizin, Facharzt oder Zahnarzt erfolgt ist. 

 2. das allgemeine Erfordernis gemäß § 4 Abs. 2 oder § 18 Abs. 2 erfüllt 
und eine Eintragung in die Ärzteliste gemäß § 27 als Arzt für Allge-
meinmedizin, Facharzt oder Zahnarzt erfolgt ist. 

Ärztliche Tätigkeit in unselbstständiger Stellung zu Studienzwecken Ärztliche Tätigkeit in unselbstständiger Stellung zu Studienzwecken  
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§ 35. (1) Eine ärztliche Tätigkeit nur in unselbständiger Stellung und nur zu 
Studienzwecken dürfen ausüben 

§ 35. (1) Eine ärztliche Tätigkeit nur in unselbstständiger Stellung und nur 
zu Studienzwecken dürfen ausüben  

 1. Ärzte, die nicht österreichische Staatsbürger oder Staatsangehörige der 
übrigen Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum sind, sofern sie nicht über eine Berechtigung gemäß den 
§§ 32 oder 33 verfügen, sowie 

 1. Ärzte, die nicht österreichische Staatsbürger oder Staatsangehörige der 
übrigen Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum sind, sofern sie nicht über eine Berechtigung gemäß den 
§§ 32 oder 33 verfügen, sowie  

 2. Ärzte, die österreichische Staatsbürger oder Staatsangehörige der übri-
gen Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, jedoch nicht gemäß den §§ 4, 5, 18 oder 19 zur ärztlichen 
Berufsausübung berechtigt sind oder deren medizinische oder zahnme-
dizinische Doktorate nicht den Erfordernissen des § 4 Abs. 3 Z 1 oder 
Abs. 3 Z 1 und 2 oder des § 18 Abs. 3 oder 4 Z 1 entsprechen. 

 2. Ärzte, die österreichische Staatsbürger oder Staatsangehörige der übri-
gen Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, jedoch nicht gemäß den §§ 4, 5, 18 oder 19 zur ärztlichen 
Berufsausübung berechtigt sind oder deren medizinische oder zahnme-
dizinische Doktorate nicht den Erfordernissen des § 4 Abs. 3 Z 1 oder 
Abs. 3 Z 1 und 2 oder des § 18 Abs. 3 oder 4 Z 1 entsprechen. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Ärzte dürfen in unselbständiger Stellung und 
zu Studienzwecken tätig werden 

(2) Die im Abs. 1 genannten Ärzte dürfen in unselbstständiger Stellung und 
zu Studienzwecken tätig werden  

 1. an Universitätskliniken oder in Universitätsinstituten im Rahmen der 
ihnen zugewiesenen Obliegenheiten mit Bewilligung des Klinik- bzw. 
Institutsvorstandes bis zur Dauer eines Jahres; 

 1. an Universitätskliniken oder in Universitätsinstituten im Rahmen der 
ihnen zugewiesenen Obliegenheiten mit Bewilligung des Klinik- bzw. 
Institutsvorstandes bis zur Dauer eines Jahres; 

 2. an allen übrigen Krankenanstalten bzw. medizinisch-wissenschaftlichen 
Anstalten, die Ausbildungsstätten im Sinne des §§ 9, 10 oder 11 sind, 
im Rahmen der ihnen zugewiesenen Obliegenheiten mit Bewilligung 
des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen jeweils 
bis zur Dauer eines Jahres. 

 2. an allen übrigen Krankenanstalten bzw. medizinisch-wissenschaftlichen 
Anstalten, die Ausbildungsstätten im Sinne der §§ 9, 10 oder 11 sind, 
im Rahmen der ihnen zugewiesenen Obliegenheiten mit Bewilligung 
der Österreichischen Ärztekammer jeweils bis zur Dauer eines Jahres. 

(3) Bewilligungen gemäß Abs. 2, die Ärzten, die am 31. Dezember 1995 
bereits seit mindestens sechs Jahren eine entsprechende Tätigkeit ausgeübt ha-
ben und die zu diesem Zeitpunkt das 45. Lebensjahr vollendet haben, erteilt 
worden sind, können zeitlich unbefristet verlängert werden. Voraussetzung 
hiefür ist, daß keine Bedenken hinsichtlich der fachlichen Eignung vorliegen. 
Über Anträge auf zeitlich unbefristete Verlängerung entscheidet der Bundes-
minister für soziale Sicherheit und Generationen, hinsichtlich Ärzten, die an 
Universitätskliniken und -instituten tätig sind, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 

(3) Bewilligungen gemäß Abs. 2, die Ärzten, die am 31. Dezember 1995 
bereits seit mindestens sechs Jahren eine entsprechende Tätigkeit ausgeübt ha-
ben und die zu diesem Zeitpunkt das 45. Lebensjahr vollendet haben, erteilt 
worden sind, können zeitlich unbefristet verlängert werden. Voraussetzung 
hiefür ist, dass keine Bedenken hinsichtlich der fachlichen Eignung vorliegen. 
Über Anträge auf zeitlich unbefristete Verlängerung entscheidet die Österrei-
chische Ärztekammer, hinsichtlich der Ärzte, die an Universitätskliniken und -
instituten tätig sind, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur. 

(4) In allen anderen als den im Abs. 3 genannten Fällen kann die Verlänge-
rung einer Bewilligung gemäß Abs. 2 durch den Klinik- bzw. Institutsvorstand 
oder durch den Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen nur 
bis zur Dauer eines Jahres oder bis zum Abschluß einer wissenschaftlichen 

(4) In allen anderen als den im Abs. 3 genannten Fällen kann die Verlänge-
rung einer Bewilligung gemäß Abs. 2 durch den Klinik- bzw. Institutsvorstand 
oder durch die Österreichische Ärztekammer nur bis zur Dauer eines Jahres 
oder bis zum Abschluss einer wissenschaftlichen Arbeit, längstens aber bis zur 
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Arbeit, längstens aber bis zur Dauer von drei Jahren, erfolgen. Die Erteilung 
einer neuen Bewilligung ist frühestens nach Ablauf von fünf Jahren, gerechnet 
vom Ablauf einer vorangegangenen Bewilligung, möglich. 

Dauer von drei Jahren, erfolgen. Die Erteilung einer neuen Bewilligung ist 
frühestens nach Ablauf von fünf Jahren, gerechnet vom Ablauf einer vorange-
gangenen Bewilligung, möglich. 

(5) Den im Abs. 1 angeführten Ärzten sind auch Personen mit abgeschlos-
sener medizinischer oder zahnmedizinischer Hochschulbildung gleichgestellt, 
die ihre Studien in Ländern zurückgelegt haben, in denen der Erwerb des aka-
demischen Grades eines Doctor medicinae universae oder Doctor medicinae 
dentalis zur Erlangung der Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes 
nicht erforderlich ist. In solchen Fällen ist jedoch von den in Betracht kom-
menden Personen der Nachweis zu erbringen, daß sie die fachlichen Erforder-
nisse zur Ausübung des ärztlichen Berufes in jenem Land besitzen, in dem sie 
die Berechtigung erworben haben. 

(5) Den im Abs. 1 angeführten Ärzten sind auch Personen mit abgeschlos-
sener medizinischer oder zahnmedizinischer Hochschulbildung gleichgestellt, 
die ihre Studien in Ländern zurückgelegt haben, in denen der Erwerb des aka-
demischen Grades eines Doctor medicinae universae oder Doctor medicinae 
dentalis zur Erlangung der Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes 
nicht erforderlich ist. In solchen Fällen ist jedoch von den in Betracht kom-
menden Personen der Nachweis zu erbringen, dass sie die fachlichen Erfor-
dernisse zur Ausübung des ärztlichen Berufes in jenem Land besitzen, in dem 
sie die Berechtigung erworben haben. 

(6) Eine Bewilligung gemäß Abs. 2 oder eine Verlängerung gemäß Abs. 3 
oder 4 ist zu versagen, wenn durch die Tätigkeit des Arztes die postpromotio-
nelle Ausbildung (Turnus) österreichischer Ärzte oder von Ärzten, die Staats-
angehörige einer der übrigen Vertragsparteien des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum sind, gefährdet wird. Vor Erteilung einer Bewilli-
gung gemäß Abs. 2 oder einer Verlängerung gemäß Abs. 3 oder 4 ist die Ärz-
tekammer des Bundeslandes, in dem die ärztliche Tätigkeit ausgeübt wird, zu 
hören. Die Verlängerung einer gemäß Abs. 2 Z 1 erteilten Bewilligung bedarf 
der Zustimmung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 
Jede Bewilligung gemäß Abs. 2 und jede Verlängerung gemäß Abs. 3 oder 4 
ist der nach dem Dienstort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie dem 
Landeshauptmann und der Ärztekammer jenes Bundeslandes, in dem der Arzt 
seine Tätigkeit ausübt, zur Kenntnis zu bringen. 

(6) Eine Bewilligung gemäß Abs. 2 oder eine Verlängerung gemäß Abs. 3 
oder 4 ist zu versagen, wenn durch die Tätigkeit des Arztes die postpromotio-
nelle Ausbildung (Turnus) österreichischer Ärzte oder von Ärzten, die Staats-
angehörige einer der übrigen Vertragsparteien des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum sind, gefährdet wird. Vor Erteilung einer Bewilli-
gung gemäß Abs. 2 oder einer Verlängerung gemäß Abs. 3 oder 4 ist die Ärz-
tekammer des Bundeslandes, in dem die ärztliche Tätigkeit ausgeübt wird, zu 
hören. Die Verlängerung einer gemäß Abs. 2 Z 1 erteilten Bewilligung bedarf 
der Zustimmung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 
Jede Bewilligung gemäß Abs. 2 und jede Verlängerung gemäß Abs. 3 oder 4 
ist der nach dem Dienstort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie dem 
Landeshauptmann jenes Bundeslandes, in dem der Arzt seine Tätigkeit ausübt, 
zur Kenntnis zu bringen. 

(7) Ärzte, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 2 oder eine Verlängerung 
gemäß Abs. 3 oder 4 erteilt worden ist, sind nicht berechtigt, ärztliche Tätig-
keiten außerhalb der Einrichtung, für die die Bewilligung erteilt worden ist, 
oder ärztliche Tätigkeiten, die den Rahmen der ihnen in dieser Einrichtung zu-
gewiesenen Obliegenheiten überschreiten, auszuüben. 

(7) Ärzte, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 2 oder eine Verlängerung 
gemäß Abs. 3 oder 4 erteilt worden ist, sind nicht berechtigt, ärztliche Tätig-
keiten außerhalb der Einrichtung, für die die Bewilligung erteilt worden ist, 
oder ärztliche Tätigkeiten, die den Rahmen der ihnen in dieser Einrichtung zu-
gewiesenen Obliegenheiten überschreiten, auszuüben. 

(8) § 27 über die Eintragung in die Ärzteliste und § 59 über das Erlöschen 
der Berechtigung zur Berufsausübung sind auf die im Abs. 1 genannten Ärzte 
sinngemäß anzuwenden. 

(8) § 27 über die Eintragung in die Ärzteliste und § 59 über das Erlöschen 
der Berechtigung zur Berufsausübung sind auf die im Abs. 1 genannten Ärzte 
sinngemäß anzuwenden. 

 § 35a. Bescheide der Österreichischen Ärztekammer in den Angelegenhei-
ten der §§ 32, 33 und 35 können durch Bescheid unmittelbar beim unabhängi-
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gen Verwaltungssenat des Landes, in dessen Bereich die Ausübung der ärztli-
chen Tätigkeit beabsichtigt ist, angefochten werden. 

§ 39. (1) … § 39. (1) … 
(2) Eine außerhalb Österreichs absolvierte Ausbildung auf dem Gebiet der 

Arbeitsmedizin ist vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als einer Ausbildung ge-
mäß § 38 gleichwertig anzuerkennen, wenn die Ausbildung die für die be-
triebsärztliche Betreuung der Arbeitnehmer erforderlichen Kenntnisse vermit-
telt hat. Die Anerkennung kann Bedingungen und Auflagen, insbesondere hin-
sichtlich eines Nachweises von Kenntnissen über die maßgeblichen Arbeit-
nehmerschutzvorschriften, geknüpft werden. 

(2) Eine außerhalb Österreichs absolvierte Ausbildung auf dem Gebiet der 
Arbeitsmedizin ist von der Österreichischen Ärztekammer als einer Ausbil-
dung gemäß § 38 gleichwertig anzuerkennen, wenn die Ausbildung die für die 
betriebsärztliche Betreuung der Arbeitnehmer erforderlichen Kenntnisse ver-
mittelt hat. Die Anerkennung kann Bedingungen und Auflagen, insbesondere 
hinsichtlich eines Nachweises von Kenntnissen über die maßgeblichen Arbeit-
nehmerschutzvorschriften, geknüpft werden. 

 (3) Bescheide der Österreichischen Ärztekammer gemäß Abs. 2 können 
durch Berufung unmittelbar beim unabhängigen Verwaltungssenat des Lan-
des, in dessen Bereich die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit beabsichtigt ist, 
angefochten werden. 

§ 118. (1) bis (3) … § 118. (1) bis (3) … 
 1. bis 7. …  1. bis 7. … 
 8. die Durchführung aller Maßnahmen, die diese Aufgaben und die damit 

im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten betreffen, nach Maßga-
be dieses Bundesgesetzes. Bei Besorgung dieser Angelegenheiten hat 
die Österreichische Ärztekammer das Allgemeine Verwaltungsverfah-
rensgesetz 1991 anzuwenden 

 8. die Durchführung aller Maßnahmen, die diese Aufgaben und die damit 
im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten sowie insbesondere die 
Angelegenheiten gemäß §§ 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 32, 33, 35 und 39 
Abs. 2 und 3 betreffen, nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes. Bei Be-
sorgung dieser Angelegenheiten hat die Österreichische Ärztekammer 
das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 anzuwenden. 

§ 210. (1) bis (5) … § 210. (1) bis (5) … 
 (6) Die zum XXX, jedoch nicht vor dem vierten der Kundmachung des 

Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten anhängigen Verfah-
ren gemäß den §§ 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 32, 33, 35 und 39 Abs. 2 und 3 sind 
nach der vor diesem Zeitpunkt geltenden Rechtslage durchzuführen und abzu-
schließen. 

§ 214. (1) bis (11) … § 214. (1) bis (11) … 
 (12) §§ 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 13a, 15 Abs. 4, 22 Abs. 3, 24, 25, 28, 32, 33, 

35, 35a, 39 Abs. 2 und 3, 118 Abs. 3 Z 8 und § 210 Abs. 6 in der Fassung des 
Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. XXX, treten mit XXX, jedoch 
nicht vor dem vierten der Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 
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folgenden Monatsersten in Kraft. Die zu diesem Zeitpunkt anhängigen Verfah-
ren sind nach der vorher geltenden Rechtslage weiterzuführen. 

Artikel 14 
Änderung des Dentistengesetzes 

§ 4. (1) bis (4) … § 4. (1) bis (4) … 
(5) Gegen Bescheide der Österreichischen Dentistenkammer gemäß Abs. 4 

steht die Berufung an den Landeshauptmann offen. Der Landeshauptmann hat 
Bescheide, mit denen Berufungen stattgegeben wurde, binnen zwei Wochen 
nach deren Rechtskraft unter Anschluß der Entscheidungsunterlagen dem 
Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen vorzulegen. Dieser 
kann Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erheben. 

(5) Gegen Bescheide der Österreichischen Dentistenkammer gemäß Abs. 4 
steht die Berufung an den Landeshauptmann offen. 

Artikel 15 
Änderung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 

§ 36. (1) Die freiberufliche Ausübung des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege bedarf einer Bewilligung des auf Grund des Berufs-
sitzes zuständigen Landeshauptmannes. Voraussetzung für die Erteilung der 
Bewilligung ist die Berufsberechtigung gemäß § 27. 

§ 36. (1) Die beabsichtigte Aufnahme einer freiberuflichen Ausübung des 
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege ist der auf Grund des 
in Aussicht genommenen Berufssitzes zuständigen Bezirksverwaltungsbehör-
de zu melden, wobei folgende Unterlagen vorzulegen sind: 

(2) Zum Nachweis der Berufsberechtigung sind: 
 1. eine Strafregisterbescheinigung oder bei EWR-Staatsangehörigen ein 

gleichwertiger Nachweis des Heimat- oder Herkunftsstaates und 
 2. ein ärztliches Zeugnis über die körperliche und geistige Eignung 
vorzulegen, die bei Vorlage nicht älter als drei Monate sein dürfen. 

 1. ein Qualifikationsnachweis gemäß §§ 28 bis 31, 
 2. eine Strafregisterbescheinigung oder bei EWR-Staatsangehörigen ein 

gleichwertiger Nachweis des Heimat- oder Herkunftsstaates, die bzw. 
der nicht älter als drei Monaten ist, und  

 3. ein ärztliches Zeugnis über die körperliche und geistige Eignung, das 
nicht älter als drei Monate ist. 

 (2) Anlässlich der Meldung gemäß Abs. 1 hat die Bezirksverwaltungsbe-
hörde das Vorliegen der Voraussetzungen für die Berufsausübung zu prüfen 
und die freiberufliche Berufsausübung unverzüglich, längstens binnen drei 
Monate, zu untersagen, sofern eine oder mehrere Voraussetzungen nicht vor-
liegen. Im Falle der Untersagung der freiberuflichen Berufsausübung ist un-
verzüglich ein Verfahren betreffend die Entziehung der Berufsberechtigung 
gemäß § 40 einzuleiten. 

Abs. 3 ist durch die letzte Novelle entfallen. (3) Gegen eine Untersagung gemäß Abs. 2 kann Berufung an den unabhän-
gigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 
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(4) Die freiberufliche Berufsausübung des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege hat persönlich und unmittelbar zu erfolgen, allenfalls 
in Zusammenarbeit mit anderen Angehörigen von Gesundheitsberufen. Zur 
Unterstützung bei der Ausübung dieser beruflichen Tätigkeiten können Pfle-
gehelfer herangezogen werden. 

(4) Die freiberufliche Berufsausübung des gehobenen Dienstes für Gesund-
heits- und Krankenpflege hat persönlich und unmittelbar zu erfolgen, allenfalls 
in Zusammenarbeit mit anderen Angehörigen von Gesundheitsberufen. Zur 
Unterstützung bei der Ausübung dieser beruflichen Tätigkeiten können Pfle-
gehelfer herangezogen werden. 

(5) Der Landeshauptmann hat die Berechtigung zur freiberuflichen Aus-
übung des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege zurück-
zunehmen, wenn die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 bereits anfänglich nicht 
gegeben waren oder weggefallen sind. Anläßlich der Zurücknahme der Be-
rechtigung zur freiberuflichen Berufsausübung ist der Vermerk der Freiberuf-
lichkeit im Berufsausweis zu streichen. 

Entfällt. 

§ 37. (1) und (2) … § 37. (1) und (2) … 
(3) Jeder Berufssitz, dessen Änderung und Auflassung ist dem örtlich zu-

ständigen Landeshauptmann anzuzeigen. 
(3) Jeder Berufssitz, dessen Änderung und Auflassung ist der örtlich zu-

ständigen Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 
§ 40. (1) Der Landeshauptmann hat die Berechtigung zur Berufsausübung 

zu entziehen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 27 Abs. 1 bereits anfänglich 
nicht gegeben waren oder weggefallen sind. 

§ 40. (1) Die auf Grund des Berufssitzes oder Hauptwohnsitzes zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde hat die Berechtigung zur Berufsausübung zu ent-
ziehen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 27 Abs. 1 bereits anfänglich nicht 
gegeben waren oder weggefallen sind. 

(2) Anläßlich der Entziehung der Berufsberechtigung gemäß Abs. 1 sind (2) Anlässlich der Entziehung der Berufsberechtigung gemäß Abs. 1 sind  
 1. das Diplom gemäß § 28 oder der Zulassungsbescheid gemäß §§ 29 

Abs. 5 oder 30 Abs. 2 oder der Nostrifikationsbescheid gemäß § 32 
Abs. 7, 

 1. das Diplom gemäß § 28 oder der Zulassungsbescheid gemäß § 29 
Abs. 5 oder § 30 Abs. 2 oder der Nostrifikationsbescheid gemäß § 32 
Abs. 7 und  

 2. der Berufsausweis (§10) und  2. der Berufsausweis (§10) 
 3. der Berechtigungsbescheid zur freiberuflichen Berufsausübung (§ 36 

Abs. 1) 
einzuziehen sowie die Landeshauptmänner und der Bundesminister für soziale 
Sicherheit und Generationen zu benachrichtigen. 

 

einzuziehen. 
(3) Wenn (3) Wenn  

 1. die Voraussetzungen gemäß § 27 Abs. 1 vorliegen und  1. die Voraussetzungen gemäß § 27 Abs. 1 vorliegen und  
 2. gegen die Wiederaufnahme der Berufsausübung keine Bedenken mehr 

bestehen, 
 2. gegen die Wiederaufnahme der Berufsausübung keine Bedenken mehr 

bestehen, 
ist die Berufsberechtigung auf Antrag der Person, der die Berufsberechtigung 
gemäß Abs. 1 entzogen wurde, durch den Landeshauptmann wieder zu ertei-
len. Die eingezogenen Urkunden sind wieder auszufolgen. 

ist die Berufsberechtigung auf Antrag der Person, der die Berufsberechtigung 
gemäß Abs. 1 entzogen wurde, durch die auf Grund des Hauptwohnsitzes zu-
ständigen Bezirksverwaltungsbehörde wieder zu erteilen. Die eingezogenen 
Urkunden sind wieder auszufolgen sowie die Landeshauptmänner und der 
Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen zu benachrichtigen. 
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 (4) Gegen Bescheide gemäß Abs. 1 kann Berufung an den unabhängigen 
Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 

§ 91. (1) Der Landeshauptmann hat die Berechtigung zur Berufsausübung 
zu entziehen, wenn die Voraussetzungen gemäß § 85 bereits anfänglich nicht 
gegeben waren oder weggefallen sind. 

§ 91. (1) Die auf Grund des Hauptwohnsitzes zuständige Bezirksverwal-
tungsbehörde hat die Berechtigung zur Berufsausübung zu entziehen, wenn 
die Voraussetzungen gemäß § 85 bereits anfänglich nicht gegeben waren oder 
weggefallen sind. 

(2) Anläßlich der Entziehung der Berufsberechtigung gemäß Abs. 1 sind (2) Anlässlich der Entziehung der Berufsberechtigung gemäß Abs. 1 sind  
 1. das Zeugnis gemäß § 86 oder der Zulassungsbescheid gemäß § 87 

Abs. 2 oder der Nostrifikationsbescheid gemäß § 89 und 
 1. das Zeugnis gemäß § 86 oder der Zulassungsbescheid gemäß § 87 

Abs. 2 oder der Nostrifikationsbescheid gemäß § 89 und  
 2. der Berufsausweis (§ 10)  2. der Berufsausweis (§ 10) 
einzuziehen. einzuziehen. Die Landeshauptmänner und der Bundesminister für soziale Si-

cherheit und Generationen sind zu benachrichtigen. 
(3) Wenn (3) Wenn  

 1. die Voraussetzungen gemäß § 85 vorliegen und  1. die Voraussetzungen gemäß § 85 vorliegen und  
 2. gegen die Wiederaufnahme der Berufsausübung keine Bedenken mehr 

bestehen, 
 2. gegen die Wiederaufnahme der Berufsausübung keine Bedenken mehr 

bestehen, 
ist die Berufsberechtigung auf Antrag der Person, der die Berufsberechtigung 
gemäß Abs. 1 entzogen wurde, durch den Landeshauptmann wieder zu ertei-
len. Die eingezogenen Urkunden sind wieder auszufolgen. 

ist die Berufsberechtigung auf Antrag der Person, der die Berufsberechtigung 
gemäß Abs. 1 entzogen wurde, durch die auf Grund des Hauptwohnsitzes zu-
ständige Bezirksverwaltungsbehörde wieder zu erteilen. Die eingezogenen 
Urkunden sind wieder auszufolgen sowie die Landeshauptmänner und der 
Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen zu benachrichtigen. 

 (4) Gegen Bescheide gemäß Abs. 1 kann Berufung an den unabhängigen 
Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 

§ 105a. (1) … § 105a. (1) … 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. einer oder mehreren in … § 36 Abs. 1, 4 und 5 …  4. einer oder mehreren in … § 36 Abs. 1 und 4 … 

§ 117. (1) bis (4) … § 117. (1) bis (4) … 
 (5) § 36 Abs. 1 bis 3, § 37 Abs. 3, § 40, § 91 und § 105a Abs. 1 Z 4 in der 

Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. XXX/2001, sowie 
der Entfall des § 36 Abs. 5 treten mit XXX, jedoch nicht vor dem vierten der 
Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten 
in Kraft. 
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Artikel 16 

Änderung des MTD-Gesetzes 
§ 7a. (1) … § 7a. (1) … 
(2) Die freiberufliche Ausübung der in Abs. 1 genannten gehobenen medi-

zinisch-technischen Dienste bedarf einer Bewilligung des auf Grund des Be-
rufssitzes zuständigen Landeshauptmannes. Diese ist zu erteilen, wenn der 
(die) Bewerber(in) innerhalb der letzten zehn Jahre den Beruf befugtermaßen 
durch drei Jahre vollbeschäftigt oder entsprechend länger bei Teilzeitbeschäf-
tigung in einem Dienstverhältnis gemäß § 7 Abs. 1 ausgeübt hat. 

(3) Staatsangehörigen eines EWR-Vertragsstaates sind auch Beschäfti-
gungszeiten vor Zulassung zur Berufsausübung in Österreich gemäß § 6b an-
zurechnen, wenn diese in einem anderen EWR-Vertragsstaat befugtermaßen 
zurückgelegt wurden. 

(2) Die beabsichtigte Aufnahme einer freiberuflichen Ausübung der in 
Abs. 1 genannten gehobenen medizinisch-technischen Dienste ist der auf 
Grund des in Aussicht genommenen Berufssitzes zuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörde zu melden, wobei folgende Unterlagen vorzulegen sind: 
 1. ein Qualifikationsnachweis gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 oder Abs. 3, 
 2. eine Strafregisterbescheinigung oder bei EWR-Staatsangehörigen ein 

gleichwertiger Nachweis des Heimat- oder Herkunftsstaates, die bzw. 
der nicht älter als drei Monate ist, und 

 3. ein ärztliches Zeugnis über die körperliche und geistige Eignung, das 
nicht älter als drei Monate ist. 

 (3) Anlässlich der Meldung gemäß Abs. 2 hat die Bezirksverwaltungsbe-
hörde das Vorliegen der Voraussetzungen für die Berufsausübung zu prüfen 
und die freiberufliche Berufsausübung unverzüglich, längstens binnen drei 
Monaten, zu untersagen, sofern eine oder mehrere Voraussetzungen nicht vor-
liegen. Im Falle der Untersagung der freiberuflichen Berufsausübung ist un-
verzüglich ein Verfahren betreffend die Entziehung der Berufsberechtigung 
gemäß § 12 einzuleiten. 

(4) … (4) … 
(5) Die Berechtigung zur freiberuflichen Berufsausübung ist vom Landes-

hauptmann zurückzunehmen, wenn die Berechtigung zur Berufsausübung ge-
mäß § 12 entzogen wird oder wenn ein grober Verstoß gegen die Berufspflich-
ten (§§ 11 bis 11c) vorliegt. 

(5) Gegen eine Untersagung gemäß Abs. 3 kann Berufung an den unabhän-
gigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 

§ 8. (1) und (2) … § 8. (1) und (2) … 
(3) Jeder Berufssitz, dessen Änderung und Auflassung ist dem Landes-

hauptmann anzuzeigen. 
(3) Jeder Berufssitz, dessen Änderung und Auflassung ist der Bezirksver-

waltungsbehörde anzuzeigen. 
§ 12. (1) Der Landeshauptmann hat die Berechtigung zur Ausübung des 

gehobenen medizinisch-technischen Dienstes zu entziehen, wenn eine der in 
§ 3 und § 6b genannten Voraussetzungen bereits anfänglich nicht gegeben war 

§ 12. (1) Die auf Grund des Berufssitzes oder Hauptwohnsitzes zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde hat die Berechtigung zur Ausübung des gehobe-
nen medizinisch-technischen Dienstes zu entziehen, wenn eine der in § 3 und 
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oder nachträglich weggefallen ist. § 6b genannten Voraussetzungen bereits anfänglich nicht gegeben war oder 
nachträglich weggefallen ist. 

(2) Anläßlich der Entziehung der Berufsberechtigung gemäß Abs. 1 sind (2) Anlässlich der Entziehung der Berufsberechtigung gemäß Abs. 1 sind  
 1. das österreichische Diplom oder  1. das österreichische Diplom oder  
 2. die Zulassung zur Berufsausübung gemäß § 6b oder  2. die Zulassung zur Berufsausübung gemäß § 6b oder  
 3. der Nostrifikationsbescheid sowie  3. der Nostrifikationsbescheid sowie  
 4. der Berechtigungsbescheid zur freiberuflichen Tätigkeit und  4. der Berufsausweis  
 5. der Berufsausweis  
einzuziehen. einzuziehen sowie die Landeshauptmänner und der Bundesminister für soziale 

Sicherheit und Generationen zu benachrichtigen. 
(3) Bestehen gegen die Wiederaufnahme der Berufsausübung durch Perso-

nen, deren Berechtigung gemäß Abs. 1 entzogen wurde, keine Bedenken 
mehr, ist auf Antrag die Berufsberechtigung durch den Landeshauptmann 
wieder zu erteilen. Die eingezogenen Urkunden sind wieder auszufolgen. 

(3) Bestehen gegen die Wiederaufnahme der Berufsausübung durch Perso-
nen, deren Berechtigung gemäß Abs. 1 entzogen wurde, keine Bedenken 
mehr, ist auf Antrag die Berufsberechtigung durch die auf Grund des Haupt-
wohnsitzes zuständige Bezirksverwaltungsbehörde wieder zu erteilen. Die 
eingezogenen Urkunden sind wieder auszufolgen sowie die Landeshauptmän-
ner und der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen zu be-
nachrichtigen. 

 (4) Gegen Bescheide gemäß Abs. 1 kann Berufung an den unabhängigen 
Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 

§ 36. (1) bis (5) … § 36. (1) bis (5) … 
 (6) § 7a Abs. 2, 3 und 5, § 8 Abs. 3 und § 12 in der Fassung des Verwal-

tungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. xxx/2001, treten mit XXX, jedoch 
nicht vor dem vierten der Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 
folgenden Monatsersten in Kraft. 

Artikel 17 

Änderung des Hebammengesetzes 
§ 12. (1) bis (5)… § 12. (1) bis (5)… 
(6) Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen hat auf An-

trag binnen drei Monaten nach Einreichung der vollständigen Unterlagen eine 
Bestätigung darüber auszustellen, dass der Qualifikationsnachweis den Anfor-
derungen der Abs. 1 bis 5 entspricht. 

(6) EWR-Staatsangehörigen, denen ein Qualifikationsnachweis gemäß 
Abs. 1 bis 5 ausgestellt wurde, ist vom Österreichischen Hebammengremium 
auf Antrag die Zulassung zur Berufsausübung als Hebamme zu erteilen. 

(7) Die Antragstellerin/Der Antragsteller hat neben dem Qualifikations-
nachweis insbesondere einen Nachweis der für die Erfüllung der Berufspflich-
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ten erforderlichen körperlichen und geistigen Eignung sowie der Vertrauens-
würdigkeit als Voraussetzung für die Zulassung zur Berufsausübung vorzule-
gen. 

 (8) Die Entscheidung über die Zulassung zur Berufsausübung hat innerhalb 
von drei Monaten nach vollständiger Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu 
erfolgen. 

 (9) Bescheide des Österreichischen Hebammengremiums gemäß Abs. 6 
können durch Berufung unmittelbar beim unabhängigen Verwaltungssenat je-
nes Landes, in dessen Bereich der Hauptwohnsitz oder der in Aussicht ge-
nommene Wohnsitz, Berufssitz oder Dienstort gelegen ist, angefochten wer-
den. 

§ 19. (1) … § 19. (1) … 
(2) Die freiberufliche Berufsausübung bedarf einer Bewilligung des auf 

Grund eines Berufssitzes zuständigen Landeshauptmannes. Voraussetzung für 
die Erteilung einer Bewilligung ist 

(2) Die freiberufliche Berufsausübung hat persönlich und unmittelbar zu er-
folgen. 

 1. die Eigenberechtigung,  
 2. ein Qualifikationsnachweis (§§ 11 bis 13),  
 3. die für die Ausübung des Berufes notwendige Vertrauenswürdigkeit, 

über die eine Strafregisterbescheinigung oder bei Staatsangehörigen ei-
ner Vertragspartei des EWR-Abkommens ein gleichwertiger Nachweis 
des Heimat- oder Herkunftsstaates ausgestellt worden ist, und 

 

 4. die für die Ausübung des Berufes notwendige gesundheitliche Eignung, 
über die ein ärztliches Zeugnis oder bei Staatsangehörigen einer Ver-
tragspartei des EWR-Abkommens ein gleichwertiger Nachweis des 
Heimat- oder Herkunftsstaates ausgestellt worden ist. 

 

(3) Die in Abs. 2 Z 3 und 4 geforderten Nachweise dürfen bei Vorlage nicht 
älter als drei Monate sein. 

 

(4) Der Landeshauptmann hat über den Antrag auf Erteilung einer Bewilli-
gung zur freiberuflichen Berufsausübung ohne unnötigen Aufschub, jedoch 
spätestens drei Monate nach Einreichung der vollständigen Unterlagen zu ent-
scheiden. 

 

(5) Der Landeshauptmann hat eine Abschrift der erteilten Bewilligung dem 
Österreichischen Hebammengremium zu übermitteln. 

 

(6) Die freiberufliche Berufsausübung hat persönlich und unmittelbar zu er-  
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folgen. 
(7) Berufssitz ist der Ort, an dem oder von dem aus die freiberufliche Tä-

tigkeit regelmäßig ausgeübt wird. 
(3) Berufssitz ist der Ort, an dem oder von dem aus die freiberufliche Tä-

tigkeit regelmäßig ausgeübt wird. 
(8) Jede Änderung des Berufssitzes ist dem Landeshauptmann und dem Ös-

terreichischen Hebammengremium anzuzeigen. 
(4) Jede Begründung und Änderung eines Berufssitzes ist dem Österreichi-

schen Hebammengremium anzuzeigen. 
§ 40. (1) und (2) … § 40. (1) und (2) … 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
 3. Ausstellen der Bescheinigungen gemäß § 21 Abs. 4;  3. Ausstellen der Bescheinigungen gemäß § 21 Abs. 4; Zulassung zur Be-

rufsausübung gemäß § 12; 
§ 53. (1) bis (3) … § 53. (1) bis (3) … 
 (4) Die Organe des Österreichischen Hebammengremiums gemäß § 45 Z 2 

und 3 sind vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen abzu-
berufen, wenn sie ihre Befugnisse überschreiten, ihre Aufgaben vernachlässi-
gen oder beschlussunfähig werden. Bei Abberufung des Gremialvorstandes 
hat der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen einen Regie-
rungskommissär zu ernennen und mit der provisorischen Geschäftsführung bis 
zur Durchführung der Wahlen zu betrauen. Bei Abberufung des Präsidiums ist 
§ 49 Abs. 6 anzuwenden. 

§ 54a. (1) … § 54a. (1) … 
 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
 4. durch Handlungen oder Unterlassungen den im … § 19 Abs. 2, 6 und 8 

… 
 4. durch Handlungen oder Unterlassungen den im … § 19 Abs. 6 und 8 

… 
 § 61a. Die zum 1. Jänner 2003 anhängigen Verfahren gemäß § 12 sind nach 

der vor diesem Zeitpunkt geltenden Rechtslage fortzusetzen und abzuschlie-
ßen. 

§ 62. (1) bis (4) … § 62. (1) bis (4) … 
 (5) § 12 Abs. 6 bis 9, § 19 Abs. 2 bis 4, § 40 Abs. 2 Z 3, § 53 Abs. 4, § 54a 

Abs. 1 Z 4 und § 61a in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 2001, 
BGBl. I Nr. xxx/2001, treten mit 1. Jänner 2003 in Kraft. Zugleich tritt § 19 
Abs. 2 bis 8 in der vor diesem Zeitpunkt geltenden Fassung außer Kraft. 

Artikel 18 
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Änderung des Apothekengesetzes 

 § 3b. Über Anträge auf Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und 
sonstigen Befähigungsnachweise, die andere Vertragsparteien des EWR-
Abkommens den Staatsangehörigen der Vertragsparteien zur Ausübung des 
Apothekerberufs ausstellen, entscheidet die Österreichische Apothekerkam-
mer. Der Bescheid ist spätestens drei Monate ab dem Zeitpunkt, zu dem der 
Antragsteller den Antrag und die Unterlagen vollständig eingereicht hat, zu 
erlassen. 

§ 9. (1) … § 9. (1) … 
(2) In der Konzessionsurkunde ist als Standort der Apotheke eine Gemein-

de, eine Ortschaft, ein Stadtbezirk oder ein Teil eines solchen Gebietes zu be-
stimmen. Bei Apotheken, welche schon früher betrieben worden sind, ist der 
bisherige Standort aufrechtzuerhalten. Die Konzession hat nur für den Stand-
ort Geltung. 

(2) Im Konzessionsbescheid ist als Standort der Apotheke eine Gemeinde, 
eine Ortschaft, ein Stadtbezirk oder ein Teil eines solchen Gebietes zu be-
stimmen. Bei Apotheken, welche schon früher betrieben worden sind, ist der 
bisherige Standort aufrechtzuerhalten. Die Konzession hat nur für den Stand-
ort Geltung. 

§ 12. (1) bis (3) … § 12. (1) bis (3) … 
(4) Vereinbarungen jeder Art über Errichtung und Betrieb einer öffentli-

chen Apotheke gemäß Abs. 2 sowie Änderungen solcher Vereinbarungen be-
dürfen der Genehmigung durch den Landeshauptmann. Vor der Entscheidung 
ist die Österreichische Apothekerkammer zu hören. Entsprechen Vereinbarun-
gen oder Änderungen derselben nicht den in Abs. 2 geforderten Vorausset-
zungen, so hat der Landeshauptmann die Genehmigung zu versagen. Den 
Abs. 1 bis 3 widersprechende Erklärungen, Vereinbarungen oder Beschlüsse 
jeder Art sowie Treuhandverträge sind für die Vertragspartner rechtsunwirk-
sam. 

(4) Vereinbarungen jeder Art über Errichtung und Betrieb einer öffentli-
chen Apotheke gemäß Abs. 2 sowie Änderungen solcher Vereinbarungen be-
dürfen der Genehmigung durch die Österreichische Apothekerkammer. Ent-
sprechen Vereinbarungen oder Änderungen derselben nicht den in Abs. 2 ge-
forderten Voraussetzungen, ist die Genehmigung zu versagen. Den Abs. 1 bis 
3 widersprechende Erklärungen, Vereinbarungen oder Beschlüsse jeder Art 
sowie Treuhandverträge sind für die Vertragspartner rechtsunwirksam. 

(5) Bestehende Vereinbarungen gemäß Abs. 4 können vom Landeshaupt-
mann jederzeit von Amts wegen oder auf Antrag der Österreichischen Apo-
thekerkammer oder eines Vertragsteiles nachgeprüft werden. Liegen die Kon-
zessionsvoraussetzungen gemäß Abs. 1 bis 3 nicht mehr vor, hat der Landes-
hauptmann gemäß § 19 Abs. 2 vorzugehen. 

(5) Bestehende Vereinbarungen gemäß Abs. 4 können von der Österreichi-
schen Apothekerkammer jederzeit nachgeprüft werden. Liegen die Konzessi-
onsvoraussetzungen gemäß Abs. 1 bis 3 nicht mehr vor, so hat die Österreichi-
sche Apothekerkammer die Zurücknahme der Konzession durch die Bezirks-
verwaltungsbehörde zu beantragen. 

§ 14. (1) Die Verlegung einer Apotheke innerhalb des festgesetzten Stan-
dortes (§ 9 Abs. 2) bedarf der behördlichen Genehmigung. 

§ 14. (1) Die Verlegung einer Apotheke innerhalb des festgesetzten Stan-
dortes (§ 9 Abs. 2) bedarf der Genehmigung durch die Österreichische Apo-
thekerkammer. 
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(2) Die Verlegung einer öffentlichen Apotheke an einen anderen Standort 
ist zu bewilligen, wenn die Voraussetzungen des § 10 zutreffen und überdies 
von dem neuen Standort aus der Bedarf des Gebietes besser befriedigt werden 
kann. 

(2) Die Verlegung einer öffentlichen Apotheke an einen anderen Standort 
ist von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bewilligen, wenn die Vorausset-
zungen des § 10 zutreffen und überdies von dem neuen Standort aus der Be-
darf des Gebietes besser befriedigt werden kann. 

§ 17. (1) und (2) … § 17. (1) und (2) … 
(3) Pachtverträge sowie deren Änderung bedürfen der Genehmigung des 

Landeshauptmannes. Hiebei ist die Österreichische Apothekerkammer anzu-
hören. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 

(3) Pachtverträge sowie deren Änderung bedürfen der Genehmigung durch 
die Österreichische Apothekerkammer. Hiebei ist die Österreichische Apothe-
kerkammer anzuhören. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn  

 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
(4) Bestehende Pachtverträge können vom Landeshauptmann jederzeit von 

Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles nachgeprüft werden. Ergibt 
die Nachprüfung einen der in Abs. 3 angeführten Versagungsgründe, so hat 
der Landeshauptmann nach Anhören der Österreichischen Apothekerkammer 
die Genehmigung des Pachtvertrages zurückzunehmen. Dem Abs. 3 wider-
sprechende Erklärungen, Vereinbarungen oder Beschlüsse jeder Art sowie 
Treuhandverträge sind für Verpächter und Pächter rechtsunwirksam. 

(4) Bestehende Pachtverträge können von der Österreichischen Apotheker-
kammer jederzeit von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragsteiles nach-
geprüft werden. Ergibt die Nachprüfung einen der in Abs. 3 angeführten Ver-
sagungsgründe, so hat die Österreichische Apothekerkammer die Genehmi-
gung des Pachtvertrages zurückzunehmen. Dem Abs. 3 widersprechende Er-
klärungen, Vereinbarungen oder Beschlüsse jeder Art sowie Treuhandverträge 
sind für Verpächter und Pächter rechtsunwirksam. 

(5) … (5) … 
(6) Ist trotz Vorliegens der Verpflichtung zur Verpachtung die Verpachtung 

einer öffentlichen Apotheke aus Gründen, die der Inhaber nicht verschuldet 
hat, nicht möglich, so kann der Landeshauptmann nach Anhören der Österrei-
chischen Apothekerkammer für die Dauer des Vorliegens dieser Gründe von 
der Verpachtungsverpflichtung absehen und die Führung dieser Apotheke 
durch einen verantwortlichen Leiter genehmigen. 

(6) Ist trotz Vorliegens der Verpflichtung zur Verpachtung die Verpachtung 
einer öffentlichen Apotheke aus Gründen, die der Inhaber nicht verschuldet 
hat, nicht möglich, so kann die Österreichische Apothekerkammer für die 
Dauer des Vorliegens dieser Gründe von der Verpachtungsverpflichtung abse-
hen und die Führung dieser Apotheke durch einen verantwortlichen Leiter ge-
nehmigen. 

§ 17a. Eine öffentliche Apotheke, die nicht vom Konzessionsinhaber oder 
vom Pächter geleitet wird, ist durch einen verantwortlichen Leiter zu führen. 
Dieser bedarf der behördlichen Genehmigung. Die Genehmigung darf nur er-
teilt werden, wenn der Konzessionsinhaber oder der Pächter verhindert ist, die 
Apotheke selbst zu leiten. 

§ 17a. Eine öffentliche Apotheke, die nicht vom Konzessionsinhaber oder 
vom Pächter geleitet wird, ist durch einen verantwortlichen Leiter zu führen. 
Dieser bedarf der behördlichen Genehmigung durch die Österreichische Apo-
thekerkammer. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn der Konzessi-
onsinhaber oder der Pächter verhindert ist, die Apotheke selbst zu leiten. 

§ 17b. (1) Ist der Konzessionsinhaber, der Pächter oder der verantwortliche 
Leiter vorübergehend verhindert, den Betrieb der Apotheke selbst zu führen, 
so hat er einen geeigneten Stellvertreter zu bestellen und gleichzeitig der Be-
hörde namhaft zu machen. Wenn der Konzessionsinhaber, der Pächter oder 
der verantwortliche Leiter durch mehr als sechs Wochen ununterbrochen an 
der Führung des Betriebes der Apotheke verhindert ist, so hat er die behördli-

§ 17b. (1) Ist der Konzessionsinhaber, der Pächter oder der verantwortliche 
Leiter vorübergehend verhindert, den Betrieb der Apotheke selbst zu führen, 
so hat er einen geeigneten Stellvertreter zu bestellen und gleichzeitig der Ös-
terreichischen Apothekerkammer namhaft zu machen. Wenn der Konzessions-
inhaber, der Pächter oder der verantwortliche Leiter durch mehr als sechs Wo-
chen ununterbrochen an der Führung des Betriebes der Apotheke verhindert 
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che Genehmigung des Stellvertreters zu erwirken. Die Behörde hat die Ge-
nehmigung zu erteilen, wenn der Stellvertreter den Erfordernissen des § 3 
Abs. 1 entspricht. 

ist, so hat er die Genehmigung des Stellvertreters durch die Österreichische 
Apothekerkammer zu erwirken. Die Österreichische Apothekerkammer hat die 
Genehmigung zu erteilen, wenn der Stellvertreter den Erfordernissen des § 3 
Abs. 1 entspricht. 

Kompetenz der politischen Behörde erster Instanz Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde  
§ 44. (1) Die Handhabung der Vorschriften dieses Gesetzes obliegt, inso-

weit das Gesetz nicht andere Anordnungen enthält oder die Kompetenz der 
Gerichte eintritt, in erster Instanz den politischen Bezirksbehörden (Bezirks-
hauptmannschaften, Kommunalämter der mit eigenen Statuten versehenen 
Gemeinden), in deren Bezirken die Apotheke, die Filiale oder der Notapparat 
sich befindet oder in Aussicht genommen ist. 

§ 44. (1) Die Handhabung der Vorschriften dieses Gesetzes obliegt, inso-
weit das Gesetz nicht andere Anordnungen enthält oder die Kompetenz der 
Gerichte eintritt, in erster Instanz der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren 
Zuständigkeitsbereich die Apotheke, die Filiale oder der Notapparat sich be-
findet oder in Aussicht genommen ist. 

(2) Wo daher im Texte dieses Gesetzes eine Verwaltungsbehörde oder Be-
hörde ohne nähere Bezeichnung erwähnt wird, ist darunter die zuständige poli-
tische Behörde erster Instanz zu verstehen. 

(2) Wo daher im Texte dieses Gesetzes eine Verwaltungsbehörde oder Be-
hörde ohne nähere Bezeichnung erwähnt wird, ist darunter die Bezirksverwal-
tungsbehörde zu verstehen. 

Rechtszug Berufung  
§ 45. (1) …. § 45. (1) …. 
(2) Soweit jedoch nach diesem Gesetz die politischen Bezirksbehörden in 

erster Instanz zu entscheiden oder zu verfügen haben, endet der Rechtszug 
beim Landeshauptmann. 

(2) Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde kann Berufung an den 
unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. Gegen Beschei-
de des Landeshauptmannes und Bescheide der Österreichischen Apotheker-
kammer kann Berufung an den Bundesminister für soziale Sicherheit und Ge-
nerationen erhoben werden. 

§ 46. (1) Ein Antrag auf die Konzession zum Betrieb einer öffentlichen 
Apotheke ist beim Landeshauptmann, in dessen Verwaltungsgebiet der Stand-
ort der Apotheke gelegen oder in Aussicht genommen ist, einzubringen. 

§ 46. (1) Ein Antrag auf Erteilung der Konzession zum Betrieb einer beste-
henden Apotheke ist bei der Österreichischen Apothekerkammer einzubrin-
gen. Ein Antrag auf Erteilung der Konzession zum Betrieb einer neu zu errich-
tenden öffentlichen Apotheke ist bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren 
Verwaltungsgebiet der Standort der Apotheke in Aussicht genommen ist, ein-
zubringen. 

§ 47. (1) Der Landeshauptmann hat den Antrag ohne weiteres Verfahren 
abzuweisen, wenn aus dem Konzessionsantrag und den angeschlossenen Bele-
gen hervorgeht, daß den im § 46 bezeichneten Erfordernissen nicht entspro-
chen wurde. 

§ 47. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den Antrag ohne weiteres 
Verfahren abzuweisen, wenn aus dem Konzessionsantrag und den angeschlos-
senen Belegen hervorgeht, dass den im § 46 bezeichneten Erfordernissen nicht 
entsprochen wurde. 

(2) Ein Konzessionsantrag eines Bewerbers ist vom Landeshauptmann auch (2) Ein Konzessionsantrag eines Bewerbers ist von der Bezirksverwal-
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dann ohne weiteres Verfahren abzuweisen, wenn ein früherer Antrag eines an-
deren Bewerbers um die Errichtung einer neuen Apotheke an demselben 
Standort wegen des Fehlens der im § 10 bezeichneten sachlichen Vorausset-
zungen abgewiesen worden ist, von dem Datum der Zustellung des letzten in 
der Angelegenheit ergangenen Bescheides an gerechnet nicht mehr als zwei 
Jahre vergangen sind und eine wesentliche Veränderung in den für die frühere 
Entscheidung maßgebenden lokalen Verhältnissen nicht eingetreten ist. Ohne 
weiteres Verfahren abzuweisen ist ein Antrag für den Standort einer gemäß 
§ 3 Abs. 7 geschlossenen Apotheke vor Ablauf von zwei Jahren nach Zurück-
legung der Konzession. Ebenso ist zu verfahren, wenn in der Gemeinde des 
angesuchten Standortes die Bewilligung zur Errichtung einer Filialapotheke 
vor weniger als fünf Jahren erteilt wurde. 

tungsbehörde auch dann ohne weiteres Verfahren abzuweisen, wenn ein frühe-
rer Antrag eines anderen Bewerbers um die Errichtung einer neuen Apotheke 
an demselben Standort wegen des Fehlens der im § 10 bezeichneten sachli-
chen Voraussetzungen abgewiesen worden ist, von dem Datum der Zustellung 
des letzten in der Angelegenheit ergangenen Bescheides an gerechnet nicht 
mehr als zwei Jahre vergangen sind und eine wesentliche Veränderung in den 
für die frühere Entscheidung maßgebenden lokalen Verhältnissen nicht einge-
treten ist. Ohne weiteres Verfahren abzuweisen ist ein Antrag für den Standort 
einer gemäß § 3 Abs. 7 geschlossenen Apotheke vor Ablauf von zwei Jahren 
nach Zurücklegung der Konzession. Ebenso ist zu verfahren, wenn in der Ge-
meinde des angesuchten Standortes die Bewilligung zur Errichtung einer Fili-
alapotheke vor weniger als fünf Jahren erteilt wurde. 

§ 48. (1) Längstens innerhalb 14 Tagen nach Einlangen eines Gesuches um 
die Bewilligung zum Betriebe einer neu zu errichtenden Apotheke hat die poli-
tische Landesbehörde, falls das Gesuch nicht im Sinne der Bestimmungen des 
vorhergehenden Paragraphen ohne weiteres Verfahren abgewiesen worden ist, 
die Bewerbung unter Anführung des Namens, der Berufsstellung und des 
Wohnortes des Gesuchstellers und des für die Apotheke in Aussicht genom-
menen Standortes auf Kosten des Gesuchstellers in der für amtliche Bekannt-
machungen bestimmten Zeitung zu verlautbaren. 

§ 48. (1) Längstens innerhalb 14 Tagen nach Einlangen eines Gesuches um 
die Bewilligung zum Betriebe einer neu zu errichtenden Apotheke hat die Be-
zirksverwaltungsbehörde, falls das Gesuch nicht im Sinne der Bestimmungen 
des vorhergehenden Paragraphen ohne weiteres Verfahren abgewiesen worden 
ist, die Bewerbung unter Anführung des Namens, der Berufsstellung und des 
Wohnortes des Gesuchstellers und des für die Apotheke in Aussicht genom-
menen Standortes auf Kosten des Gesuchstellers in der für amtliche Bekannt-
machungen bestimmten Zeitung zu verlautbaren. 

(2) … (2) … 
(3) Gleichzeitig mit der Verlautbarung der Kundmachung in der amtlichen 

Zeitung hat die Landesbehörde eine Ausfertigung der Kundmachung der vor-
bezeichneten politischen Behörde erster Instanz sowie der zuständigen Stan-
desvertretung der Apotheker und Ärztekammer mitzuteilen. 

(3) Gleichzeitig mit der Verlautbarung der Kundmachung in der amtlichen 
Zeitung hat die Bezirksverwaltungsbehörde eine Ausfertigung der Kundma-
chung der zuständigen Standesvertretung der Apotheker und der Ärztekammer 
zu übermitteln. 

§ 49. (1) Die politische Landesbehörde hat jedes Gesuch um die Konzessi-
on zum Betrieb einer öffentlichen Apotheke, welches nicht im Sinne der Best-
immungen des § 47 ohne weiteres Verfahren zurückgewiesen worden ist, un-
gesäumt an die politische Behörde erster Instanz, in deren Bezirke der Stand-
ort der Apotheke gelegen oder in Aussicht genommen ist, zu leiten. Die letzte-
re Behörde hat sämtliche für die Entscheidung maßgebenden Verhältnisse oh-
ne Verzug von Amts wegen zu erheben. 

Bisheriger Abs. 1 entfällt. 

(2) Wenn die Errichtung einer neuen öffentlichen Apotheke beabsichtigt ist, 
so hat die Behörde den Gemeinden des Standortes und der in Betracht kom-
menden Umgebung unter Festsetzung einer Frist von längstens vier Wochen 

§ 49. (1) Wenn die Errichtung einer neuen öffentlichen Apotheke beabsich-
tigt ist, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde den Gemeinden des Standortes 
und der in Betracht kommenden Umgebung unter Festsetzung einer Frist von 
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Gelegenheit zur Äußerung über die Konzessionsbewerbung zu geben. längstens vier Wochen Gelegenheit zur Äußerung über die Konzessionsbe-
werbung zu geben. 

(3) Kommen bei der Errichtung der Apotheke mit Rücksicht auf den für 
dieselbe gewählten Standort auch in anderen politischen Bezirken gelegene 
Gemeinden in Betracht, so ist die Einvernehmung dieser Gemeinden und 
eventuell der Bezirksvertretungen in gleicher Weise durch die zuständige poli-
tische Behörde erster Instanz zu veranlassen. 

(2) Kommen bei der Errichtung der Apotheke mit Rücksicht auf den für 
dieselbe gewählten Standort auch in anderen politischen Bezirken gelegene 
Gemeinden in Betracht, so ist das Einvernehmen dieser Gemeinden und gege-
benenfalls anderer Bezirksverwaltungsbehörden in gleicher Weise durch die 
zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu erzielen. 

(4) Nach Durchführung der Erhebungen ist das Gesuch unter Anschluß der 
sämtlichen Verhandlungsakten ungesäumt mit einem Antrage der politischen 
Landesbehörde wieder vorzulegen. 

Entfällt. 

§ 50. Nach Wiedereinlangen des Gesuches hat der Landeshauptmann die 
zuständige Standesvertretung der Apotheker und die Ärztekammer einzuladen, 
innerhalb vier Wochen beim Amt der Landesregierung Einsicht in das Gesuch 
und die Gesuchsbeilagen zu nehmen und allenfalls in dieser Frist eine Äuße-
rung abzugeben. 

§ 50. Nach Durchführung der Erhebungen gemäß § 49 hat die Bezirksver-
waltungsbehörde die zuständige Standesvertretung der Apotheker und die Ärz-
tekammer einzuladen, innerhalb von vier Wochen beim Amtssitz der Bezirks-
verwaltungsbehörde Einsicht in das Gesuch und die Gesuchsbeilagen zu neh-
men und allenfalls in dieser Frist eine Äußerung abzugeben. 

§ 51. (1) Über Gesuche um die Erteilung der Konzession zum Betriebe ei-
ner öffentlichen Apotheke entscheidet die politische Landesbehörde, in deren 
Verwaltungsgebiete der Standort der Apotheke gelegen oder in Aussicht ge-
nommen ist. 

§ 51. (1) Über Gesuche um die Erteilung der Konzession zum Betriebe ei-
ner öffentlichen Apotheke entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde, in de-
ren Verwaltungsgebiete der Standort der Apotheke gelegen oder in Aussicht 
genommen ist. 

(2) Kommen in dem im § 49, zweiter Absatz, vorgesehenen Falle mit Rück-
sicht auf den für die Apotheke gewählten Standort auch Gemeinden des Ver-
waltungsgebietes anderer politischer Landesbehörden in Betracht, so hat die 
im ersten Absatze bezeichnete Landesbehörde über die Konzessionserteilung 
im Einvernehmen mit diesen letzteren Behörden zu entscheiden. Wenn zwi-
schen den Landesbehörden eine Übereinstimmung nicht zustande kommt, ent-
scheidet das Ministerium des Innern. 

(2) Kommen in dem im § 49 Abs. 1 vorgesehenen Fall mit Rücksicht auf 
den für die Apotheke gewählten Standort auch Gemeinden des Verwaltungs-
gebietes anderer Bezirksverwaltungsbehörden in Betracht, so hat die gemäß 
Abs. 1 zuständige Behörde über die Konzessionserteilung im Einvernehmen 
mit diesen Bezirksverwaltungsbehörden zu entscheiden. Wenn zwischen den 
Bezirksverwaltungsbehörden eines Landes eine Übereinstimmung nicht zu-
stande kommt, entscheidet der Landeshauptmann. Wenn zwischen den Be-
zirksverwaltungsbehörden mehrerer Länder eine Übereinstimmung nicht zu-
stande kommt, entscheidet der Bundesminister für soziale Sicherheit und Ge-
nerationen. 

(3) Gegen eine Entscheidung des Landeshauptmannes, mit welcher die 
Konzession zum selbständigen Betriebe einer öffentlichen Apotheke verwei-
gert wird, steht dem Antragsteller, gegen die Erteilung der Konzession aber 
denjenigen Inhabern öffentlicher Apotheken und gemäß § 29 Abs. 4 und 5 be-
troffenen Ärzten, welche gemäß § 48 Abs. 2 rechtzeitig einen Einspruch erho-

(3) Gegen eine Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehörde, mit welcher 
die Konzession zum selbständigen Betriebe einer öffentlichen Apotheke ver-
weigert wird, steht dem Antragsteller, gegen die Erteilung der Konzession 
aber denjenigen Inhabern öffentlicher Apotheken und gemäß § 29 Abs. 4 und 
5 betroffenen Ärzten, welche gemäß § 48 Abs. 2 rechtzeitig einen Einspruch 
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ben haben, die Berufung an das Bundeskanzleramt zu. erhoben haben, die Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat des 
Landes zu. 

§ 54. Zuständig für die Genehmigung der Verlegung einer öffentlichen 
Apotheke, einer Filiale oder einer Anstaltsapotheke ist der Landeshauptmann. 
Vor der Entscheidung ist die zuständige Standesvertretung der Apotheker und 
der Ärzte zu hören. 

§ 54. Zuständig für die Genehmigung der Verlegung einer öffentlichen 
Apotheke gemäß § 14 Abs. 2, einer Filialapotheke oder einer Anstaltsapotheke 
ist die Bezirksverwaltungsbehörde. Vor der Entscheidung sind die Österreichi-
sche Apothekerkammer und die örtlich zuständige Ärztekammer zu hören. 

§ 55. (1) Der Antrag auf Genehmigung des verantwortlichen Leiters oder 
Stellvertreters zum Betrieb einer nicht vom Konzessionsinhaber oder Pächter 
geleiteten öffentlichen Apotheke oder Filialapotheke sowie einer Anstaltsapo-
theke ist bei der Bezirksverwaltungsbehörde unter Anschluß der Belege über 
das Vorhandensein der im § 3 Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen für die 
persönliche Eignung des zu Bestellenden einzubringen. 

§ 55. (1) Der Antrag auf Genehmigung des verantwortlichen Leiters oder 
Stellvertreters zum Betrieb einer nicht vom Konzessionsinhaber oder Pächter 
geleiteten öffentlichen Apotheke oder Filialapotheke sowie einer Anstaltsapo-
theke ist bei der Österreichischen Apothekerkammer unter Anschluss der Be-
lege über das Vorhandensein der im § 3 Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen 
für die persönliche Eignung des zu Bestellenden einzubringen. 

(2) … (2) … 

§ 68a. § 2, § 3 Abs. 1 bis 6, § 3a Abs. 2 und 3, § 4, § 17b Abs. 2, § 20 
Abs. 2, § 22 Abs. 2 und § 38 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 96/1993 treten mit Inkrafttreten des EWR-Abkommens für Österreich in 
Kraft. 

§ 68a. (1) § 2, § 3 Abs. 1 bis 6, § 3a Abs. 2 und 3, § 4, § 17b Abs. 2, § 20 
Abs. 2, § 22 Abs. 2 und § 38 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 96/1993 treten mit In-Kraft-Treten des EWR-Abkommens für Österreich 
in Kraft. 

 (2) Die §§ 9 Abs. 2, 12 Abs. 4 und 5, 14, 17 Abs. 3 und 4, 17 Abs. 6, 17a, 
17b Abs. 1, 44 samt Überschrift, 45 samt Überschrift, 46 Abs. 1, 47 Abs. 1 
und 2, 48 Abs. 1 und 3, 49, 50, 51 Abs. 1 bis 3, 54 und 55 in der Fassung des 
Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. XXX/2001, treten mit XXX, 
jedoch nicht vor dem vierten der Kundmachung des Verwaltungsreformgeset-
zes 2001 folgenden Monatsersten in Kraft. Die zum In-Kraft-Tretens-
Zeitpunkt anhängigen Verfahren sind nach der vorher geltenden Rechtslage 
weiterzuführen. 

 (3) § 3b tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft. Die zu diesem Zeitpunkt anhängi-
gen Verfahren sind nach der vorher geltenden Rechtslage weiterzuführen. 

Artikel 19 
Änderung des Arzneimittelgesetzes 

§ 1. (1) bis (3) … § 1. (1) bis (3) … 
 1. bis 6. …  1. bis 6. … 
 7. natürliche Heilvorkommen und Produkte aus einem natürlichen Heil-  7. natürliche Heilvorkommen und Produkte aus einem natürlichen Heil-
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vorkommen im Sinne des Bundesgesetzes über natürliche Heilvor-
kommen und Kurorte, BGBl. Nr. 272/1958, sofern nicht deren Zusam-
mensetzung durch die Beifügung von Stoffen mit Einfluß auf die Wirk-
samkeit verändert wurde, oder auf Grund der natürlichen Zusammen-
setzung nach dem Stand der Wissenschaften auch bei bestimmungsge-
mäßem unerwünschte Wirkungen beim Menschen zu erwarten sind, 

vorkommen im Sinne des § 42a Abs. 2 des Bundesgesetzes über Kran-
kenanstalten und Kuranstalten, BGBl. Nr. 1/1957, sofern nicht deren 
Zusammensetzung durch die Beifügung von Stoffen mit Einfluss auf 
die Wirksamkeit verändert wurde, oder auf Grund der Wissenschaften 
auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unerwünschte Wirkungen 
beim Menschen zu erwarten sind, 

§ 95. (1) bis (6) … § 95. (1) bis (6) … 
 (7) § 1 Abs. 3 Z 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. …/…. 

tritt mit 1. Jänner 2002, jedoch nicht vor dem der Kundmachung des genann-
ten Gesetzes folgenden Tag in Kraft. Die zu diesem Zeitpunkt anhängigen 
Verfahren sind nach der vorher geltenden Rechtslage weiterzuführen. 

(7) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes könne bereits ab dem 
auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen frühestens 
mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft gesetzt werden. 

(8) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes könne bereits ab dem 
auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie dürfen frühestens 
mit dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in Kraft gesetzt werden. 

(8) Anträge nach diesem Bundesgesetz können bereits ab dem auf seine 
Kundmachung folgenden Tag eingebracht werden. 

(9) Anträge nach diesem Bundesgesetz können bereits ab dem auf seine 
Kundmachung folgenden Tag eingebracht werden. 

Artikel 20 
Änderung des Arzneiwareneinfuhrgesetzes 

§ 1. … § 1. … 
 1. bis 4. …  1. bis 4. … 
 5. Placenten der Unternummer 3001 90 und  5. Placenten der Unternummer 3001 90, 
 6. Waren der Unternummer 3002 10.  6. Waren der Unternummer 3002 10 und  
  7. Produkte natürlicher Heilvorkommen der Unternummern 2201 10, 

2201 90, ex 2501 00, ex 2503 90, ex 2002 90 und 3004 90. 
 § 2a. Die Einfuhr von Waren im Sinne des § 1 Z 7 ist – wenn diese im In-

land unter Anführung medizinischer Indikationen in Verkehr gebracht werden 
sollten – nur zulässig, wenn dafür eine Einfuhrbewilligung erteilt worden ist. 
Die Einfuhrbewilligung ist zu erteilen, wenn gegen die Gewinnung, die Lage-
rung, den Transport, die Indikationen, die Zusammensetzung und die thera-
peutischen Anwendungsformen aus gesundheitlicher Sicht keine Bedenken 
bestehen. Die Einfuhrbewilligung ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren zu 
befristen. 

§ 3. (1) Zur Antragstellung auf Erteilung einer Einfuhrbewilligung sind nur § 3. (1) Zur Antragstellung auf Erteilung einer Einfuhrbewilligung im Sinne 
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öffentliche Apotheken, Anstaltsapotheken sowie andere in einer Vertragspartei 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) 
zum Vertrieb von Arzneiwaren befugte pharmazeutische Unternehmer berech-
tigt. 

des § 2 sind nur öffentliche Apotheken, Anstaltsapotheken sowie andere in 
einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR-Abkommen) zum Vertrieb von Arzneiwaren befugte pharmazeutische 
Unternehmer berechtigt. 

… … 
§ 4. (1) Zur Entscheidung über Anträge gemäß § 2 ist der Bundesminister 

für soziale Sicherheit und Generationen zuständig. 
§ 4. (1) Zur Entscheidung über Anträge gemäß § 2 ist der Bundesminister 

für soziale Sicherheit und Generationen, zur Entscheidung über Anträge ge-
mäß § 2a ist der Landeshauptmann zuständig. 

(2) Wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit 
und Kostenersparnis liegt, kann der Bundesminister für soziale Sicherheit und 
Generationen die Landeshauptmänner ermächtigen, Einfuhrbewilligungen an 
Antragsteller zu erteilen, die ihren Sitz in dem betreffenden Bundesland ha-
ben. 

(2) Wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit 
und Kostenersparnis liegt, kann der Bundesminister für soziale Sicherheit und 
Generationen die Landeshauptmänner auch im Hinblick auf § 2 ermächtigen, 
Einfuhrbewilligungen an Antragsteller zu erteilen, die ihren Sitz in dem betref-
fenden Bundesland haben. 

 § 5a. Eine Einfuhrbewilligung gemäß § 2a ist nicht erforderlich für  
  1. Ursprungsprodukte einer Vertragspartei des Abkommens über den Eu-

ropäischen Wirtschaftraum, die im Ursprungsland in Verkehr gebracht 
werden dürfen, 

  2. Heilwässer, die von Vertragsparteien des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum als natürliche Mineralwässer im Sinne der 
Richtlinie 80/777/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Gewinnung von 
und den Handel mit natürlichen Mineralwässern anerkannt sind, 

  3. die Einfuhr von Produkten im Sinne des § 1 Z 7 für den Eigenbedarf 
der einführenden Person. 

§ 5a. (1) Die Einfuhr der im § 1 Z 5 und 6 angeführten Waren ist nur zuläs-
sig, wenn der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen deren 
Verkehrsfähigkeit bestätigt hat. 

§ 5b. … 

(2) Organe des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generatio-
nen oder Sachverständige, die vom Bundesminister für soziale Sicherheit und 
Generationen beauftragt wurden, sind berechtigt, von Waren im Sinne des 
Abs. 1 Proben in der für die Beurteilung erforderlichen Menge zu nehmen. 
Das gilt auch für Waren, die nach den zollgesetzlichen Vorschriften zollhängig 
sind. Eine Entschädigung gebührt für die Proben nicht. 

 

(3) Darüber hinaus hat der Importeur oder derjenige, für den die Ware be-  
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stimmt ist, beim Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen 
oder Sachverständigen, die vom Bundesminister für soziale Sicherheit und 
Generationen beauftragt wurden, über Aufforderung zu belegen: 
 1. die Identität der Einzelspender, welche für die Gewinnung der Ware 

herangezogen wurden, 
 

 2. daß bei der Auswahl der Einzelspender, die nach dem Stand der Wis-
senschaft international anerkannten Kriterien berücksichtigt wurden, 
und 

 

 3. daß bei jedem Einzelspender durch eine dem jeweiligen Stand der Wis-
senschaft entsprechende Nachweismethode ein bereits erfolgter Kon-
takt mit dem Virus HIV ausgeschlossen wurde. 

 

(4) Die Unterlagen im Sinne des Abs. 3 müssen sich im Betrieb des Impor-
teurs oder desjenigen, für den die Ware bestimmt ist, befinden oder es muß 
durch vertragliche Vereinbarung sichergestellt sein, daß sie dem Bundesminis-
terium für soziale Sicherheit und Generationen über dessen Aufforderung un-
verzüglich zur Überprüfung vorgelegt werden können. 

 

§ 6. (1) …. § 6. (1) …. 
(2) Die dem Täter oder Mitschuldigen gehörigen Arzneiwaren, die den Ge-

genstand der strafbaren Handlung bilden, können für verfallen erklärt werden, 
wenn die Tat vorsätzlich begangen worden ist. Auf den Verfall dieser Arznei-
waren kann auch selbständig erkannt werden, wenn keine bestimmte Person 
verfolgt oder bestraft werden kann. 

(2) Die dem Täter oder Mitschuldigen gehörigen Waren, die den Gegen-
stand der strafbaren Handlung bilden, können für verfallen erklärt werden, 
wenn die Tat vorsätzlich begangen worden ist. Auf den Verfall kann auch 
selbständig erkannt werden, wenn keine bestimmte Person verfolgt oder be-
straft werden kann. 

§ 7. Zur Sicherung des Verfalles oder zu Zwecken der Beweissicherung 
können Arzneiwaren auch durch Organe der Zollverwaltung beschlagnahmt 
werden. Diese Organe haben die Beschlagnahme der zur Strafverfolgung zu-
ständigen Behörde ungesäumt anzuzeigen und die beschlagnahmten Arznei-
waren dieser abzuliefern. 

§ 7. Zur Sicherung des Verfalls oder zu Zwecken der Beweissicherung 
können Waren im Sinne des § 1 auch durch die Organe der Zollverwaltung 
beschlagnahmt werden. Diese Organe haben die Beschlagnahme der zur Straf-
verfolgung zuständigen Behörde ungesäumt anzuzeigen und die beschlag-
nahmten Waren dieser abzuliefern. 

§ 8. (1) bis (3) … § 8. (1) bis (3) … 
 (4) § 1 Z 7, § 2a, § 3 Abs. 1, § 4, die §§ 5a und 5b, § 6 Abs. 2, § 7 und § 9 

Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. …/…. treten mit 
1. Jänner 2002, jedoch nicht vor dem der Kundmachung des genannten Geset-
zes folgenden Tag in Kraft. Die zum 1. Jänner 2002 anhängigen Verfahren 
sind nach der vor In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. …./…. geltenden Rechtslage weiterzuführen. 
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Artikel 21 
Änderung des Krankenanstaltengesetzes 

Bundesgesetz vom 18. Dezember 1956 über Krankenanstalten (Kranken-
anstaltengesetz -KAG.). 

Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG) 

 Hauptstück F  
 Kuranstalten  
 Definitionen  

 § 42a. (1) Kuranstalten sind Einrichtungen, die der stationären oder ambu-
lanten Anwendung medizinischer Behandlungsarten dienen, die sich aus ei-
nem ortsgebundenen natürlichen Heilvorkommen oder dessen Produkten im 
Sinne des Abs. 2 ergeben. 

 (2) Natürliche Heilvorkommen sind ortsgebundene natürliche Vorkommen, 
die auf Grund besonderer Eigenschaften und ohne Veränderung ihrer natürli-
chen Zusammensetzung eine wissenschaftlich anerkannte Heilwirkung ausü-
ben oder erwarten lassen. 

 (3) Neben den in Abs. 1 genannten Behandlungsarten ist in Kuranstalten 
auch die Anwendung solcher Zusatztherapien zulässig, die zur Ergänzung der 
Kurbehandlung nach ärztlicher Anordnung angewendet werden und bei denen 
nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft davon auszugehen ist, dass 
die ärztliche Aufsicht über den Betrieb ausreicht, um schädliche Wirkungen 
auf das Leben oder die Gesundheit der behandelten Personen auszuschließen. 
Die Behandlung im Rahmen von Zusatztherapien hat nach den Grundsätzen 
und anerkannten Methoden der medizinischen Wissenschaft zu erfolgen. 

 Kuranstalten  
 § 42b. (1) Der Betrieb einer Kuranstalt bedarf einer Bewilligung der Be-

zirksverwaltungsbehörde. 
 (2) Eine Betriebsbewilligung darf nur erteilt werden, wenn insbesondere  

  1. das Eigentumsrecht oder sonstige Nutzungsrechte des Bewerbers an der 
für eine Kuranstalt in Aussicht genommen Betriebsanlage nachgewie-
sen sind, 

  2. die für den unmittelbaren Betrieb der Kuranstalt erforderlichen medizi-
nischen Apparate und technischen Einrichtungen vorhanden sind und 
die Betriebsanlage sowie alle medizinischen Apparate und technischen 
Einrichtungen den Sicherheitsvorschriften entsprechen, 
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  3. die Aufsicht über den Betrieb durch einen Arzt, der in Österreich zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt ist und 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Balneologie und Kurortemedizin be-
sitzt, gewährleistet ist, und auch die sonstige personelle Ausstattung ge-
sichert ist, 

  4. gegen den Bewerber keine Bedenken bestehen, 
  5. allenfalls angebotene Zusatztherapien den Voraussetzungen des § 42a 

Abs. 3 entsprechen und  
  6. gegen die für den inneren Betrieb der Kuranstalt vorgesehenen An-

staltsordnung keine Bedenken bestehen. 
 (3) Wesentliche räumliche Änderungen der Kuranstalt sowie wesentliche 

Änderungen im Leistungsangebot, insbesondere Zusatztherapien, bedürfen der 
Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde. 

 (4) Durch die Landesgesetzgebung sind Vorschriften über die Sperre von 
Kuranstalten, die entgegen den Bestimmungen des Abs. 2 und 3 betrieben 
werden, sowie Bestimmungen über die Verpachtung oder den Übergang auf 
einen anderen Rechtsträger zu erlassen. 

 Kuranstaltsordnung  
 § 42c. (1) Der innere Betrieb einer Kuranstalt ist durch eine Kuranstaltsord-

nung zu regeln. Diese hat insbesondere folgende Bereiche zu regeln: 
  1. Die Aufgaben und Einrichtungen der Kuranstalt, 
  2. die Grundzüge ihrer Verwaltung und ihrer Betriebsform, 
  3. die Dienstobliegenheiten der in der Kuranstalt beschäftigten Personen, 
  4. die dem aufsichtführenden Arzt zukommenden Aufgaben wie Erstel-

lung des Kurplans und die damit zusammenhängenden Anfangs-, Zwi-
schen- und Enduntersuchungen, 

  5. ein Aufstellung der sich aus dem ortsgebundenen Heilvorkommen oder 
dessen Produkten ergebenden Behandlungsarten und den angebotenen 
Zusatztherapien, 

  6. Maßnahmen der Qualitätssicherung, 
  7. die zum Schutz der Nichtraucher getroffenen Maßnahmen, 
  8. das in der Kuranstalt zu beobachtende Verhalten und  
  9. Informations- und Beschwerdemöglichkeiten. 

 (2) Die Kuranstaltsordnung und jede wesentliche Änderung derselben ist 
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der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Entspricht diese nicht dem 
Abs. 1, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde deren Genehmigung zu versa-
gen. 

 (3) Die Kuranstaltsordnung ist in der Kuranstalt so aufzulegen, dass sie für 
jedermann zugänglich ist. 

 § 42d. Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde nach §§ 42b und 
42c kann Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erho-
ben werden. 

… … 
§ 60. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben unter Beiziehung der 

ihnen als Gesundheitsbehörde beigegebenen oder zur Verfügung stehenden 
Amtsärzte in den Krankenanstalten ihres örtlichen Wirkungsbereiches die 
Einhaltung der sanitären Vorschriften, die auf Grund des Ersten Teiles dieses 
Bundesgesetzes erlassen wurden, zu überwachen. 

§ 60. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben unter Beiziehung der 
ihnen als Gesundheitsbehörde beigegebenen oder zur Verfügung stehenden 
Amtsärzte in den Krankenanstalten und Kuranstalten ihres örtlichen Wir-
kungsbereiches die Einhaltung der sanitären Vorschriften, die auf Grund des 
Ersten Teiles dieses Bundesgesetzes erlassen wurden, zu überwachen. 

(2) Organen der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden ist jeder-
zeit – bei Krankenanstalten in der Betriebsform selbständiger Ambulatorien 
während der Betriebszeit – auch unangemeldet zu allen Räumlichkeiten, Ap-
paraten, sonstigen Anlagen und Einrichtungen der Krankenanstalt Zutritt zu 
gewähren. Auf ihr Verlangen ist diesen Organen in alle Unterlagen Einsicht zu 
gewähren, die den Betrieb der Anstalt betreffen. Die Einsicht nehmenden Or-
gane sind auch berechtigt, von den eingesehenen Unterlagen kostenlos Ab-
schriften und Kopien herzustellen. 

(2) Organen der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden ist jeder-
zeit – bei Krankenanstalten in der Betriebsform selbständiger Ambulatorien 
und Kuranstalten während der Betriebszeit – auch unangemeldet zu allen 
Räumlichkeiten, Apparaten, sonstigen Anlagen und Einrichtungen der Kran-
kenanstalt bzw. Kuranstalt Zutritt zu gewähren. Auf ihr Verlangen ist diesen 
Organen in alle Unterlagen Einsicht zu gewähren, die den Betrieb der Anstalt 
betreffen. Die Einsicht nehmenden Organe sind auch berechtigt, von den ein-
gesehenen Unterlagen kostenlos Abschriften und Kopien herzustellen. 

(3) Erlangt eine Bezirksverwaltungsbehörde davon Kenntnis, daß in einer 
Krankenanstalt ihres örtlichen Wirkungsbereiches sanitäre Vorschriften im 
Sinne des Abs. 1 verletzt werden bzw. verletzt wurden, so hat sie hievon un-
verzüglich den Landeshauptmann zu benachrichtigen. Ist nach den der Be-
zirksverwaltungsbehörde bekanntgewordenen Umständen damit zu rechnen, 
daß eine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Pfleglingen einer 
Krankenanstalt gegeben ist, so hat sie unverzüglich eine Einschau in der 
Krankenanstalt gemäß Abs. 2 vorzunehmen und dem Landeshauptmann 
hievon zu berichten. 

(3) Erlangt eine Bezirksverwaltungsbehörde davon Kenntnis, dass in einer 
Krankenanstalt oder Kuranstalt ihres örtlichen Wirkungsbereiches sanitäre 
Vorschriften im Sinne des Abs. 1 verletzt werden bzw. verletzt wurden, so hat 
sie hievon unverzüglich den Landeshauptmann zu benachrichtigen. Ist nach 
den der Bezirksverwaltungsbehörde bekannt gewordenen Umständen damit zu 
rechnen, dass eine Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von Pfleglin-
gen einer Krankenanstalt bzw. Kurgästen einer Kuranstalt gegeben ist, so hat 
sie unverzüglich eine Einschau in der Krankenanstalt bzw. Kuranstalt gemäß 
Abs. 2 vorzunehmen und dem Landeshauptmann hievon zu berichten. 

§ 61. Werden in einer Krankenanstalt sanitäre Vorschriften im Sinne des 
§ 60 Abs. 1 verletzt, so hat der Landeshauptmann dem Leiter der Anstalt die 
eheste Beseitigung der Mißstände mit Bescheid aufzutragen. Im Wiederho-
lungsfall sowie dann, wenn derartige anders nicht zu behebende gesundheitli-

§ 61. Werden in einer Krankenanstalt oder Kuranstalt sanitäre Vorschriften 
im Sinne des § 60 Abs. 1 verletzt, so hat der Landeshauptmann dem Rechts-
träger die eheste Beseitigung der Missstände mit Bescheid aufzutragen. Im 
Wiederholungsfall sowie dann, wenn derartige anders nicht zu behebende ge-
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che Mißstände vorliegen, dass die Krankenanstalt oder Kuranstalt den Anfor-
derungen der öffentlichen Gesundheitspflege nicht mehr entspricht, kann der 
Landeshauptmann die teilweise oder gänzliche Weiterführung des Betriebes 
einer Krankenanstalt untersagen. 

sundheitliche Missstände vorliegen, dass die Krankenanstalt oder Kuranstalt 
den Anforderungen der Gesundheitspflege nicht mehr entspricht, kann der 
Landeshauptmann die teilweise oder gänzliche Weiterführung des Betriebes 
einer Krankenanstalt oder Kuranstalt untersagen. 

§ 62. Wer Amtshandlungen im Sinne des § 60 Abs. 2 zu verhindern oder zu 
beeinträchtigen sucht, begeht, sofern die Tat nicht nach einer anderen Vor-
schrift mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung, die mit 
einer Geldstrafe bis zu 30 000 S (ab: 1. 1. 2002: 2 180 Euro) oder mit Arrest 
bis zu einem Monat zu ahnden ist. Liegen schwerwiegende Umstände vor, so 
kann sowohl eine Geldstrafe als auch eine Arreststrafe verhängt werden. 

§ 62. (1) Wer Amtshandlungen im Sinne des § 60 Abs. 2 verhindert oder 
beeinträchtigt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän-
digkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungs-
übertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 2 180 € zu bestrafen. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

 § 63a. (Grundsatzbestimmung) Bewilligungen und Genehmigungen, die 
den Rechtsträgern von Kuranstalten auf Grund der in Ausführung des Bun-
desgesetzes über natürliche Heilvorkommen und Kurorte erlassenen landesge-
setzlichen Regelungen erteilt worden sind, bleiben bestehen. 

§ 67. (1) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 
Abs. 8 B-VG hinsichtlich der im Ersten Teil dieses Bundesgesetzes enthalte-
nen Angelegenheiten ist der Bundesminister für Soziale Sicherheit und Gene-
rationen betraut. 

§ 67. (1) Mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 
Abs. 8 B-VG hinsichtlich der im Ersten Teil und im § 63a dieses Bundesgeset-
zes enthaltenen Angelegenheiten ist der Bundesminister für Soziale Sicherheit 
und Generationen betraut. 

Artikel 23 
Änderung des Tierseuchengesetzes 

§ 34. (1) bis (4) … § 34. (1) bis (4) … 
(5) Die Tötung von verdächtigen Tieren ist von der politischen Landesbe-

hörde anzuordnen, wenn 
(5) Die Tötung von verdächtigen Tieren ist von der Bezirksverwaltungs-

behörde anzuordnen, wenn  
 a) das Vorhandensein der Seuche von dem Amtstierarzte auf Grund der 

erhobenen Umstände und der vorliegenden Anzeichen für wahrschein-
lich erklärt wird; 

 a) das Vorhandensein der Seuche von dem Amtstierarzte auf Grund der 
erhobenen Umstände und der vorliegenden Anzeichen für wahrschein-
lich erklärt wird; 

 b) unter den obwaltenden Umständen durch anderweitige, diesem Gesetze 
entsprechende Maßregeln ein wirksamer Schutz gegen die Weiterver-
breitung der Seuche nicht erreicht werden kann. 

 b) unter den obwaltenden Umständen durch anderweitige, diesem Gesetze 
entsprechende Maßregeln ein wirksamer Schutz gegen die Weiterver-
breitung der Seuche nicht erreicht werden kann. 

(6) Außerdem kann die Tötung verdächtiger Tiere angeordnet werden, und 
zwar: 

 c) schwerwiegende Verkehrsinteressen die besonders beschleunigte Un-
terdrückung der Seuche notwendig machen; 

 a) vom Ackerbauministerium, wenn schwerwiegende Verkehrsinteressen 
die besonders beschleunigte Unterdrückung der Seuche notwendig ma-

 d) die Tiere nach Anwendung des diagnostischen Verfahrens gemäß 
Abs. 2 durch einen entsprechenden Zeitraum unter Sperre gehalten 
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chen; 
 b) von der politischen Landesbehörde, wenn die Tiere nach Anwendung 

des diagnostischen Verfahrens (zweiter Absatz) durch einen entspre-
chenden Zeitraum unter Sperre gehalten wurden, ohne daß der beste-
hende Verdacht der Ansteckung behoben werden konnte, und 

wurden, ohne dass der bestehende Verdacht der Ansteckung behoben 
werden konnte, und  

 e) der Absperrung unterworfene Tiere in verbotswidriger Benutzung oder 
außerhalb der ihnen angewiesenen Räumlichkeiten oder an Orten, zu 
welchen der Zutritt für sie verboten ist, angetroffen werden. 

 c) von der politischen Bezirksbehörde, wenn der Absperrung unterworfe-
ne Tiere in verbotswidriger Benutzung oder außerhalb der ihnen ange-
wiesenen Räumlichkeiten oder an Orten, zu welchen der Zutritt für sie 
verboten ist, betroffen werden. 

 

(7) Die Kadaver gefallener oder getöteter rotzkranker Tiere sind mit Haut 
und Haaren womöglich durch Verbrennen unschädlich zu beseitigen. (§ 24, 
Punkt 8) 

(6) Die Kadaver gefallener oder getöteter rotzkranker Tiere sind mit Haut 
und Haaren womöglich durch Verbrennen unschädlich zu beseitigen. (§ 24, 
Punkt 8) 

§ 76. (1) Berufungen gegen Anordnungen der politischen Behörden, die auf 
Grund dieses Gesetzes oder der zur Durchführung desselben erlassenen Vor-
schriften getroffen werden, kommt eine aufschiebende Wirkung nicht zu. 

§ 76. Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde kann Berufung an 
den unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 

(2) Eine Ausnahme hievon findet nur statt, insoweit es sich um Vollstre-
ckung von Straferkenntnissen handelt, oder wenn der Vollzug der Anordnung, 
die den Gegenstand der Berufung bildet, nach Ansicht der vollziehenden Be-
hörde ohne jede Gefahr verschoben werden kann. 

 

§ 77. (1) bis (3) … § 77. (1) bis (3) … 
 (4) § 34 Abs. 5 und 6 sowie § 76 in der Fassung des Verwaltungsreformge-

setzes 2001, BGBl. I Nr. XXX, treten mit XXX, jedoch nicht vor dem vierten 
der Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monats-
ersten in Kraft; zugleich tritt § 34 Abs. 6 in der zuvor geltenden Fassung außer 
Kraft. Die zu diesem Zeitpunkt anhängigen Verfahren sind nach der vorher 
geltenden Rechtslage weiterzuführen. 

Artikel 24 
Änderung des Kraftfahrgesetzes 1967 

§ 108. (1) und (2) … § 108. (1) und (2) … 
(3) Die Errichtung einer Fahrschule und die Verlegung ihres Standortes be-

dürfen der Bewilligung des Landeshauptmannes; die Verlegung des Standortes 
ist nur innerhalb desselben Bundeslandes zulässig. Der Betrieb der Fahrschule 
darf erst aufgenommen werden, wenn der Landeshauptmann die Genehmigung 

(3) Die Errichtung einer Fahrschule und die Verlegung ihres Standortes be-
dürfen der Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde; die Verlegung des 
Standortes ist nur innerhalb desselben Bundeslandes zulässig. Der Betrieb der 
Fahrschule darf erst aufgenommen werden, wenn die Bezirksverwaltungsbe-
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hiezu erteilt hat (§ 112 Abs. 1). In der Bewilligung zur Errichtung einer Fahr-
schule ist anzuführen, für welche Klassen und Unterklassen von Kraftfahrzeu-
gen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 FSG Lenker ausgebildet werden dürfen. Die 
Fahrschulbewilligung und die Betriebsgenehmigung (§ 112 Abs. 1) gelten 
nach dem Tod ihres Besitzers auch für einen hinterbliebenen Ehegatten und 
für Nachkommen ersten Grades bis zur Vollendung ihres 30. Lebensjahres. 
Der Ehegatte oder der Nachkomme hat den Tod des Fahrschulbesitzers unver-
züglich dem Landeshauptmann bekanntzugeben. § 41 Abs. 1 bis 3, Abs. 4 ers-
ter Satz GewO 1994 und §§ 42 bis 45 GewO 1994 gelten sinngemäß. 

hörde die Genehmigung hiezu erteilt hat (§ 112 Abs. 1). In der Bewilligung 
zur Errichtung einer Fahrschule ist anzuführen, für welche Klassen und Unter-
klassen von Kraftfahrzeugen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 FSG Lenker ausgebildet 
werden dürfen. Die Fahrschulbewilligung und die Betriebsgenehmigung 
(§ 112 Abs. 1) gelten nach dem Tod ihres Besitzers auch für einen hinterblie-
benen Ehegatten und für Nachkommen ersten Grades bis zur Vollendung ihres 
30. Lebensjahres. Der Ehegatte oder der Nachkomme hat den Tod des Fahr-
schulbesitzers unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde bekannt zu geben. 
§ 41 Abs. 1 bis 3, Abs. 4 erster Satz GewO 1994 und §§ 42 bis 45 GewO 1994 
gelten sinngemäß. 

§ 109. (1) … § 109. (1) … 
(2) Der Landeshauptmann kann vom Erfordernis der Erbringung des 

Nachweises über die erfolgreiche Absolvierung der im Abs. 1 lit. e angeführ-
ten Schulen befreien, wenn der Antragsteller eine gleichwertige andere Schul-
ausbildung genossen hat. Eine solche Befreiung gilt für das gesamte Bundes-
gebiet. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann vom Erfordernis der Erbringung 
des Nachweises über die erfolgreiche Absolvierung der im Abs. 1 lit. e ange-
führten Schulen befreien, wenn der Antragsteller eine gleichwertige andere 
Schulausbildung genossen hat. Eine solche Befreiung gilt für das gesamte 
Bundesgebiet. 

(3) Der Landeshauptmann kann bei Erteilung der Fahrschulbewilligung für 
die Klassen oder Unterklassen A, B+E, C1+E, C+E, D+E, F oder G vom Er-
fordernis des im Abs. 1 lit. g angeführten Nachweises über die Zeiten des Be-
sitzes der erforderlichen Lenkberechtigung und von der Glaubhaftmachung 
der erforderlichen Lenkpraxis befreien, wenn aus anderen Gründen anzuneh-
men ist, daß der Antragsteller eine ausreichende fachliche Befähigung besitzt; 
dies gilt sinngemäß auch bei der Ausdehnung einer Fahrschulbewilligung auf 
weitere Klassen oder Unterklassen von Fahrzeugen. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann bei Erteilung der Fahrschulbewil-
ligung für die Klassen oder Unterklassen A, B+E, C1+E, C+E, D+E, F oder G 
vom Erfordernis des im Abs. 1 lit. g angeführten Nachweises über die Zeiten 
des Besitzes der erforderlichen Lenkberechtigung und von der Glaubhaftma-
chung der erforderlichen Lenkpraxis befreien, wenn aus anderen Gründen an-
zunehmen ist, dass der Antragsteller eine ausreichende fachliche Befähigung 
besitzt; dies gilt sinngemäß auch bei der Ausdehnung einer Fahrschulbewilli-
gung auf weitere Klassen oder Unterklassen von Fahrzeugen. 

(4) … (4) … 
(5) Der Landeshauptmann hat bei Prüfung der persönlichen Voraussetzun-

gen gemäß Abs. 1 lit. e bis h auch die in einem anderen Mitgliedstaat oder in 
einem anderen EWR-Vertragsstaat erworbenen Qualifikationen im Sinne der 
Richtlinie des Rates Nr. 92/51/EWG, ABl. Nr. L 209 vom 24. Juli 1992, 25 S, 
über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähi-
gungsnachweise in Ergänzung der Richtlinie 89/48/EWG, entsprechend zu be-
rücksichtigen und zu beurteilen, ob und inwieweit diese den nationalen Erfor-
dernissen entsprechen. Er hat hierüber binnen vier Monaten zu entscheiden. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat bei Prüfung der persönlichen Vo-
raussetzungen gemäß Abs. 1 lit. e bis h auch die in einem anderen Mitglied-
staat oder in einem anderen EWR-Vertragsstaat erworbenen Qualifikationen 
im Sinne der Richtlinie des Rates Nr. 92/51/EWG, ABl. Nr. L 209 vom 
24. Juli 1992, 25 S, über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung 
beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung der Richtlinie 89/48/EWG, 
entsprechend zu berücksichtigen und zu beurteilen, ob und inwieweit diese 
den nationalen Erfordernissen entsprechen. Sie hat hierüber binnen vier Mona-
ten zu entscheiden. 

(6) Ist auf Grund der gemäß Abs. 1 und Abs. 5 vorgelegten Zeugnisse und 
Befähigungsnachweise die von einem Antragsteller in einem EWR-Vertrags-

(6) Ist auf Grund der gemäß Abs. 1 und Abs. 5 vorgelegten Zeugnisse und 
Befähigungsnachweise die von einem Antragsteller in einem EWR-Vertrags-
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staat erworbene Ausbildung oder Befähigung im Hinblick auf die durch diese 
vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse nicht als dem entsprechenden inlän-
dischen Nachweis gleichwertig anzusehen, hat der Landeshauptmann die 
Gleichstellung gemäß Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 nach Maßgabe der fol-
genden Absätze unter der Bedingung auszusprechen, daß die fehlende Qualifi-
kation vom Antragsteller durch die Absolvierung einer ergänzenden inländi-
schen fachlichen Tätigkeit von bestimmter Dauer oder eines Anpassungslehr-
ganges oder die Ablegung einer Eignungsprüfung nachzuweisen ist. 

staat erworbene Ausbildung oder Befähigung im Hinblick auf die durch diese 
vermittelten Fähigkeiten und Kenntnisse nicht als dem entsprechenden inlän-
dischen Nachweis gleichwertig anzusehen, ist die Gleichstellung gemäß 
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 nach Maßgabe der folgenden Absätze unter 
der Bedingung auszusprechen, dass die fehlende Qualifikation vom Antrag-
steller durch die Absolvierung einer ergänzenden inländischen fachlichen Tä-
tigkeit von bestimmter Dauer oder eines Anpassungslehrganges oder die Ab-
legung einer Eignungsprüfung nachzuweisen ist. 

§ 112. (1) Der Landeshauptmann hat die Genehmigung für den Betrieb ei-
ner Fahrschule zu erteilen, wenn die erforderlichen Räume, Lehrbehelfe und 
Schulfahrzeuge vorhanden sind und diese und die Bezeichnung der Fahrschule 
den Bestimmungen des Abs. 3 entsprechen. Vor der Erteilung dieser Betriebs-
genehmigung sind die Schulräume, Schulfahrzeuge und Lehrbehelfe zu über-
prüfen. 

§ 112. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Genehmigung für den 
Betrieb einer Fahrschule zu erteilen, wenn die erforderlichen Räume, Lehrbe-
helfe und Schulfahrzeuge vorhanden sind und diese und die Bezeichnung der 
Fahrschule den Bestimmungen des Abs. 3 entsprechen. Vor der Erteilung die-
ser Betriebsgenehmigung sind die Schulräume, Schulfahrzeuge und Lehrbe-
helfe zu überprüfen. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
(4) Änderungen hinsichtlich der Schulräume und Schulfahrzeuge eines ge-

nehmigten Fahrschulbetriebes sind nur mit Zustimmung des Landeshauptman-
nes zulässig; wird über das Ansuchen um Zustimmung nicht binnen drei Wo-
chen nach dessen Einbringung entschieden, so darf der Fahrschulbesitzer die 
beabsichtigte Änderung vorläufig vornehmen. 

(4) Änderungen hinsichtlich der Schulräume und Schulfahrzeuge eines ge-
nehmigten Fahrschulbetriebes sind nur mit Zustimmung der Bezirksverwal-
tungsbehörde zulässig; wird über das Ansuchen um Zustimmung nicht binnen 
drei Wochen nach dessen Einbringung entschieden, so darf der Fahrschulbe-
sitzer die beabsichtigte Änderung vorläufig vornehmen. 

§ 113. (1) … § 113. (1) … 
(2) Ein Fahrschulleiter ist erforderlich, wenn (2) Ein Fahrschulleiter ist erforderlich, wenn  

 a) der Fahrschulbesitzer durch eine länger als sechs Wochen dauernde 
Abwesenheit daran gehindert ist, den Betrieb seiner Fahrschule selbst 
zu leiten, oder wenn ihm dies vom Landeshauptmann untersagt wurde 
(§ 115 Abs. 3) oder 

 a) der Fahrschulbesitzer durch eine länger als sechs Wochen dauernde 
Abwesenheit daran gehindert ist, den Betrieb seiner Fahrschule selbst 
zu leiten, oder wenn ihm dies von der Bezirksverwaltungsbehörde un-
tersagt wurde (§ 115 Abs. 3) oder  

 b) …  b) … 
(3) … (3) … 
(4) Die Verwendung als Fahrschulleiter bedarf der Bewilligung des Lan-

deshauptmannes; diese ist zu erteilen, wenn die in den Abs. 2 und 3 angeführ-
ten Voraussetzungen hiefür gegeben sind. Die Bewilligung ist zu entziehen, 
wenn diese Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 

(4) Die Verwendung als Fahrschulleiter bedarf der Bewilligung der Be-
zirksverwaltungsbehörde; diese ist zu erteilen, wenn die in den Abs. 2 und 3 
angeführten Voraussetzungen hiefür gegeben sind. Die Bewilligung ist zu ent-
ziehen, wenn diese Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 

§ 114. (1) Der Fahrschulbesitzer hat dem Landeshauptmann die in seiner 
Fahrschule verwendeten Lehrpersonen und Änderungen im Stande seines 

§ 114. (1) Der Fahrschulbesitzer hat der Bezirksverwaltungsbehörde die in 
seiner Fahrschule verwendeten Lehrpersonen und Änderungen im Stande sei-
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Lehrpersonals anzuzeigen und um Ausstellung eines Fahrlehrerausweises für 
sich, sofern er selbst praktischen Fahrunterricht erteilt, und für jede zum prak-
tischen Fahrunterricht verwendete Lehrperson anzusuchen. Der Landeshaupt-
mann hat dem Fahrschulbesitzer die beantragten Ausweise auszustellen, wenn 
die betreffenden Lehrpersonen den in den §§ 116 und 117 angeführten Vo-
raussetzungen entsprechen. Dem Fahrlehrerausweis muß zu entnehmen sein, 
für welche Gruppen von Fahrzeugen sein Besitzer Unterricht erteilen darf. 

nes Lehrpersonals anzuzeigen und um Ausstellung eines Fahrlehrerausweises 
für sich, sofern er selbst praktischen Fahrunterricht erteilt, und für jede zum 
praktischen Fahrunterricht verwendete Lehrperson anzusuchen. Die Bezirks-
verwaltungsbehörde hat dem Fahrschulbesitzer die beantragten Ausweise aus-
zustellen, wenn die betreffenden Lehrpersonen den in den §§ 116 und 117 an-
geführten Voraussetzungen entsprechen. Dem Fahrlehrerausweis muss zu ent-
nehmen sein, für welche Gruppen von Fahrzeugen sein Besitzer Unterricht er-
teilen darf. 

(2) Die Lehrpersonen haben ihren Fahrlehrerausweis beim Erteilen des 
praktischen Unterrichtes auf Schulfahrten mitzuführen und den Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht auf Verlangen zur 
Überprüfung auszuhändigen. Der Besitzer eines Fahrlehrerausweises hat die-
sen unverzüglich dem Landeshauptmann abzuliefern, wenn er nicht mehr in 
der betreffenden Fahrschule tätig ist, wenn er die Berechtigung zum Erteilen 
von praktischem Unterricht verliert oder wenn der Fahrschulbetrieb eingestellt 
wird. Wenn die Tätigkeit in der betreffenden Fahrschule nur vorübergehend 
unterbrochen wird, kann auch der Fahrschulbesitzer oder Fahrschulleiter den 
Fahrlehrerausweis in Verwahrung nehmen. Dies gilt sinngemäß auch für Fahr-
schullehrerausweise. 

(2) Die Lehrpersonen haben ihren Fahrlehrerausweis beim Erteilen des 
praktischen Unterrichtes auf Schulfahrten mitzuführen und den Organen des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht auf Verlangen zur 
Überprüfung auszuhändigen. Der Besitzer eines Fahrlehrerausweises hat die-
sen unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde abzuliefern, wenn er nicht 
mehr in der betreffenden Fahrschule tätig ist, wenn er die Berechtigung zum 
Erteilen von praktischem Unterricht verliert oder wenn der Fahrschulbetrieb 
eingestellt wird. Wenn die Tätigkeit in der betreffenden Fahrschule nur vo-
rübergehend unterbrochen wird, kann auch der Fahrschulbesitzer oder Fahr-
schulleiter den Fahrlehrerausweis in Verwahrung nehmen. Dies gilt sinngemäß 
auch für Fahrschullehrerausweise. 

(3) bis (4a) … (3) bis (4a) … 
(5) Das Abhalten eines Fahrschulkurses außerhalb des Standortes der Fahr-

schule ist nur mit Bewilligung des Landeshauptmannes zulässig. Die Bewilli-
gung darf nur für einen Fahrschulkurs von bestimmter Dauer und nur dann er-
teilt werden, wenn 

(5) Das Abhalten eines Fahrschulkurses außerhalb des Standortes der Fahr-
schule ist nur mit Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde zulässig. Die 
Bewilligung darf nur für einen Fahrschulkurs von bestimmter Dauer und nur 
dann erteilt werden, wenn  

 a) der Fahrschulkurs im selben Bundesland abgehalten werden soll,  a) der Fahrschulkurs im selben Bundesland abgehalten werden soll, 
 b) die im § 110 Abs. 1 lit. a angeführten sachlichen Voraussetzungen für 

den Fahrschulbetrieb auch für den abzuhaltenden Fahrschulkurs gege-
ben sind, 

 b) die im § 110 Abs. 1 lit. a angeführten sachlichen Voraussetzungen für 
den Fahrschulbetrieb auch für den abzuhaltenden Fahrschulkurs gege-
ben sind, 

 c) die unmittelbare persönliche Leitung des abzuhaltenden Fahrschulkur-
ses durch den Fahrschulbesitzer oder Fahrschulleiter zu erwarten ist. 

 c) die unmittelbare persönliche Leitung des abzuhaltenden Fahrschulkur-
ses durch den Fahrschulbesitzer oder Fahrschulleiter zu erwarten ist. 

(6) und (6a) … (6) und (6a) … 
(7) Der Landeshauptmann hat die Leistung der Fahrschule und den ord-

nungsgemäßen Zustand ihrer Räume, Lehrbehelfe und Schulfahrzeuge zu 
überwachen und kann jederzeit überprüfen, ob beim Fahrschulbesitzer oder 
Fahrschulleiter die Voraussetzungen für die Erteilung der Fahrschulbewilli-

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Leistung der Fahrschule und 
den ordnungsgemäßen Zustand ihrer Räume, Lehrbehelfe und Schulfahrzeuge 
zu überwachen und kann jederzeit überprüfen, ob beim Fahrschulbesitzer oder 
Fahrschulleiter die Voraussetzungen für die Erteilung der Fahrschulbewilli-
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gung und bei den Fahrschullehrern und Fahrlehrern die Voraussetzungen für 
die Erteilung der Fahrschullehrer- oder Fahrlehrerberechtigung noch gegeben 
sind. Er kann anordnen, daß in den Schulräumen bestimmte Bekanntmachun-
gen anzuschlagen sind. Er kann ferner Anordnungen zur Behebung von Män-
geln treffen. Den Anordnungen des Landeshauptmannes ist unverzüglich zu 
entsprechen. 

gung und bei den Fahrschullehrern und Fahrlehrern die Voraussetzungen für 
die Erteilung der Fahrschullehrer- oder Fahrlehrerberechtigung noch gegeben 
sind. Sie kann anordnen, dass in den Schulräumen bestimmte Bekanntma-
chungen anzuschlagen sind. Sie kann ferner Anordnungen zur Behebung von 
Mängeln treffen. Den Anordnungen der Bezirksverwaltungsbehörde ist unver-
züglich zu entsprechen. 

§ 115. (1) und (2) … § 115. (1) und (2) … 
(3) Der Landeshauptmann kann dem Fahrschulbesitzer in den im Abs. 2 

angeführten Fällen auch nur untersagen, den Fahrschulbetrieb während einer 
bestimmten Zeit selbst zu führen, wenn zu erwarten ist, daß die fehlenden Vo-
raussetzungen innerhalb einer absehbaren Zeit wieder gegeben sein werden. 

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann dem Fahrschulbesitzer in den im 
Abs. 2 angeführten Fällen auch nur untersagen, den Fahrschulbetrieb während 
einer bestimmten Zeit selbst zu führen, wenn zu erwarten ist, dass die fehlen-
den Voraussetzungen innerhalb einer absehbaren Zeit wieder gegeben sein 
werden. 

§ 116. (1) Die Berechtigung, als Fahrschullehrer an einer Fahrschule theo-
retischen und praktischen Unterricht zu erteilen, darf unbeschadet der Best-
immungen des Abs. 2 nur Personen erteilt werden, bei denen die im § 109 
Abs. 1 lit. b und g angeführten Voraussetzungen vorliegen und die ein in Ös-
terreich gültiges Reifeprüfungszeugnis besitzen. § 2 Abs. 1 bis 3 FSG gilt mit 
der Maßgabe, daß die Fahrschullehrerberechtigung für die Klasse C oder D 
oder die Unterklasse C1 nicht auch die Fahrschullehrerberechtigung für die 
Klassen B, F und G umfaßt. Bei der Erteilung der Fahrschullehrerberechtigung 
sind die Bestimmungen des § 109 über die Gleichwertigkeit der Ausbildung 
und die Ausdehnung auf weitere Klassen oder Unterklassen von Fahrzeugen 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 116. (1) Die Berechtigung, als Fahrschullehrer an einer Fahrschule theo-
retischen und praktischen Unterricht zu erteilen, darf nur Personen erteilt wer-
den, bei denen die im § 109 Abs. 1 lit. b und g angeführten Voraussetzungen 
vorliegen und die ein in Österreich gültiges Reifeprüfungszeugnis besitzen o-
der jedenfalls während des letzten Jahres und insgesamt mindestens fünf Jahre 
lang während der letzten acht Jahre vor der Einbringung des Antrages als 
Fahrlehrer tätig waren. § 2 Abs. 1 bis 3 FSG gilt mit der Maßgabe, dass die 
Fahrschullehrerberechtigung für die Klasse C oder D oder die Unterklasse C1 
nicht auch die Fahrschullehrerberechtigung für die Klassen B, F und G um-
fasst. Bei der Erteilung der Fahrschullehrerberechtigung sind die Bestimmun-
gen des § 109 über die Gleichwertigkeit der Ausbildung und die Ausdehnung 
auf weitere Klassen oder Unterklassen von Fahrzeugen sowie die Berücksich-
tigung von in anderen EWR-Vertragsstaaten erworbenen Ausbildungen und 
Befähigungen sinngemäß anzuwenden. 

(2) Der Landeshauptmann kann auf Antrag vom Erfordernis des Besitzes 
eines in Österreich gültigen Reifezeugnisses befreien, wenn der Antragsteller 
während der letzten fünf Jahre vor der Einbringung des Antrages als Fahrleh-
rer tätig war und einen guten Erfolg nachweisen kann und wenn im örtlichen 
Wirkungsbereich des Landeshauptmannes, bei dem er um die Erteilung der 
Fahrschullehrerberechtigung angesucht hat, ein Mangel an Fahrschullehrern 
besteht. Eine auf Grund dieser Befreiung erteilte Fahrschullehrerberechtigung 
gilt nur für das Bundesland, dessen Landeshauptmann sie erteilt hat. 

Entfällt. 

(2a) Über einen Antrag auf Erteilung der Fahrschullehrerberechtigung ent-
scheidet der Landeshauptmann. Auf Antrag hat der Landeshauptmann, in des-

(2a) Über einen Antrag auf Erteilung der Fahrschullehrerberechtigung ent-
scheidet die Bezirksverwaltungsbehörde. Auf Antrag hat die Bezirksverwal-
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sen örtlichem Wirkungsbereich der Antragsteller seinen Hauptwohnsitz hat, 
die Durch- oder Weiterführung des Verfahrens auf den Landeshauptmann zu 
übertragen, in dessen örtlichem Wirkungsbereich der Ort der Ausbildung des 
Antragstellers liegt, wenn dadurch eine wesentliche Vereinfachung des Ver-
fahrens oder eine erhebliche Erleichterung für den Antragsteller erzielt wird. 

tungsbehörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich der Antragsteller seinen 
Hauptwohnsitz hat, die Durch- oder Weiterführung des Verfahrens auf die Be-
zirksverwaltungsbehörde zu übertragen, in deren örtlichem Wirkungsbereich 
der Ort der Ausbildung des Antragstellers liegt, wenn dadurch eine wesentli-
che Vereinfachung des Verfahrens oder eine erhebliche Erleichterung für den 
Antragsteller erzielt wird. 

(3) Vor der Erteilung der Fahrschullehrerberechtigung (Abs. 1) hat der 
Landeshauptmann ein Gutachten eines rechtskundigen und eines technischen 
gemäß § 127 Abs. 2 und 3 bestellten Sachverständigen darüber einzuholen, ob 
der Antragsteller die Lehrbefähigung für die in Betracht kommenden Klassen 
oder Unterklassen von Fahrzeugen besitzt. Dieses Gutachten ist auf Grund der 
Lehrbefähigungsprüfung (§ 118) zu erstatten. Es hat nur auszusprechen, ob 
der Begutachtete die Lehrbefähigung für Fahrschullehrer für die in Betracht 
kommenden Klassen oder Unterklassen von Fahrzeugen besitzt oder nicht; 
wurde die Prüfung nicht bestanden, so ist auch auszusprechen, wann sie frü-
hestens wiederholt werden kann. Die Prüfung darf nicht vor Ablauf von zwei 
Monaten und im Zuge desselben Verfahrens nicht mehr als zweimal wieder-
holt werden; wurde die Prüfung ein zweites Mal nicht bestanden, so ist für die 
Wiederholung eine entsprechend längere Frist festzusetzen. Das Gutachten ist 
von beiden Sachverständigen gemeinsam zu erstatten und darf nur fachlich 
befähigt lauten, wenn beide Sachverständigen dieser Ansicht sind. Bei Ableh-
nung oder Zurückziehung des Antrages auf Erteilung der Fahrschullehrerbe-
rechtigung wegen mangelnder Lehrbefähigung darf ein neuerlicher Antrag 
nicht vor Ablauf von fünf Jahren gestellt werden. 

(3) Vor der Erteilung der Fahrschullehrerberechtigung (Abs. 1) hat die Be-
zirksverwaltungsbehörde ein Gutachten eines rechtskundigen und eines tech-
nischen gemäß § 127 Abs. 2 und 3 bestellten Sachverständigen darüber einzu-
holen, ob der Antragsteller die Lehrbefähigung für die in Betracht kommenden 
Klassen oder Unterklassen von Fahrzeugen besitzt. Dieses Gutachten ist auf 
Grund der Lehrbefähigungsprüfung (§ 118) zu erstatten. Es hat nur auszuspre-
chen, ob der Begutachtete die Lehrbefähigung für Fahrschullehrer für die in 
Betracht kommenden Klassen oder Unterklassen von Fahrzeugen besitzt oder 
nicht; wurde die Prüfung nicht bestanden, so ist auch auszusprechen, wann sie 
frühestens wiederholt werden kann. Die Prüfung darf nicht vor Ablauf von 
zwei Monaten und im Zuge desselben Verfahrens nicht mehr als zweimal wie-
derholt werden; wurde die Prüfung ein zweites Mal nicht bestanden, so ist für 
die Wiederholung eine entsprechend längere Frist festzusetzen. Das Gutachten 
ist von beiden Sachverständigen gemeinsam zu erstatten und darf nur fachlich 
befähigt lauten, wenn beide Sachverständigen dieser Ansicht sind. Bei Ableh-
nung oder Zurückziehung des Antrages auf Erteilung der Fahrschullehrerbe-
rechtigung wegen mangelnder Lehrbefähigung darf ein neuerlicher Antrag 
nicht vor Ablauf von fünf Jahren gestellt werden. 

(4) Vor der Ausdehnung einer Fahrschullehrerberechtigung auf weitere 
Klassen oder Unterklassen von Fahrzeugen hat der Landeshauptmann nur ein 
Ergänzungsgutachten im Sinne des Abs. 3 über das Vorliegen der für die an-
gestrebte Ausdehnung erforderlichen Voraussetzungen einzuholen. 

(4) Vor der Ausdehnung einer Fahrschullehrerberechtigung auf weitere 
Klassen oder Unterklassen von Fahrzeugen hat die Bezirksverwaltungsbehör-
de nur ein Ergänzungsgutachten im Sinne des Abs. 3 über das Vorliegen der 
für die angestrebte Ausdehnung erforderlichen Voraussetzungen einzuholen. 

(5) Die Fahrschullehrerberechtigung ist zu entziehen, wenn die Vorausset-
zungen für ihre Erteilung nicht mehr gegeben sind; dies gilt jedoch nicht 
 a) bei der Entziehung der Lenkberechtigung wegen eines körperlichen 

Gebrechens, 

(5) Die Fahrschullehrerberechtigung ist zu entziehen, wenn die Vorausset-
zungen für ihre Erteilung nicht mehr gegeben sind; dies gilt jedoch nicht bei 
der Entziehung der Lenkberechtigung wegen eines körperlichen Gebrechens. 

 b) in den im Abs. 2 angeführten Fällen, wenn der Mangel an Fahrschul-
lehrern nicht mehr besteht. 

 

(6) Der Landeshauptmann hat auf Antrag Personen, bei denen die im § 109 
Abs. 1 lit. b, e und g oder die im Abs. 1 angeführten Voraussetzungen vorlie-

Entfällt. 

772 der B
eilagen X

X
I. G

P - G
esetzestextgegenüberstellung

63 von 78

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

772 der B
eilagen

125  

 

gen oder bei denen nur die im § 109 Abs. 1 lit. b und g angeführten Voraus-
setzungen vorliegen und denen eine Befreiung gemäß Abs. 2 oder gemäß 
§ 109 Abs. 2 erteilt wurde, die Berechtigung zu erteilen, in einer bestimmten 
Fahrschule als Probefahrschullehrer theoretischen und praktischen Unterricht 
zu erteilen, wenn diese Personen zur Vorbereitung auf die Lehrbefähigungs-
prüfung (§ 118) in Ausbildung stehen. Die Berechtigung ist entsprechend zu 
befristen und darf nur in besonderen Ausnahmefällen verlängert werden. 

§ 117. (1) Die Berechtigung, als Fahrlehrer an einer Fahrschule praktischen 
Fahrunterricht zu erteilen, darf nur Personen erteilt werden, die die im § 109 
Abs. 1 lit. b und g angeführten Voraussetzungen erfüllen; § 2 Abs. 1 bis 3 
FSG gilt mit der Maßgabe, daß die Fahrlehrerberechtigung für die Klasse C 
oder D oder die Unterklasse C1 nicht auch die Fahrlehrerberechtigung für die 
Klassen B, F und G umfaßt. Die Bestimmungen des § 109 Abs. 3 und Abs. 5 
bis 9 und § 116 Abs. 2a, 3, 4 und 6 sind auf Fahrlehrer sinngemäß anzuwen-
den. Die Fahrlehrerberechtigung ist zu entziehen, wenn die Voraussetzungen 
für ihre Erteilung nicht mehr gegeben sind. 

§ 117. (1) Die Berechtigung, als Fahrlehrer an einer Fahrschule praktischen 
Fahrunterricht zu erteilen, darf nur Personen erteilt werden, die die im § 109 
Abs. 1 lit. b und g angeführten Voraussetzungen erfüllen; § 2 Abs. 1 bis 3 
FSG gilt mit der Maßgabe, dass die Fahrlehrerberechtigung für die Klasse C 
oder D oder die Unterklasse C1 nicht auch die Fahrlehrerberechtigung für die 
Klassen B, F und G umfasst. Die Bestimmungen des § 109 Abs. 3 und Abs. 5 
bis 9 und § 116 Abs. 2a, 3 und 4 sind auf Fahrlehrer sinngemäß anzuwenden. 
Die Fahrlehrerberechtigung ist zu entziehen, wenn die Voraussetzungen für 
ihre Erteilung nicht mehr gegeben sind. 

§ 119. (1) … § 119. (1) … 
(2) Das Abhalten von Fahrkursen außerhalb des Sitzes der Anstalt ist nur in 

einer anderen land- und forstwirtschaftlichen Lehr- oder Versuchsanstalt und 
nur für die Schüler dieser Anstalt zulässig. Hiefür ist die Bewilligung des Lan-
deshauptmannes erforderlich, in dessen örtlichem Wirkungsbereich der Fahr-
kurs abgehalten werden soll; diese Bewilligung gilt jeweils nur für einen Fahr-
kurs. 

(2) Das Abhalten von Fahrkursen außerhalb des Sitzes der Anstalt ist nur in 
einer anderen land- und forstwirtschaftlichen Lehr- oder Versuchsanstalt und 
nur für die Schüler dieser Anstalt zulässig. Hiefür ist die Bewilligung der Be-
zirksverwaltungsbehörde erforderlich, in deren örtlichem Wirkungsbereich der 
Fahrkurs abgehalten werden soll; diese Bewilligung gilt jeweils nur für einen 
Fahrkurs. 

§ 122a. (1) bis (3) … § 122a. (1) bis (3) … 
(4) Die theoretische Ausbildung und die praktische Grundausbildung haben 

in einer Fahrschule zu erfolgen; der Landeshauptmann kann jedoch Betriebe 
zu dieser Ausbildung auf Antrag ermächtigen, die über die im § 110 Abs. 1 
lit. a angeführten sachlichen Voraussetzungen sowie über ein dem § 116 bzw. 
§ 117 entsprechendes Lehrpersonal verfügen. Diese Bewilligung erstreckt sich 
nur auf die Ausbildung von Lehrlingen gemäß Abs. 1 des eigenen Betriebes. 

(4) Die theoretische Ausbildung und die praktische Grundausbildung haben 
in einer Fahrschule zu erfolgen; die Bezirksverwaltungsbehörde kann jedoch 
Betriebe zu dieser Ausbildung auf Antrag ermächtigen, die über die im § 110 
Abs. 1 lit. a angeführten sachlichen Voraussetzungen sowie über ein dem 
§ 116 bzw. § 117 entsprechendes Lehrpersonal verfügen. Diese Bewilligung 
erstreckt sich nur auf die Ausbildung von Lehrlingen gemäß Abs. 1 des eige-
nen Betriebes. 

§ 123. (1) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amtshandlungen 
ist, sofern darin nichts anderes bestimmt ist, in erster Instanz die Bezirksver-
waltungsbehörde, im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
diese, und in zweiter Instanz der Landeshauptmann zuständig. Bei Bescheiden, 

§ 123. (1) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amtshandlungen 
ist, sofern darin nichts anderes bestimmt ist, in erster Instanz die Bezirksver-
waltungsbehörde, im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
diese, und in zweiter Instanz der Landeshauptmann zuständig. Entscheidet der 
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mit denen für die Dauer von mindestens fünf Jahren eine Lenkerberechtigung 
entzogen oder das Recht, von einem ausländischen Führerschein Gebrauch zu 
machen, aberkannt wird, entscheiden über Berufungen gegen Bescheide des 
Landeshauptmannes die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern. 
Entscheidet der Landeshauptmann in erster Instanz, haben über dagegen ein-
gebrachte Berufungen die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern zu 
entscheiden. Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr kann gegen 
Bescheide der unabhängigen Verwaltungssenate Beschwerde wegen Rechts-
widrigkeit an den Verwaltungsgerichtshof erheben. 

Landeshauptmann in erster Instanz, haben über dagegen eingebrachte Beru-
fungen die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern zu entscheiden. 

(1a) Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde in den Angelegen-
heiten der §§ 108 bis 117, § 119 Abs. 2 und § 122a Abs. 4 kann Berufung an 
den unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 

§ 133. (1) bis (9) … § 133. (1) bis (9) … 
 (10) Vor dem XXX, jedoch nicht vor dem vierten der Kundmachung des 

Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten, vom Landes-
hauptmann erteilte Genehmigungen, Bewilligungen und Berechtigungen in 
Angelegenheiten des XI. Abschnittes sowie ausgestellte Fahrlehrer- und Fahr-
schullehrerausweise bleiben, sofern nichts anderes bestimmt ist, weiter gültig. 
Vor Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. xxx, 
erteilte Probefahrlehrer- und Probefahrschullehrerberechtigungen gelten für 
die Dauer ihrer Befristung weiter. 

§ 135. (1) bis (8) … § 135. (1) bis (8) … 
 (9) § 108 Abs. 2 und 3, § 109 Abs. Abs. 2, 3, 5 und 6, § 112 Abs. 1 und 4, 

§ 113 Abs. 2 und 4, § 114 Abs. 1, 2, 5 und 7, § 115 Abs. 2, § 116 Abs. 2a, 3 
und 4, § 119 Abs. 2, § 122a Abs. 4 und § 123 Abs. 1a in der Fassung des 
Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. xxx, treten mit XXX, jedoch 
nicht vor dem vierten der Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 
folgenden Monatsersten in Kraft. In diesem Zeitpunkt anhängige Verwal-
tungsverfahren sind nach den bisherigen Bestimmungen weiterzuführen. 

Artikel 25 
Änderung des Führerscheingesetzes 

§ 35. (1) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amtshandlungen 
ist, sofern darin nichts anderes bestimmt ist, in erster Instanz die Bezirksver-
waltungsbehörde, im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
diese, und in zweiter Instanz der Landeshauptmann zuständig. 

§ 35. (1) Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Amtshandlungen 
ist, sofern darin nichts anderes bestimmt ist, in erster Instanz die Bezirksver-
waltungsbehörde, im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde 
diese zuständig. Über Berufungen gegen Bescheide der Bezirksverwaltungs-
behörde oder Bundespolizeibehörde entscheiden die unabhängigen Verwal-
tungssenate in den Ländern. 
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(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
§ 36. (1) Der Landeshauptmann ist zuständig für: § 36. (1) Der Landeshauptmann ist zuständig für: 

 1. die Erteilung von Ermächtigungen:  1. die Erteilung von Ermächtigungen: 
 a) an Fahrschulen zur Abhaltung von theoretischen Fahrprüfungen 

gemäß § 11 (Prüfungsstellen), 
 a) an Fahrschulen zur Abhaltung von theoretischen Fahrprüfungen 

gemäß § 11 (Prüfungsstellen), 
 b) an geeignete Einrichtungen zur Ausstellung des Mopedausweises 

(§ 31); 
 b) an geeignete Einrichtungen zur Ausstellung des Mopedausweises 

(§ 31); 
 2. die Bestellung von Sachverständigen (§ 34).  2. die Bestellung von Sachverständigen (§ 34). 
 Über die gegen Bescheide des Landeshauptmannes eingebrachten Berufungen 

haben die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern zu entscheiden. 
(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
§ 41. (1) … § 41. (1) … 
 (1a) Für die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Verwaltungsreformge-

setzes 2001, BGBl. I Nr. XXX, anhängigen Verfahren bleiben § 35 Abs. 1 und 
§ 36 Abs. 1 in der vorher geltenden Fassung maßgeblich. 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 
§ 43. (1) bis (9) … § 43. (1) bis (9) … 
 (10) § 35 Abs. 1 und § 36 Abs. 1 in der Fassung des Verwaltungsreformge-

setzes 2001, BGBl. I Nr. XXX, treten mit XXX, jedoch nicht vor dem vierten 
der Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monats-
ersten in Kraft. 

Artikel 26 
Änderung des Schifffahrtsgesetzes 

§ 37. (1) … § 37. (1) … 
(2) Behörden zweiter Instanz im Sinne dieses Teiles sind: 

 1. der Landeshauptmann für diejenigen Teile der Donau, die nicht Was-
serstraßen sind, sowie für den Bodensee, den Neusiedlersee und die 
Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer; 

(2) Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde kann Berufung an den 
unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 

 2. die Landesregierung für in die Landesvollziehung fallende Wasserstra-
ßen sowie für andere Gewässer als Wasserstraßen, ausgenommen der 
Bodensee, der Neusiedlersee und die Grenzstrecken sonstiger Grenz-
gewässer; 
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 3. der unabhängige Verwaltungssenat für Verwaltungsstrafverfahren.  

§ 49. (1) bis (8) … § 49. (1) bis (8) … 

(9) Im Verfahren hinsichtlich Schiffahrtsanlagen an Wasserstraßen, ausge-
nommen Sportanlagen, sind anzuhören: 

Entfällt. 

 1. wenn der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr zur Erteilung 
der Bewilligung zuständig ist, die Wirtschaftskammer Österreich, die 
Bundesarbeitskammer und der örtlich in Betracht kommende Landes-
hauptmann, 

 

 2. wenn der Landeshauptmann oder die Landesregierung zur Erteilung der 
Bewilligung zuständig ist, die zuständige Landeskammer der Wirt-
schaftskammer Österreich sowie die zuständige Kammer für Arbeiter 
und Angestellte und 

 

 3. die Gemeinde, in deren Gebiet die Schifffahrtsanlage liegt.  

§ 71. (1) Behörden erster Instanz im Sinne dieses Teiles sind 
 1. der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr für 

§ 71. (1) Behörde erster Instanz im Sinne dieses Teiles ist die Bezirksver-
waltungsbehörde. 

 a) Schifffahrtsanlagen auf Wasserstraßen, ausgenommen in die Lan-
desvollziehung fallende, dem Bodensee, dem Neusiedlersee und den 
Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer, deren Errichtung als be-
vorzugter Wasserbau (§ 100 Abs. 2 des Wasserrechtsgesetzes 1959) 
bewilligt wurde und deren Überprüfung gemäß § 53 Abs. 1 erfolgt 
ist; 

 

 b) Angelegenheiten nach diesem Teil hinsichtlich der Wasserstraßen, 
ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, des Bodensees, 
des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer, 
soweit sie zwischenstaatliche Verhandlungen oder Abkommen er-
fordern; die Zuständigkeit des Bundesministers für auswärtige An-
gelegenheiten wird dadurch nicht berührt; 

 

 c) die Genehmigung von Hafenentgelttarifen hinsichtlich öffentlicher 
Häfen auf Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung 
fallende, dem Bodensee, dem Neusiedlersee und den Grenzstrecken 
sonstiger Grenzgewässer; 

 

 2. der Landeshauptmann für alle nicht in Z 1 genannten Angelegenheiten 
hinsichtlich Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung 
fallende, derjenigen Teile der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, des 
Bodensees, des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenz-
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gewässer; 
 3. die Landesregierung für die Genehmigung von Hafenentgelttarifen hin-

sichtlich aller nicht in Z 2 genannten Gewässer; 
 

 4. die Bezirksverwaltungsbehörde für alle nicht unter Z 1 bis 3 fallenden 
Angelegenheiten sowie für Verwaltungsstrafverfahren. 

 

(2) Behörden zweiter Instanz im Sinne dieses Teiles sind: (2) Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde kann Berufung an den 
unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 

 1. der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr für Angelegenheiten 
gemäß Abs. 1 Z 2; 

 

 2. die Landesregierung für Angelegenheiten gemäß Abs. 1 Z 4, ausge-
nommen Verwaltungsstrafverfahren; 

 

 3. der unabhängige Verwaltungssenat für Verwaltungsstrafverfahren.  
(3) Sind in einer Angelegenheit der Bundesminister für Wissenschaft und 

Verkehr, der Landeshauptmann oder die Landesregierung in erster Instanz zu-
ständig, so können sie im Einzelfall zur Vornahme von Amtshandlungen, ins-
besondere auch zur Erlassung von Bescheiden, wenn dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist, die 
nachgeordneten Behörden ermächtigen, die für den betreffenden Fall an die 
Stelle des Bundesministers, des Landeshauptmannes oder der Landesregierung 
treten. Gesetzliche Mitwirkungs- und Anhörungsrechte werden hiedurch nicht 
berührt. 

Entfällt. 

(4) Erstreckt sich die gemäß § 47 bewilligungspflichtige Schiffahrtsanlage 
oder die gemäß § 66 bewilligungspflichtige Anlage oder Durchführung sonsti-
ger Arbeiten in oder über dem Gewässer, für deren Bewilligung gemäß Abs. 1 
Z 2 der Landeshauptmann zuständig ist, über mehrere Bundesländer oder soll 
sie sich dem Antrag nach über mehrere Bundesländer erstrecken, so ist der 
Landeshauptmann zuständig, in dessen Bundesland der überwiegende Teil der 
Schiffahrtsanlage oder Anlage liegt oder liegen soll oder der überwiegende 
Teil der sonstigen Arbeiten durchgeführt wird oder werden soll. 

Entfällt. 

(5) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundes-
minister für Wissenschaft und Verkehr zuständig, sofern in Abs. 6 nichts an-
deres bestimmt ist. 

(3) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der Bundes-
minister für Wissenschaft und Verkehr zuständig, sofern in Abs. 6 nichts an-
deres bestimmt ist. 

(6) Für die Erlassung von Verordnungen gemäß § 53 Abs. 4 ist hinsichtlich 
der Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, derjeni-
gen Teile der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, des Bodensees, des Neu-
siedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer der Landeshaupt-

(4) Für die Erlassung von Verordnungen gemäß § 53 Abs. 4 ist hinsichtlich 
der Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, derjeni-
gen Teile der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, des Bodensees, des Neu-
siedlersees und der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer der Landeshaupt-
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mann, hinsichtlich der übrigen Gewässer die Landesregierung zuständig. mann, hinsichtlich der übrigen Gewässer die Landesregierung zuständig. 
(7) Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Teiles und 

der auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen obliegt den im § 38 
Abs. 2 bestimmten Organen. 

(5) Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Teiles und 
der auf Grund dieses Teiles erlassenen Verordnungen obliegt den im § 38 
Abs. 2 bestimmten Organen. 

§ 149. (1) bis (4) … § 149. (1) bis (4) … 
 (5) § 37, § 49 und § 71 in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 

2001, BGBl. I Nr. XXX, treten mit XXX, jedoch nicht vor dem vierten der 
Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten 
in Kraft. In diesem Zeitpunkt anhängige Verwaltungsverfahren sind nach den 
bisherigen Bestimmungen weiterzuführen. 

Artikel 27 
Änderung des Luftfahrtgesetzes 

§ 67. (1) … § 67. (1) … 
(2) Zuständig zur Erlassung des Verpflichtungsbescheides gemäß Abs. 1 

ist, wenn es sich um die Planung eines Flughafens handelt, der Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr in allen übrigen Fällen der Landes-
hauptmann. 

(2) Zuständig zur Erlassung des Verpflichtungsbescheides gemäß Abs. 1 
ist, wenn es sich um die Planung eines Flughafens handelt, der Bundesminister 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr in allen übrigen Fällen die Bezirksver-
waltungsbehörde. 

§ 68. (1) … § 68. (1) … 
(2) Zur Erteilung der Bewilligung ist bei Flughäfen der Bundesminister für 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr, bei Flugfeldern der Landeshauptmann zu-
ständig. 

(2) Zur Erteilung der Bewilligung ist bei Flughäfen der Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr, bei Flugfeldern die Bezirksverwaltungs-
behörde zuständig. 

§ 70. (1) und (2) … § 70. (1) und (2) … 
(3) Wenn es sich um die Errichtung eines Flugfeldes handelt, hat der Lan-

deshauptmann den zuständigen Gemeinden und der Landwirtschaftskammer 
Gelegenheit zu geben, zu dem Vorhaben Stellung zu nehmen und die Stel-
lungnahme des Bundesministers für Landesverteidigung einzuholen. Eine Zi-
vilflugplatz-Bewilligung für ein Flugfeld darf nur erteilt werden, wenn der 
Bundesminister für Landesverteidigung eine zustimmende Stellungnahme ab-
gegeben hat. Der Bundesminister für Landesverteidigung kann die Zustim-
mung verweigern, wenn zwingende Interessen der Landesverteidigung dies 
erfordern. Die Erteilung einer solchen Bewilligung ohne vorherige Einholung 
der Stellungnahme des Bundesministers für Landesverteidigung oder entgegen 

(3) Wenn es sich um die Errichtung eines Flugfeldes handelt, hat die Be-
zirksverwaltungsbehörde den zuständigen Gemeinden und der Landwirt-
schaftskammer Gelegenheit zu geben, zu dem Vorhaben Stellung zu nehmen 
und die Stellungnahme des Bundesministers für Landesverteidigung einzuho-
len. Eine Zivilflugplatz-Bewilligung für ein Flugfeld darf nur erteilt werden, 
wenn der Bundesminister für Landesverteidigung eine zustimmende Stellung-
nahme abgegeben hat. Der Bundesminister für Landesverteidigung kann die 
Zustimmung verweigern, wenn zwingende Interessen der Landesverteidigung 
dies erfordern. Die Erteilung einer solchen Bewilligung ohne vorherige Einho-
lung der Stellungnahme des Bundesministers für Landesverteidigung oder 
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einer solchen Stellungnahme leidet an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. entgegen einer solchen Stellungnahme leidet an einem mit Nichtigkeit bedroh-
ten Fehler. 

§ 78. (1) und (2) … § 78. (1) und (2) … 
(3) In allen Fällen, in denen der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr nicht zuständig ist, hat der Landeshauptmann zu entscheiden. 
(3) In allen Fällen, in denen der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 

und Verkehr nicht zuständig ist, hat die Bezirksverwaltungsbehörde zu ent-
scheiden. 

§ 80. Der Landeshauptmann hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse 
der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen, ob und inwieweit nach dem Wider-
ruf einer Zivilflugplatz-Bewilligung der letzte Flugplatzhalter auf seine Kosten 
Bodeneinrichtungen abzutragen und jenen Zustand wiederherzustellen hat, der 
vor der Errichtung der zivilen Bodeneinrichtungen bestand. 

§ 80. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat unter Bedachtnahme auf die Er-
fordernisse der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen, ob und inwieweit nach 
dem Widerruf einer Zivilflugplatz-Bewilligung der letzte Flugplatzhalter auf 
seine Kosten Bodeneinrichtungen abzutragen und jenen Zustand wiederherzu-
stellen hat, der vor der Errichtung der zivilen Bodeneinrichtungen bestand. 

§ 99. (1) bis (3) … § 99. (1) bis (3) … 
(4) Der Landeshauptmann hat binnen sechs Wochen ab dem Zeitpunkt, ab 

welchem die Grundeinlösungspläne und die Verzeichnisse der in Anspruch 
genommenen Grundstücke und Rechte in der betreffenden Gemeinde aufge-
legt waren, eine Verhandlung an Ort und Stelle anzuberaumen. 

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat binnen sechs Wochen ab dem Zeit-
punkt, ab welchem die Grundeinlösungspläne und die Verzeichnisse der in 
Anspruch genommenen Grundstücke und Rechte in der betreffenden Gemein-
de aufgelegt waren, eine Verhandlung an Ort und Stelle anzuberaumen. 

§ 169. (1) Wer § 169. (1) Wer  
 1. diesem Bundesgesetz,  1. diesem Bundesgesetz, 
 2. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen,  2. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, 
 3. der Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über 

die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunternehmen, 
CELEX Nr. 392R2407, oder 

 3. der Verordnung (EWG) Nr. 2407/92 des Rates vom 23. Juli 1992 über 
die Erteilung von Betriebsgenehmigungen an Luftfahrtunternehmen, 
CELEX Nr. 392R2407, oder  

 3a. den auf Grund der in Z 1 bis 3 genannten Normen erlassenen Bescheide 
und den darin enthaltenen Auflagen, oder 

 3a. den auf Grund der in Z 1 bis 3 genannten Normen erlassenen Beschei-
den und den darin enthaltenen Auflagen, oder  

 4. den Anordnungen der Flugsicherungsorgane  4. den Anordnungen der Flugsicherungsorgane  
zuwiderhandelt oder zuwiderzuhandeln versucht, begeht, wenn nicht ein ge-
richtlich strafbarer Tatbestand vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist 
vom Landeshauptmann mit einer Geldstrafe bis zu 300 000 S zu bestrafen. 
Liegen erschwerende Umstände vor, so kann neben einer Geldstrafe auch eine 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen verhängt werden. In Fällen der gewerbs-
mäßigen Beförderung von Personen ohne die nach § 102 erforderlichen Bewil-
ligungen ist eine Geldstrafe von mindestens 50 000 S zu verhängen. Die Or-
gane des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den Landeshauptmann durch 
Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstraf-
verfahren erforderlich sind, zu unterstützen. 

zuwiderhandelt oder zuwiderzuhandeln versucht, begeht, wenn nicht ein ge-
richtlich strafbarer Tatbestand vorliegt, eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu XXXXX € zu 
bestrafen. Liegen erschwerende Umstände vor, so kann neben einer Geldstrafe 
auch eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen verhängt werden. In Fällen der 
gewerbsmäßigen Beförderung von Personen ohne die nach § 102 erforderli-
chen Bewilligungen ist eine Geldstrafe von mindestens XXX € zu verhängen. 
Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die Bezirksverwal-
tungsbehörde durch Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung 
von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, zu unterstützen. 
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§ 170. (1) … § 170. (1) … 
(2) Der Landeshauptmann hat alle nach diesem Bundesgesetz rechtskräftig 

verhängten Strafen unter Angabe des Bestraften und Strafausmaßes der Austro 
Control GmbH mitzuteilen. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat alle nach diesem Bundesgesetz 
rechtskräftig verhängten Strafen unter Angabe des Bestraften und Strafausma-
ßes der Austro Control GmbH mitzuteilen. 

 § 170a. Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde kann Berufung 
an den unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 

§ 173. (1) bis (9) … § 173. (1) bis (9) … 
 (10) § 67 Abs. 2, § 68 Abs. 2, § 70 Abs. 3, § 78 Abs. 3, § 80, § 99 Abs. 4, 

§ 169 Abs. 1, § 170 Abs. 2 und § 170a in der Fassung des Verwaltungsre-
formgesetzes 2001, BGBl. I Nr. XXX, treten mit XXX, jedoch nicht vor dem 
vierten der Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden 
Monatsersten in Kraft. In diesem Zeitpunkt anhängige Verwaltungsverfahren 
sind nach den bisherigen Bestimmungen weiterzuführen. 

Artikel 28 
Änderung der Gewerbeordnung 1994 

§ 77a. (1) bis (5) … § 77a. (1) bis (5) … 
(6) Bei der Anlage 3 zu diesem Bundesgesetz unterliegenden Betriebsanla-

gen, zu deren Errichtung, Betrieb oder Änderung auch nach anderen Verwal-
tungsvorschriften des Bundes eine Genehmigung (Bewilligung) zum Schutz 
vor Auswirkungen der Betriebsanlage oder zum Schutz des Erscheinungsbil-
des der Betriebsanlage erforderlich ist, entfallen, soweit im Folgenden nicht 
anderes bestimmt ist, gesonderte Genehmigungen (Bewilligungen) nach diesen 
anderen Verwaltungsvorschriften, es sind aber deren materiellrechtliche Ge-
nehmigungs-(Bewilligungs-)Regelungen bei Erteilung der Genehmigung an-
zuwenden. Dem Verfahren sind Sachverständige für die von den anderen 
Verwaltungsvorschriften erfassten Gebiete beizuziehen. Die Genehmigung gilt 
auch als entsprechende Genehmigung (Bewilligung) nach den anderen Ver-
waltungsvorschriften des Bundes. Die Mitanwendung der Bestimmungen des 
Wasserrechtsgesetzes 1959 – WRG 1959, BGBl. Nr. 215, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 155/1999 bezieht sich auf folgende mit Errich-
tung und Betrieb der Betriebsanlage verbundene Maßnahmen: 

Entfällt. 

 1. Wasserentnahmen für Feuerlöschzwecke (§§ 9 und 10 WRG 1959);  
 2. Ablagerung von Abfällen (§ 31b WRG 1959);  
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 3. Erd- und Wasserwärmepumpen (§ 31c Abs. 6 WRG 1959);  
 4. Abwassereinleitungen in Gewässer (§ 32 Abs. 2 lit. a, b und e WRG 

1959), ausgenommen Abwassereinleitungen aus Anlagen zur Behand-
lung der in einer öffentlichen Kanalisation gesammelten Abwässer; 

 

 5. Lagerung von Stoffen, die zur Folge haben, daß durch Eindringen 
(Versickern) von Stoffen in den Boden das Grundwasser verunreinigt 
wird (§ 32 Abs. 2 lit. c WRG 1959); 

 

 6. Abwassereinleitungen in wasserrechtlich bewilligte Kanalisationsanla-
gen (§ 32b WRG 1959). 

 

Insbesondere sind die Bestimmungen des WRG 1959 betreffend Stand der 
Technik einschließlich der Gewährung von Ausnahmen vom Stand der Tech-
nik, persönliche Ladung von Parteien, Emissions- und Immissionsbegrenzun-
gen sowie Überwachung jedenfalls mitanzuwenden. Über die mitanzuwen-
denden wasserrechtlichen Tatbestände ist in einem gesonderten Spruchpunkt 
abzusprechen. 

 

(7) Über Berufungen gegen im Verfahren nach Abs. 6 ergangene Bescheide 
des Landeshauptmanns entscheidet der Bundesminister für Wirtschaft und Ar-
beit; soweit wasserrechtliche Tatbestände mitvollzogen werden, ist im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zu entscheiden. 

Entfällt. 

(8) Die Behörde (§§ 333, 334, 335) hat das Betriebsanlagengenehmigungs-
verfahren gemäß Abs. 6 mit den anderen zuständigen Behörden zu koordinie-
ren, wenn nach anderen, nicht gemäß Abs. 6 mitanzuwendenden Verwal-
tungsvorschriften eine Genehmigung, Bewilligung oder eine Anzeige zum 
Schutz vor Auswirkungen der Betriebsanlage oder zum Schutz des Erschei-
nungsbildes der Betriebsanlage erforderlich ist. 

Entfällt. 

(9) Die nach anderen Verwaltungsvorschriften des Bundes im Sinne des 
Abs. 6 bestehenden behördlichen Befugnisse und Aufgaben zur Überprüfung 
der Ausführung der Anlage, zur Kontrolle, zur Herstellung des gesetzmäßigen 
Zustands, zur Gefahrenabwehr, zur nachträglichen Konsensanpassung, zur 
Vorschreibung und Durchführung von Maßnahmen bei Errichtung, Betrieb, 
Änderung und Auflassung, der Wiederverleihung von Rechten von der Anla-
ge 3 zu diesem Bundesgesetz unterliegenden Betriebsanlagen sind von der 
Behörde (§§ 333, 334, 335), hinsichtlich des Wasserrechtsgesetzes 1959 nur 
für die im Abs. 6 Z 1 bis 6 genannten Maßnahmen, wahrzunehmen. Die Zu-
ständigkeit des Landeshauptmanns nach § 17 des Altlastensanierungsgesetzes, 

Entfällt. 
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BGBl. Nr. 299/1989, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 760/ 
1992, bleibt unberührt. Die Bestimmungen betreffend die allgemeine Gewäs-
seraufsicht (§§ 130 ff WRG 1959) bleiben unberührt. 

(10) Abs. 9 ist hinsichtlich der Aufgaben und Befugnisse, die nach dem Ar-
beitsinspektionsgesetz 1993, BGBl. Nr. 27, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 38/1999 den Arbeitsinspektionen obliegen, nicht anzuwenden. 

Entfällt. 

§ 81a. Für die Änderung einer in der Anlage 3 zu diesem Bundesgesetz an-
geführten Betriebsanlage gilt folgendes: 

§ 81a. Für die Änderung einer in der Anlage 3 zu diesem Bundesgesetz an-
geführten Betriebsanlage gilt Folgendes: 

 1. …  1. … 
 2. eine Änderung des Betriebs (das ist die Änderung der Beschaffenheit 

oder der Funktionsweise oder eine Erweiterung der Betriebsanlage, die 
Auswirkungen ausschließlich auf die Umwelt haben kann) ist der Be-
hörde (§§ 333, 334, 335) vom Betriebsanlageninhaber vier Wochen 
vorher anzuzeigen; die Behörde hat diese Anzeige, erforderlichenfalls 
unter Erteilung von bestimmten, geeigneten Aufträgen zur Erfüllung 
der im § 77a Abs. 1, 3 und 4 und in den nach § 77a Abs. 6 mitanzu-
wendenden Verwaltungsvorschriften festgelegten Anforderungen, mit 
Bescheid zur Kenntnis zu nehmen; dieser Bescheid bildet einen Be-
standteil des Genehmigungsbescheides; 

 2. eine Änderung des Betriebs (das ist die Änderung der Beschaffenheit 
oder der Funktionsweise oder eine Erweiterung der Betriebsanlage, die 
Auswirkungen ausschließlich auf die Umwelt haben kann) ist der Be-
hörde (§§ 333, 334, 335) vom Betriebsanlageninhaber vier Wochen 
vorher anzuzeigen; die Behörde hat diese Anzeige, erforderlichenfalls 
unter Erteilung von bestimmten, geeigneten Aufträgen zur Erfüllung 
der im § 77a Abs. 1, 3 und 4 und in den nach § 356b Abs. 1 mitanzu-
wendenden Verwaltungsvorschriften festgelegten Anforderungen, mit 
Bescheid zur Kenntnis zu nehmen; dieser Bescheid bildet einen Be-
standteil des Genehmigungsbescheides; 

… … 

§ 334. Der Landeshauptmann ist außer in den in besonderen Vorschriften 
bestimmten Fällen in erster Instanz zuständig: 

Entfällt. 

 1. …  1. … 

§ 335. Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit ist außer in den in be-
sonderen Vorschriften bestimmten Fällen in erster Instanz zuständig 

Entfällt. 

 1. …  1. … 

§ 335a. Ist in einer Sache der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit o-
der der Landeshauptmann in erster Instanz zuständig, so können sie mit der 
Durchführung des Verfahrens ganz oder teilweise die nachgeordnete Behörde 
betrauen und diese auch ermächtigen, in ihrem Namen zu entscheiden. Gesetz-
liche Mitwirkungs- und Anhörungsrechte werden hiedurch nicht berührt. 

Entfällt. 

§ 356a. (1) Soweit nicht bereits nach § 353 erforderlich, hat ein Genehmi-
gungsantrag für eine gemäß § 77a zu genehmigende Betriebsanlage folgende 

§ 356a. (1) Soweit nicht bereits nach § 353 erforderlich, hat ein Genehmi-
gungsantrag für eine gemäß § 77a zu genehmigende Betriebsanlage folgende 
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Angaben zu enthalten: … Angaben zu enthalten: … 
… … 

Sind Vorschriften des WRG 1959 mitanzuwenden (§ 77a Abs. 6), so hat der 
Genehmigungswerber schon vor dem Genehmigungsantrag dem wasserwirt-
schaftlichen Planungsorgan die Grundzüge des Projekts anzuzeigen. 

Sind Vorschriften des WRG 1959 mitanzuwenden (§ 356b Abs. 1), so hat der 
Genehmigungswerber schon vor dem Genehmigungsantrag dem wasserwirt-
schaftlichen Planungsorgan die Grundzüge des Projekts anzuzeigen. 

§ 356b. (1) Bei dem § 356 Abs. 1, nicht aber dem § 77a, unterliegenden Be-
triebsanlagen, zu deren Errichtung, Betrieb oder Änderung auch nach anderen 
Verwaltungsvorschriften des Bundes eine Genehmigung (Bewilligung) zum 
Schutz vor Auswirkungen der Anlage oder zum Schutz des Erscheinungsbil-
des der Anlage erforderlich ist, entfallen, soweit in den folgenden Absätzen 
nicht anderes bestimmt wird, gesonderte Genehmigungen (Bewilligungen) 
nach diesen anderen Verwaltungsvorschriften, es sind aber deren materiell-
rechtliche Genehmigungs-(Bewilligungs-)Regelungen bei Erteilung der Ge-
nehmigung anzuwenden. Dem Verfahren sind Sachverständige für die von den 
anderen Verwaltungsvorschriften erfaßten Gebiete beizuziehen. Die Betriebs-
anlagengenehmigung bzw. Betriebsanlagenänderungsgenehmigung gilt auch 
als entsprechende Genehmigung (Bewilligung) nach den anderen Verwal-
tungsvorschriften des Bundes. 

§ 356b. (1) Bei nach diesem Bundesgesetz genehmigungspflichtigen Be-
triebsanlagen, zu deren Errichtung, Betrieb oder Änderung auch nach anderen 
Verwaltungsvorschriften des Bundes eine Genehmigung (Bewilligung) zum 
Schutz vor Auswirkungen der Anlage oder zum Schutz des Erscheinungsbil-
des der Anlage erforderlich ist, entfallen, soweit in den folgenden Absätzen 
nicht anderes bestimmt wird, gesonderte Genehmigungen (Bewilligungen) 
nach diesen anderen Verwaltungsvorschriften, es sind aber deren materiell-
rechtliche Genehmigungs-(Bewilligungs-)Regelungen bei Erteilung der Ge-
nehmigung anzuwenden. Dem Verfahren sind Sachverständige für die von den 
anderen Verwaltungsvorschriften erfassten Gebiete beizuziehen. Die Betriebs-
anlagengenehmigung bzw. Betriebsanlagenänderungsgenehmigung gilt auch 
als entsprechende Genehmigung (Bewilligung) nach den anderen Verwal-
tungsvorschriften des Bundes. Die Mitanwendung der Bestimmungen des 
Wasserrechtsgesetzes 1959 – WRG 1959, BGBl. Nr. 215, in der jeweils gel-
tenden Fassung, bezieht sich auf folgende mit Errichtung, Betrieb oder Ände-
rung der Betriebsanlage verbundene Maßnahmen: 

  1. Wasserentnahmen für Feuerlöschzwecke (§§ 9 und 10 WRG 1959); 
  2. Erd- und Wasserwärmepumpen (§ 31c Abs. 6 WRG 1959); 
  3. Abwassereinleitungen in Gewässer (§ 32 Abs. 2 lit. a, b und e WRG 

1959), ausgenommen Abwassereinleitungen aus Anlagen zur Behand-
lung der in einer öffentlichen Kanalisation gesammelten Abwässer; 

  4. Lagerung von Stoffen, die zur Folge haben, dass durch Eindringen 
(Versickern) von Stoffen in den Boden das Grundwasser verunreinigt 
wird (§ 32 Abs. 2 lit. c WRG 1959); 

  5. Abwassereinleitungen in wasserrechtlich bewilligte Kanalisationsanla-
gen (§ 32b WRG 1959). 

 Insbesondere sind die Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 betref-
fend Stand der Technik einschließlich der Gewährung von Ausnahmen vom 
Stand der Technik, persönliche Ladung von Parteien, Emissions- und Immis-
sionsbegrenzungen sowie Überwachung jedenfalls mitanzuwenden. Dem was-
serwirtschaftlichen Planungsorgan (§ 55 Abs. 4 WRG 1959) kommt in allen 
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Verfahren, durch die wasserwirtschaftliche Interessen berührt werden, Partei-
stellung zur Wahrung dieser Interessen einschließlich der Beschwerdelegiti-
mation vor den Gerichtshöfen öffentlichen Rechts zu. 

(2) Über Berufungen gegen im Verfahren nach Abs. 1 ergangene Bescheide 
des Landeshauptmanns entscheidet der Bundesminister für Wirtschaft und Ar-
beit. 

(2) Die Behörde hat das Betriebsanlagengenehmigungsverfahren gemäß 
Abs. 1 mit den anderen zuständigen Behörden zu koordinieren, wenn nach an-
deren nicht gemäß Abs. 1 mitanzuwendenden Verwaltungsvorschriften eine 
Genehmigung, Bewilligung oder eine Anzeige zum Schutz vor Auswirkungen 
der Betriebsanlage oder zum Schutz des Erscheinungsbildes der Betriebsanla-
ge erforderlich ist. 

(3) Das Betriebsanlagengenehmigungsverfahren gemäß Abs. 1 ist nach 
Maßgabe einer diesbezüglichen Vereinbarung gemäß Art. 15a Abs. 1 B-VG 
mit den die Anlage betreffenden landesrechtlichen Genehmigungs-(Bewilli-
gungs-)Verfahren zu koordinieren. In dieser Vereinbarung ist den Anlagenin-
habern Parteistellung bei Widmung bzw. Umwidmung der Betriebsflächen 
und der angrenzenden Flächen einzuräumen. Außerdem ist durch die Verein-
barung in den Raumordnungsrechten ein Schutz für bestehende Betriebsanla-
gen, insbesondere bei der Gestaltung von Flächenwidmungen, vorzusehen. 

(3) Die nach anderen Verwaltungsvorschriften des Bundes im Sinne des 
Abs. 1 bestehenden behördlichen Befugnisse und Aufgaben zur Überprüfung 
der Ausführung der Anlage, zur Kontrolle, zur Herstellung des gesetzmäßigen 
Zustands, zur Gefahrenabwehr, zur nachträglichen Konsensanpassung, zur 
Vorschreibung und Durchführung von Maßnahmen bei Errichtung, Betrieb, 
Änderung und Auflassung, der Wiederverleihung von Rechten sind von der 
Behörde, hinsichtlich des Wasserrechtsgesetzes 1959 nur für die im Abs. 1 Z 1 
bis 5 genannten Maßnahmen, wahrzunehmen. Die Zuständigkeit des Landes-
hauptmanns nach § 17 des Altlastensanierungsgesetzes, BGBl. 299/1989, zu-
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 63/2001, bleibt unberührt. 
Die Bestimmungen betreffend die allgemeine Gewässeraufsicht (§§ 130 ff 
WRG 1959) bleiben unberührt. 

(4) und (5) … (4) und (5) … 
(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Bewilligungsverfahren nach dem 

Wasserrechtsgesetz 1959. Der Behörde (§§ 333, 334, 335) obliegt die Durch-
führung von wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren in erster Instanz hin-
sichtlich folgender mit Errichtung, Betrieb oder Änderung der Betriebsanlage 
verbundener Maßnahmen: 

(6) Abs. 3 ist hinsichtlich der Aufgaben und Befugnisse, die nach dem Ar-
beitsinspektionsgesetz 1993, BGBl. Nr. 27, in der jeweils geltenden Fassung 
den Arbeitsinspektionen obliegen, nicht anzuwenden. 

 1. Wasserentnahmen für Feuerlöschzwecke (§§ 9 und 10 WRG 1959);  
 2. Ablagerung von Abfällen (§ 31b WRG 1959);  
 3. Erd- und Wasserwärmepumpen (§ 31c Abs. 6 WRG 1959);  
 4. Abwassereinleitungen in Gewässer (§ 32 Abs. 2 lit. a, b und e WRG 

1959), ausgenommen Abwassereinleitungen aus Anlagen zur Behand-
lung der in einer öffentlichen Kanalisation gesammelten Abwässer; 

 

 5. Lagerung von Stoffen, die zur Folge haben, dass durch Eindringen 
(Versickern) von Stoffen in den Boden das Grundwasser verunreinigt 
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wird (§ 32 Abs. 2 lit. c WRG 1959); 
 6. Abwassereinleitungen in wasserrechtlich bewilligte Kanalisationsanla-

gen (§ 32b WRG 1959). 
 

Berufungsbehörde gegen Bescheide des Landeshauptmannes sowie sachlich in 
Betracht kommende Oberbehörde hinsichtlich der wasserrechtlichen Bewilli-
gungen in Angelegenheiten der Z 1 bis 6 ist der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. 

 

§ 359a. In den Fällen, in denen bei Verfahren betreffend Betriebsanlagen in 
erster Instanz die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig ist, geht der administ-
rative Instanzenzug bis zum Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, wenn 
es sich um 

§ 359a. Entscheidungen in erster Instanz in Verfahren betreffend Betriebs-
anlagen können unmittelbar beim unabhängigen Verwaltungssenat angefoch-
ten werden. 

 1. Verfahren über ein Ansuchen um die Genehmigung der Errichtung und 
des Betriebes einer Betriebsanlage (§ 77 Abs. 1), in denen die Geneh-
migung von der Bezirksverwaltungsbehörde erteilt, vom Landeshaupt-
mann hingegen nicht erteilt oder von der Bezirksverwaltungsbehörde 
nicht erteilt, vom Landeshauptmann hingegen erteilt worden ist, 

 

 2. Verfahren über ein Ansuchen um Genehmigung der Änderung einer 
genehmigten Betriebsanlage (§ 81), in denen die Änderungsgenehmi-
gung von der Bezirksverwaltungsbehörde erteilt, vom Landeshaupt-
mann hingegen nicht erteilt oder von der Bezirksverwaltungsbehörde 
nicht erteilt, vom Landeshauptmann hingegen erteilt worden ist, han-
delt. 

 

§ 382. (1) bis (9) … § 382. (1) bis (9) … 

 (10) Die §§ 2 Abs. 1 Z 4 lit. h, 74 Abs. 2 und 4, 77a Abs. 5, 78 Abs. 1 zwei-
ter Satz, 79 Abs. 1, 79a Abs. 1, 79b, 80 Abs. 3, 81a Z 2, 81b Abs. 1, 81c 
Abs. 1, 81d, 84c Abs. 2, 84d Abs. 2 und 3, 84e, 84f Abs. 1, 353 Z 3, 354, 356 
Abs. 1, 356a Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2, 356b Abs. 1 bis 3 und 6, 358 
Abs. 1, 359a und 359b Abs. 1 in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 
2001, BGBl. I Nr. XXX, treten mit XXX, jedoch nicht vor dem vierten der 
Kundmachung des Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten 
in Kraft; gleichzeitig treten die §§ 77a Abs. 6 bis 10, 334, und 335 außer 
Kraft. Für zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossene Verfahren betref-
fend Betriebsanlagen verbleibt es bei der bisherigen Rechtslage. 

Artikel 29 
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Änderung des Luftreinhaltegesetzes für Kesselanlagen 
§ 14. Behörde erster Instanz im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Be-

zirksverwaltungsbehörde. Bei Dampfkesselanlagen mit einer Brennstoffwär-
meleistung über 150 MW und bei Dampfkesselanlagen, deren Brennstoffwär-
meleistung auf Grund eines Antrages gemäß § 5 über 150 MW betragen soll, 
geht der administrative Instanzenzug bis zum zuständigen Bundesminister. Bei 
Dampfkesselanlagen, die gewerbe-, berg- oder eisenbahnrechtlichen Bestim-
mungen unterliegen, ist Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes die nach die-
sen Bestimmungen zuständige Behörde. 

§ 14. (1) Behörde erster Instanz im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Be-
zirksverwaltungsbehörde. Bei Dampfkesselanlagen, die gewerbe-, berg- oder 
eisenbahnrechtlichen Bestimmungen unterliegen, ist Behörde im Sinne dieses 
Bundesgesetzes die nach diesen Bestimmungen zuständige Behörde. 

(2) Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde kann Berufung an den 
unabhängigen Verwaltungssenat des Landes erhoben werden. 

§ 16. (1) bis (5) …: § 16. (1) bis (5) …: 
 (6) § 14 in der Fassung des Verwaltungsreformgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 

XXX, tritt mit XXX, jedoch nicht vor dem vierten der Kundmachung des 
Verwaltungsreformgesetzes 2001 folgenden Monatsersten in Kraft. In diesem 
Zeitpunkt anhängige Verwaltungsverfahren sind nach den bisherigen Bestim-
mungen weiterzuführen. 

Artikel 30 
Änderung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

Abschnitt VIII Abschnitt VIII 
Übergangsbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 32. (1) bis (3) … § 32. (1) bis (3) … 
Schlußbestimmungen Entfällt. 

Aufhebung von Rechtsvorschriften … 
§ 33. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten die Verordnung 

über ausländische Arbeitnehmer vom 23. Jänner 1933, deutsches RGBl. I S. 
26, und die hiezu ergangenen Durchführungsvorschriften sowie die Bestim-
mung des § 258 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversi-
cherung vom 16. Juli 1927, deutsches RGBl. I S. 187, außer Kraft. 

§ 33. … 

Vollziehung Vollziehung  
§ 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: § 35. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 1. hinsichtlich des § 1 Abs. 2 lit. g der Bundeskanzler;  1. hinsichtlich des § 1 Abs. 2 lit. g der Bundeskanzler; 
 2. … (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 78/1997) 
 3. hinsichtlich des § 13 der Bundesminister für Arbeit und Soziales nach  
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Anhörung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten; 
 4. hinsichtlich des § 27 Abs. 1, soweit das Verkehrs-Arbeitsinspektorat 

betroffen ist, der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Ver-
kehr; 

 2. hinsichtlich des § 27 Abs. 1, soweit das Verkehrs-Arbeitsinspektorat 
betroffen ist, der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Techno-
logie; 

 5. hinsichtlich des § 27 Abs. 1, soweit die Bergbehörden betroffen sind, 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten; 

 

 6. hinsichtlich des § 27 Abs. 3 der Bundesminister für Inneres;  3. hinsichtlich des § 27 Abs. 3 der Bundesminister für Inneres; 
 7. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Arbeit 

und Soziales. 
 4. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Wirt-

schaft und Arbeit. 

Artikel 31 
Änderung des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes 

Schlußbestimmungen Verweisungen  
§ 18. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen 

wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
§ 18. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen 

wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Artikel 32 
Änderung des Fremdengesetzes 1997 

Ausbeutung eines Fremden Ausbeutung eines Fremden  
§ 105. (1) Wer mit dem Vorsatz, sich oder einem Dritten aus der Ausnüt-

zung der besonderen Abhängigkeit eines Fremden, der sich rechtswidrig im 
Bundesgebiet aufhält, eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen, diesen 
Fremden ausbeutet, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu 
bestrafen. 

§ 105. Wer mit dem Vorsatz, sich oder einem Dritten aus der Ausnützung 
der besonderen Abhängigkeit eines Fremden, der sich rechtswidrig im Bun-
desgebiet aufhält, eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen, diesen Fremden 
ausbeutet, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 
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